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  Besonderhe i t en der Versicherung für Cazoo  

Sehr geehrte Kund in , sehr geehrter Kunde ,  

Sie haben e in Fahrzeug be i der Cazoo Trading Germ any GmbH gekauft , we lches e ine befristete Kfz-
Versicherung be inha ltet , die nach 42 Tagen ab Zulassung des Fahrzeugs autom at isch endet . Die 
Cazoo Trading Germany GmbH, We ihenstephaner Straße 12 , 81673 München hat für Ihr Fahrzeug 
e ine Kfz-Versicherung be i der ERGO Direkt Versicherung AG abgeschlossen. Ein separater Versiche-
rungssche in auf Ihren Na men w ird nicht ausgeste llt . Nähere Informat ionen können Sie den aktue llen 
Allgeme inen Bed ingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) der ERGO Direkt Versicherung AG entnom-
men werden.  

Abw e ichend bzw . ergänzend zu den AKB ge l t en fo lgende Besonderhe it en : 

x Der Verkäufer hat m it Ihnen vere inbart , dass für Sie die Verpflichtung besteht , spätestens 7 Tage 
nach Auslieferung des Fahrzeugs e ine andere Kfz-Versicherung abzuschließen. In diesem Fa ll  en-
det unser Versicherungsschutz, wenn der neue Versicherer e ine Versicherungsbestät igung (eVB) 
an die Zulassungsste lle überm itte lt . Es bedarf ke iner separaten Kündigung 

x Sollte ke ine andere Kfz-Versicherung abgeschlossen worden se in, gilt e ine m axima le Laufze it der 
Kfz-Versicherung von insgesa mt 42 Tagen ab Zulassung des Fahrzeugs. Es bedarf ke iner Kündi-
gung, die Versicherung endet autom at isch spätestens 42 Tage nach a mtlicher Zulassung. Zu be-
achten ist , dass das Fahrzeug nach dieser Frist , sofern ke ine Anschlussversicherung besteht , von 
den zuständigen Behörden kostenpflicht ig st illge legt w ird. Der we itere Gebrauch des Kfz im öf-
fent lichen Raum wäre dann zudem ordnungsw idrig oder sogar strafbar. 

x Versichert ist e ine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung m it e iner Versicherungssum me je Scha-
denere ignis von 100 Mio. Euro pauscha l, die jedoch be i Personenschäden auf höchstens 15 Mio. 
Euro je geschäd igte Person begrenzt ist sow ie e ine Kraftfahrzeug-Um we ltschadenhaftpflichtver-
sicherung m it e iner Versicherungssum me von 5 Mio. Euro je Schadenfa ll bzw . höchsten 10 Mio. 
Euro pro Versicherungsjahr. 

x In der Te ilkaskoversicherung gilt e ine Selbstbete iligung je Schadenfa ll von 150 Euro und in der 
Vollkaskoversicherung gilt e ine Se lbstbete iligung je Schadenfa ll von 500 Euro. 

x Alle Fahrzeuge m it e inem Gesa mtwert über 80.000 Euro netto sind vom Versicherungsschutz der 
Voll- und Te ilkaskoversicherung im Rahmen dieses Vertrages ausgeschlossen. 

x Zusatzbauste ine oder Top-Schutz sind nicht vere inbart . 
x Ein separater Versicherungssche in auf den Na men des Fahrzeugfahrers w ird nicht ausgeste llt . 

 

Allze it Gute Fahrt! Ihre ERGO Direkt Versicherung AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERGO Direkt Versicherung AG  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Mark Klein 
Vorstand: Karsten Crede (Vorsitzender), 
Richard Bader. 
Sitz: Fürth, Amtsgericht Fürth HRB 2934  
UST-ID-Nr. DE159593438 

Hausanschri f t: 
ERGO Direk t Versicherung AG 
Karl-Marte ll-Straße 60 · 90344 Nürnberg 

In terne t:  
www . ergo.de  

Bankverbindung: 
Un iCred it Bank AG - HypoVere insbank  
IBAN DE71 7002 0270 0015 7563 19  
BIC HYVEDEMMXXX 
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Kunden inform a t ion 
Für Ihre ERGO Direkt Kfz-Versicherung 

Inform a t ionen zu m Versicherer 

1 . W er sind w ir? 

Ihr Vertragspartner ist die 

ERGO Dire k t Versicherung AG 
Karl-Marte ll-Str. 60 
90344 Nürnberg, 
gesetzlich vertreten durch den Vorstand: 
Karsten Crede (Vorsitzender), Richard Bader 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Mark Kle in 
Sitz der Gese llschaft: Fürth , e ingetragen be im Amtsgericht Fürth unter der Hande lsregisternum mer HRB 
2934. 

2 . W as sind unsere Hauptgesch äftst ä t igke i t en? 
Unsere Hauptgeschäftstä tigke it ist besonders das Betre iben von Kfz-, Haftpflicht-, Sach- und Unfa ll-
Versicherungen . 

Inform a t ionen zu m Versicherungsschutz  

3 . W e lchen Versicherungsschutz erh a l t en Sie ? 

Der Versicherungsschutz rund um Ihr Fahrzeug umfasst je nach Inha lt des Vertrags und de m vere inbarten 
Umfang folgende Versicherungsarten: 

Die Kfz-Haf tpf l icht le istet bis zu den vertraglich vere inbarten Versicherungssum men Schadenersatz be i 
begründeten Ansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte Ansprüche ab. Sie le istet für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden , die durch das versicherte Fahrzeug entstehen . 

Die Kfz-Um w e l tsch adenh aftpf l icht bietet Schutz, wenn m an gegen Sie öffentlich-rechtliche Ansprüche 
nach de m Um we ltschadensgesetz erhebt. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf m it dem Fahrzeug 
verursachte Um we ltschäden . 

Die Te i lk asko schützt be i Beschäd igung, Zerstörung oder Verlust des versicherten Fahrzeugs. Zum Be ispie l 
durch Naturgewa lten , Diebstah l, Glasbruch oder Zusa m menstoß m it Tieren . 

Die Vo l lk asko umfasst zusätz lich Unfa llschäden a m versicherten Fahrzeug - auch se lbstverursachte - sow ie 
Schäden durch mut- und bösw illige Hand lungen Dritter. 

Die Kfz-Haftpflicht-, d ie Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht- und d ie Kaskoversicherung sind rechtlich 
vone inander getrennte se lbstständ ige Verträge . 

Es ge lten d ie Allge me inen Bedingungen der ERGO Direkt Versicherung AG für die Kfz-Versicherung (AKB). In 
den AKB erha lten Sie nähere Angaben über Art, Umfang und Fä lligke it. 

Inform a t ionen zu den Verträgen 

4 . W ie hoch ist Ihr Be i trag? 

Die e inze lnen Be iträge , den Gesa mtbe itrag m it der Versicherungssteuer und die Zah lungsperiode finden Sie 
im Antrag bzw . auf der Be itragsrechnung zu Ihre m Versicherungssche in . Näheres finden Sie in den AKB. 
Sollten sich Abwe ichungen ergeben , inform ieren w ir Sie m it de m Versicherungssche in . Sie haben dann e in 
W iderspruchsrecht. Dazu inform ieren w ir Sie gesondert.  

Be i Vere inbarung von fixen Be iträgen - sogenannten Stückprä m ien - ge lten d iese für Sie . Die Stückprä m ie 
ble ibt während der Laufze it unverändert (Ausnahme: Änderung der gesetzlichen Versicherungssteuer). Be i 
Finanzierungsverträgen ble ibt d ie Stückprä m ie solange unverändert, solange die Finanzierung läuft. Endet 
d ie Finanzierung, w ird der Be itrag ge m äß Ihrer Tarifierungsmerkm a le e ingestuft. 

5 . W ie ko m m t d er Vertrag zust ande? 

Der Vertragsabsch luss erfolgt m it unserer Annahme Ihres Antrags. Der Versicherungsschutz beginnt zum 
vere inbarten Ze itpunkt. Dies setzt voraus, dass Sie den ersten oder e inm a ligen Be itrag unverzüglich nach 
Fä lligke it zah len . Näheres finden Sie in den AKB. 
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6 . W ie können Sie Ihren An trag auf Absch luss d ieses Vertrags w iderrufen ? 
 

Hinweis: Bei Ver trägen mit einer Laufzei t unter einem Mona t haben Sie kein Widerrufsrecht . 

Widerrufsbelehrung 
 

Abschni t t 1 
Widerrufsrecht , Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 
Widerrufsrecht 

 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerha lb einer Frist von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text form  
(z. B. Brie f , Fax, E-Mail) widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beginnt , nachdem Ihnen 
 der Versicherungsschein, 
 die Vertragsbestimmungen, 

e insch ließ lich der für das Vertragsverhä ltn is ge ltenden A llgeme inen Versicherungsbedingungen, diese w iederum 
e insch ließ lich der Tarifbest im mungen, 

 diese Belehrung, 
 das Inform a tionsbla t t zu Versicherungsproduk ten, 
 und die wei t eren in Abschni t t 2 aufgeführt en Informa tionen  
jeweils in Text form zugegangen sind . 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei t ige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richt en an: 
ERGO Direk t Versicherung AG, Karl-Mart ell-Str. 60 , 90344 Nürnberg,  
E-Mail: ems-autoversicherung@ergo.de 
 

Widerrufsfolgen 
 
I m Fa lle eines wirksamen Widerrufs ende t der Versicherungsschu tz und der Versicherer ha t Ihnen den auf die Zei t 
nach Zugang des Widerrufs ent fa llenden Teil der Prä mien zu erst a t t en, wenn Sie zugest immt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt . Den Teil der Prä mie , der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs ent f ä ll t , darf der Versicherer in diesem Fa ll einbeha l t en; dabei handel t es sich um einen Be trag von 
1/360 der Jahresprämie bei jährlicher Zahlungsweise bzw . 1/180 der Ha lbjahresprä mie bei ha lbjährlicher 
Zahlungsweise , 1/90 der Viert eljahresprä mie bei viert eljährlicher Zahlungsweise oder 1/30 der Mona tsprä mie bei 
mona t licher Zahlungsweise , mult ipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz best anden ha t . 
Der Versicherer ha t zurückzuzahlende Be träge unverzüglich, spä test ens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu 
erst a t t en. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist , so ha t der wirksame Widerruf zur Folge , 
dass empfangene Leistungen zurückzugew ähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind . 
 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsicht lich des Versicherungsvertrages wirksa m ausgeübt , so sind Sie auch an einen 
mit dem Versicherungsvertrag zusa mmenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusa mmenhängender 
Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienst leistung des 
Versicherers oder eines Dri t t en auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dri t t en und dem Versicherer 
be tri f f t . Eine Vertragsstra fe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 

Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt , wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von I hnen a ls auch vom 
Versicherer vollst ändig erfüll t ist , bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 

Abschni t t 2 
Auf listung der für den Fristbeginn erforderlichen wei t eren Inform a tionen 

 
Hinsicht lich der in Abschnit t 1 Sa tz 2 genannten we iteren Inform at ionen werden die Inform at ionspflichten im 
Folgenden im Einze lnen aufgeführt: 
 

I nforma tionspf licht en bei a llen Versicherungszweigen 
 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Inform at ionen zur Verfügung zu ste llen: 
 
1. die Ident it ät des Versicherers und der e twa igen Niederlassung, über d ie der Vertrag abgesch lossen werden soll; 

anzugeben ist auch das Hande lsregister, be i dem der Rechtsträger e ingetragen ist , und die zugehörige 
Registernum mer; 
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2. die ladungsfäh ige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift , d ie für die Geschäftsbeziehung zw ischen 

dem Versicherer und Ihnen m aßgeblich ist , be i jurist ischen Personen, Personenvere inigungen oder -gruppen auch 
den Na men e ines Vertretungsberecht igten; sowe it die Mit te ilung durch Überm itt lung der Vertragsbest immungen 
e insch ließ lich der A llgeme inen Versicherungsbedingungen erfolgt , bedürfen die Inform at ionen e iner 
hervorgehobenen und deut lich gesta lteten Form ; 

 
3. die Hauptgeschäftstät igke it des Versicherers; 
 
4. die wesent lichen Merkm a le der Versicherungsle istung, insbesondere Angaben über Art , Umfang und Fä lligke it der 

Le istung des Versicherers; 
 
5. den Gesamtpre is der Versicherung e insch ließ lich a ller Steuern und sonst igen Pre isbestandte ile , wobei d ie Präm ien 

e inze ln auszuwe isen sind, wenn das Versicherungsverhä ltn is mehrere se lbständige Versicherungsverträge 
umfassen soll, oder, wenn e in genauer Pre is n icht angegeben werden kann, Angaben zu den Grund lagen se iner 
Berechnung, d ie Ihnen e ine Überprüfung des Pre ises ermöglichen; 

 
6. a) gegebenenfa lls zusätzlich anfa llende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zah lenden Betrages sow ie mögliche 

we itere Steuern, Gebühren oder Kosten, die n icht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung geste llt 
werden; 
b) a lle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommun ikat ionsm itte ln entstehen, wenn solche zusätzlichen 
Kosten in Rechnung geste llt werden; 

 
7. Einze lhe iten h insicht lich der Zah lung und der Erfü llung, insbesondere zur Zah lungswe ise der Präm ien; 
 
8. die Befristung der Gü lt igke itsdauer der zur Verfügung geste llten Inform at ionen, be ispie lswe ise die Gült igke itsdauer 

befristeter Angebote , insbesondere h insicht lich des Pre ises; 
 
9. Angaben darüber, w ie der Vertrag zustande kommt , insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 

Versicherungsschutzes sow ie die Dauer der Frist , während der der Antragste ller an den Antrag gebunden se in soll; 
 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen e ines W iderrufsrechts sow ie die Bedingungen, Einze lhe iten der Ausübung, 

insbesondere Na men und Anschrift derjen igen Person, gegenüber der der W iderruf zu erklären ist , und die 
Rechtsfolgen des W iderrufs e insch ließ lich Inform at ionen über den Betrag, den Sie im Fa lle des W iderrufs 
gegebenenfa lls zu zah len haben; sowe it die Mitte ilung durch Überm it t lung der Vertragsbest im mungen 
e insch ließ lich der A llgeme inen Versicherungsbedingungen erfolgt , bedürfen die Inform at ionen e iner 
hervorgehobenen und deut lich gesta lteten Form ; 

 
11. a) Angaben zur Laufze it des Vertrages; 

b) Angaben zur Mindest laufze it des Vertrages; 
 
12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen e insch ließ lich 

etwa iger Vertragsstrafen; sowe it die Mit te ilung durch Überm it t lung der Vertragsbest immungen e insch ließ lich der 
A llgeme inen Versicherungsbedingungen erfolgt , bedürfen die Inform at ionen e iner hervorgehobenen und deut lich 
gesta lteten Form ; 

 
13. die Mitgliedstaa ten der Europä ischen Un ion, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 

vor Absch luss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 
 
14. das auf den Vertrag anwendbare Recht , e ine Vertragsklause l über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 

das zuständige Gericht; 
 
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinform at ionen 

m itgete ilt werden, sow ie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet , m it Ihrer Zust im mung d ie 
Kom mun ikat ion während der Laufze it dieses Vertrages zu führen; 

 
16. e inen möglichen Zugang für Sie zu e inem außergericht lichen Beschwerde- und Rechtsbehe lfsverfahren und 

gegebenenfa lls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabe i ist ausdrücklich darauf h inzuwe isen, dass die 
Möglichke it für Sie, den Rechtsweg zu beschre iten, h iervon unberührt ble ibt; 

 
17. Na me und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sow ie die Möglichke it e iner Beschwerde be i d ieser 

Aufsichtsbehörde . 
 
Ende der W iderrufsbe lehrung 

7 . W ie lange läuft ihr Vertrag? 

Angaben zur Laufze it finden Sie in den AKB sow ie Ihre m Antrag.  
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8 . W ie k ann der Vertrag be ende t w erden ? 

Eine Vertragskünd igung ist m it Frist von e ine m Monat zum Ablauf möglich . Sie und w ir können e inen 
vorläufigen Versicherungsschutz jederze it künd igen . Die Einze lhe iten und die we iteren außerordentlichen 
Künd igungsmöglichke iten finden Sie in den AKB. Wenn e in außerordentliches Künd igungsrecht besteht, 
we isen w ir Sie darauf gesondert h in . 

9 . W e lches Re cht f inde t auf d ie Anbahnung und d ie Durchführung des Vertrags An w endung?  

Für d ie Anbahnung und den Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch land .  

10 . Wo können Sie Ihre Ansprüche g ericht l ich ge l t end m a chen? 

Das zuständ ige Gericht für Klagen aus de m Versicherungsvertrag finden Sie in den AKB.  

11 . In w e lcher Spra che w erden d ie Vertragsbed ingungen und Verbraucherinform a t ionen m i tge te i l t? 
In w e lcher Spra che können Sie w ährend der Laufze i t Ihres Vertrags m i t uns ko m m un iz ieren? 

Für d ie Versicherungsbedingungen , a lle Inform ationen und d ie Kom mun ikation während der 
Vertragslaufze it gilt d ie deutsche Sprache . 

 

In form a t ionen zu außergericht l ichen Besch w erde - und Re chtsbehe lfsverfahren? 

12 . W e lche Besch w erde m ög l ichke i t en h aben Sie? 

W ir haben uns derzeit a m Stre itbe ilegungsverfahren vor dem Versicherungsombudsm ann e .V. a ls 
a llge me ine Sch lichtungsste lle verpflichtet. Verbraucher oder Personen in e iner verbraucherähn lichen Lage 
können Beschwerden an den Versicherungsombudsm ann e .V. richten . Zude m besteht d ie Möglichke it - 
auch für Unternehmer -, ihre Beschwerde an die Bundesansta lt für Finanzd ienstle istungsaufsicht (BaFin) zu 
richten . 

Die Anschrift des Versicherungsombudsm ann e .V. lautet: 
Versicherungsombudsm ann e .V. 
Postfach 060362 
10006 Berlin 
Er ist on line zu erre ichen über: www .versicherungsombudsm ann.de . 

Der Versicherungsombudsm ann ist a ls Sch lichtungsste lle unabhängig. Das Verfahren ist für Verbraucher 
oder für Personen in e iner verbraucherähn lichen Lage kostenlos.  

Sofern der Versicherungsombudsm ann die Entsche idung zu Ihren Gunsten trifft , sind w ir bis zu e ine m 
Betrag in Höhe von 10.000 Euro daran gebunden . Sie müssen sich hingegen n icht an d ie Entsche idung 
ha lten .  

Der Ombudsm ann behande lt Ihre Beschwerde erst dann , wenn Sie ihren Anspruch zuvor uns gegenüber 
ge ltend ge m acht haben . Sie müssen uns sechs Wochen Ze it gegeben haben , um den Anspruch 
absch ließend zu beurte ilen . Für d ie Dauer des Verfahrens verjähren Ihre Ansprüche nicht. 

Für Verbraucher gilt: Haben Sie den Vertrag e lektron isch gesch lossen (z. B. über e ine Internetse ite oder per 
E-Ma il), können Sie sich be i Beschwerden auch an die Plattform zur On line-Stre itbe ilegung der Europä ischen 
Un ion wenden . Diese finden Sie unter: 

http://ec.europa .eu/consumers/odr/.  

Ihre Beschwerde w ird dann über d ie Plattform für außergerichtliche On line-Stre itbe ilegung de m 
Versicherungsombudsm ann e .V. we iterge le ite t. 

Die Anschrift der BaFin lautet: 
Bundesansta lt für Finanzd ienstle istungsaufsicht 
Graurhe indorfer Straße 108 
53117 Bonn 
On line ist d ie BaFin zu erre ichen über: www .bafin .de 

Re ichen Sie Ihre Beschwerde in Schrift- oder Textform e in . Dabe i müssen der Sachverha lt sow ie der 
Beschwerdegrund entha lten se in . Die BaFin kann e inze lne Stre itfä lle n icht verbind lich entsche iden und 
erste llt ke ine Rechtsgutachten. Sie prüft nur, ob e ine Entsche idung rechtlich zu beanstanden ist.  

Die Möglichke it, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen , ble ibt Ihnen erha lten . 
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A Versichert e Risiken 

A .1 Für welche Fahrzeugart en gel t en diese Bedingungen? 
Diese Bed ingungen ge lten nur für folgende Fahrzeuge zur Eigenverwendung: 

x Pkw 
x Krafträder/-roller 

A .2 Für welche Fahrzeugart en/Risiken gel t en diese Bedingungen nich t? 
Diese Bed ingungen ge lten n icht für: 

x Kfz m it Versicherungskennze ichen 
x Mietwagen 
x Risiken des Kfz-Hande ls und -Handwerks 
x Risiken von Kfz-Herste llern 
x Risiken m it roten Kennze ichen für d ie Durchführung von Prüfungsfahrten 
x Se lbstfahrerverm ietfahrzeuge 
x Taxis 
x Wohnmobile 

A .3 Welche recht lich selbstst ändigen Versicherungsart en kann Ihre Kfz-Versicherung 
umfassen? 
x Kfz-Haftpflicht 
x Kfz-Um we ltschadenhaftpflichtversicherung 
x Te ilkasko 
x Voll- inkl. Te ilkasko 
x Kfz-Schutzbrief 

Für Elektro-/Hybridfahrzeug gilt: Alle Le istungen von Elektro Plus , d ie spezie ll auf Elektro-/Hybridfahrzeuge 
abgestim mt sind , ge lten be itragsfre i zusätzlich m itversichert . Nähere Inform ationen entnehmen Sie bitte 
Ziffer D.2.9 dieser AKB. 

Den Umfang des Versicherungsschutzes entnehmen Sie Ihrem Versicherungssche in und Ihren Vertrags-
unterlagen . 

B Kfz-Ha f tpf lich tversicherung  

B.1 W as versichern wir in der Kfz-Ha f tpf lich tversicherung 
W ir regulieren Sch adenersa tz ansprüche , wenn durch den Gebrauch des versicherten Fahrzeugs:  

x Personen verletzt oder getötet werden (Personenschäden), 
x Sachen abhandenkom men , beschädigt oder zerstört werden (Sachschäden), 
x re ine Vermögensschäden (Schäden , d ie weder m it e ine m Personen- noch m it e ine m Sachschaden 
 m itte lbar oder unm itte lbar zusa m menhängen) verursacht werden 

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestim mungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund a nderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestim mungen des Privatrechts ge ltend ge m acht werden . 

Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben de m Fahren be ispie lsweise auch :  

x das Ein- und Ausste igen , 
x das Be- und Entladen . 

Einen Schadenersatz für begründe te Ansprüche zah len w ir in Ge ld aus.  

Unbegründe te Ansprüche wehren w ir auf unsere Kosten ab. Das gilt auch , w enn zu hohe Ansprüche 
ge ltend ge m acht werden . 

Regu l ierungsvo l l m a cht  

W ir sind bevollm ächtigt im Na men der versicherten Personen Ansprüche zu befried igen oder abzuwehren . 

Hierfür dürfen w ir a lle dafür zweckm äß ig ersche inenden Erklärungen im Rahmen pflichtgem äßen 
Ermessens abgeben . 
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Mi tversicherung von Anh änger, Auf l ieger und abgesch leppte n F ahrzeuge 

Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für das versicherte Fahrzeug, sondern auch für: 

x Schäden durch e inen Anhänger oder Auflieger, we lche m it de m versicherten Fahrzeug verbunden 
sind .  

x Schäden durch Fahrzeuge , d ie m it de m versicherten Fahrzeug abgesch leppt oder gesch leppt werden , 
sofern für d iese ke ine e igene Kfz-Haftpflichtversicherung besteht. 

Das gilt auch , wenn sich der Anhänger, Auflieger, das abgesch leppte oder gesch leppte Fahrzeug während 
des Gebrauchs von de m versicherten Fahrzeug löst und sich noch in Bewegung befinde t. 

B.2 Mie t f ahrzeuge Mallorca-Police ") 
W ir versichern auch den Gebrauch e ines von Ihnen ge m ieteten Fahrzeugs auf e iner Re ise im Ausland . Das 
gilt nur für ge m ietete Pkw , Krafträder/-roller und Leichtkrafträder/-roller. Die Höchstgrenze unserer Le istung 
je Schadensere ign is entspricht der Ihres deutschen Vertrags. Dessen weitere Vere inbarungen ge lten 
entsprechend . W ir le isten nur abzüglich e iner für dieses Fahrzeug im Ausland bestehenden Kfz-Haftpflicht-
Deckung. Der Versicherungsschutz gilt für d ie in Ihre m deutschen Vertrag vere inbarten Fahrer. Die 
gesetzliche Haftpflicht des Ha lters des ge m ieteten Fahrzeugs versichern w ir n icht. Das gilt auch für 
Ansprüche wegen Beschäd igung, Zerstörung oder Abhandenkom men des Fahrzeugs. Als Ausland gilt der 
vertragliche vere inbarte Ge ltungsbere ich ohne Deutsch land . 

B.3 Wer ist versichert? 
Unser Kfz-Haftpflicht-Schutz gilt für Sie und folgende Personen (m itversicherte Personen): 

x Ha lter des Fahrzeugs, 
x Eigentümer des Fahrzeugs, 
x Fahrer des Fahrzeugs, 
x Be ifahrer, der im Rahmen se ines Arbe itsverhä ltn isses m it Ihnen oder de m Ha lter, e inen berechtigten 
 Fahrer nicht nur ge legentlich begle ite t , um ihn abzulösen oder um Lade- und Hilfsarbe iten 
 vorzunehmen . 
x Omn ibusschaffner, der im Rahmen se ines Arbe itsverhä ltn isses m it Ihnen oder de m Ha lter tä tig ist. 
x Ihren Arbe itgeber oder öffentlichen Dienstherrn , wenn das versicherte Fahrzeug m it Ihrer 
 Zust im mung für d ienstliche Zwecke gebraucht w ird . 
x Ha lter, Eigentümer, Fahrer, Be ifahrer, Omnibusschaffner e ines m it de m Fahrzeug verbundenen 
 Anhängers, Aufliegers oder abgesch leppten Fahrzeugs. 
 
Diese Personen können d ie Ansprüche aus de m Vertrag se lbstständ ig gegen uns ge ltend m achen . 

B.4 Bis zu welcher Höhe le ist en wir (Versicherungssum me)? 
Unsere Zah lungen für e in Schadensere ignis sind jeweils beschränkt auf d ie Höhe der für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden vere inbarten Versicherungssum men . Die Höhe Ihrer Versicherungssum me können 
Sie Ihre m Versicherungssche in entnehmen . Mehrere zeitlich zusa m menhängende Schäden m it derse lben 
Ursache , ge lten a ls e in Schadensere ignis.  

Wenn die Ansprüche die Versicherungssum men überste igen , zah len w ir nach den Bestim mungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. Für n icht oder n icht vollständ ig 
erfüllte Schadenersatzansprüche müssen Sie se lbst e instehen . 

B.5 W as versichern wir in der Kfz-Ha f tpf lich t nich t? 
In folgenden Fä llen besteht ke in Versicherungsschutz: 

 Vorsa tz 

Schäden , die Sie vorsätzlich und w iderrechtlich herbe iführen , versichern w ir nicht. 

 Genehmig te Rennen und Übungsf ahrten 

Schäden , die be i Bete iligung an behörd lich genehm igten kraftfahrt-sportlichen Veransta ltungen , be i denen 
es auf die Erzie lung e iner Höchstgeschw ind igke it ankom mt, entstehen , versichern w ir n icht. Das gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten .  

Hinwe is: Die Te ilnahme an behörd lich n icht genehm igten Rennen ist e ine Pflichtverletzung be i Gebrauch 
des Fahrzeugs. 
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 Fahrzeugschäden 

W ir bieten ke inen Versicherungsschutz, wenn das versicherte Fahrzeug abhandenkom mt, beschädigt oder 
zerstört w ird . 

 Abgeschleppte Fahrzeuge oder Anhänger 

W ir bieten ke inen Versicherungsschutz, wenn e in m it de m versicherten Fahrzeug abgesch lepp tes Fahrzeug 
oder e in verbundener Anhänger abhandenkom mt, beschäd igt oder zerstört w ird .  

Hinwe is: Wenn Sie e in betriebsunfäh iges Fahrzeug absch leppen , versichern w ir dabe i a m abgesch leppten 
Fahrzeug verursachte Schäden . Das gilt nur, wenn Sie ohne gewerbl iche Absicht im Rahmen üblicher 
Hilfe le istung hande ln . 

 Beförderte Sachen 

Sachen , d ie m it de m versicherten Fahrzeug befördert werden , versichern w ir nicht. Dies gilt auch für 
Re isegepäck und e lektron ische Geräte . Sachen des persön lichen Bedarfs, d ie Insassen e ines Kfz 
grundsätzlich m it sich führen (z. B. Brille , Brieftasche), versichern w ir. Sachen unberechtigter Insassen 
versichern w ir nicht. 

 Schadenersa tz ansprüche gegen mitversicher te Personen 

Sach- oder Vermögensschäden , d ie Ihnen , de m Ha lter oder de m Eigentümer durch e ine m itversicherte 
Person be i Gebrauch des Fahrzeugs zugefügt werden , versichern w ir n icht. 

 Lie fer- und Be förderungsfrist en 

Wenn Liefer- und Beförderungsfristen nicht e ingeha lten werden , versichern w ir dadurch entstehende re ine 
Vermögensschäden nicht. 

 Kernenergie 

Schäden durch Kernenergie versichern w ir n icht. 

Hinwe is zu B.5: Ansprüche , die Sie vertraglich vere inbart oder gesondert zugesagt haben , versichern w ir 
n icht, wenn sie über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht h inausgehen . 

C Kfz-Umwel tschadenha f tpf lich t  

In Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung ist auch e ine Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht entha lten . Den Schutz der 
Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht erha lten Sie n icht, wenn Sie nur e ine Kfz-Haftpflichtversicherung m it 
gesetzlicher Mindestdeckung vere inbart haben . Der Schutz der Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht endet, wenn 
Sie d ie Kfz-Haftpflichtversicherung künd igen oder wenn d iese auf d ie gesetzliche 
Mindestversicherungssum me reduziert w ird . 

C.1 W as versichern wir in der Kfz-Umwel tschadenha f tpf lich t? 
W ir ste llen Sie von öffent lich-rechtlichen Ansprüchen zur San ierung von Um we ltschäden nach de m 
Um we ltschadensgesetz (USchadG) fre i. Voraussetzung ist, dass sie durch e inen Unfa ll, e ine Panne oder e ine 
plötz liche und unfa llartige Störung des bestim mungsge m äßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) 
verursacht worden sind .  

Für Ansprüche , d ie auch ohne das Um we ltschadensgesetz aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim mungen 
des Privatrechts gegen Sie ge ltend ge m acht werden können , besteht ke in Versicherungsschutz.  

Hinwe is: Diese Ansprüche sind im Allge me inen über die Kfz-Haftpflicht abgesichert.  

Einen Schadenersatz für begründete Ansprüche zah len w ir in Ge ld aus. Unbegründete Ansprüche wehren 
w ir auf unsere Kosten ab. Das gilt auch , wenn zu hohe Ansprüche ge ltend ge m acht werden . 

Regu l ierungsvo l l m a cht  

W ir sind bevollm ächtigt, gegen Sie ge ltend ge m achte Schadenersatzansprüche in Ihre m Na men im 
Rahmen pflichtge m äßen Ermessens zu erfüllen oder abzuwehren . Kom mt es in e ine m Versicherungsfa ll zu 
e ine m Verwa ltungsverfahren oder Rechtsstre it gegen Sie , so sind w ir zur Verfahrens- und Prozessführung 
bevollm ächtigt. W ir führen das Verwa ltungsverfahren oder den Rechtsstre it in Ihre m Namen auf unsere 
Kosten . Eine m von uns in Ihrem Na men beauftragten Rechtsanwa lt müssen Sie Vollm acht und a lle 
erforderlichen Auskünfte erte ilen . Zude m müssen Sie ihm die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
ste llen . 

C.2 W as versichern wir in der Kfz-Umwel tschadenha f tpf lich t nich t? 
 Vorsa tz , genehmigte Rennen und Übungsf ahrten , ver tragliche Ansprüche , Kernenergie 

Die Rege lungen in B.5 zu Vorsatz, zu genehm igten Rennen und Übungsfahrten , zu vertraglichen 
Ansprüchen und zu Kernenergie ge lten entsprechend . 
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 Unvermeidbare , notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden 

Schäden durch betriebsbedingt unverme idbare , notwend ige oder in Kauf genom mene Einw irkungen auf d ie 
Um we lt versichern w ir n icht. 

 Ausbringungsschäden 

Schäden durch d ie Lieferung, Verwendung oder Fre isetzung von 

x Klärsch la m m , 
x Jauche , 
x Gülle , 
x feste m Sta lldung, 
x Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schäd lingsbekä mpfungsm itte ln  
versichern w ir nicht.  

Versichert sind jedoch solche Schäden , wenn d iese Stoffe durch plötz liche und unfa llartige Ere ign isse 
bestim mungsw idrig und unbeabsichtigt in die Um we lt ge langen . Das gilt auch , wenn sie durch 
Niedersch läge plötzlich abgeschwem mt werden oder in andere Grundstücke abdriften . 

 Bewusste Verstö ß e gegen Regelungen , die dem Umweltschutz dienen 

Schäden durch bewusste Verstöße gegen Gesetze , Verordnungen , an Sie gerichtete behördliche 
Anordnungen oder Verfügungen , die de m Um we ltschutz d ienen , versichern w ir n icht. 

 Vertragliche Ansprüche 

Für Ansprüche , d ie Sie vertraglich vere inbart oder gesondert zugesagt haben , besteht ke in 
Versicherungsschutz, wenn sie über die gesetzliche Verpflichtung h inausgehen . 

C.3 Wer ist versichert? 
Es sind d iese lben Personen w ie in der Kfz-Haftpflichtversicherung versichert. 

C.4 Bis zu welcher Höhe le ist en wir (Versicherungssum me)? 
Die Höhe der für Um we ltschäden vere inbarten Versicherungssum me beträgt 5 Mio. Euro je 
Schadensere ign is. Mehrere ze itlich zusa m menhängende Schäden , d ie diese lbe Ursache haben , ge lten a ls 
e in e inziges Schadensere ign is. Für a lle in e ine m Versicherungsjahr anfa llenden Schadensere ignisse zah len 
w ir insgesa mt höchstens 10 Mio. Euro. 

D Kasko: Die Versicherung für Schäden an Ihrem Fahrzeug 

D.1 W as versichern wir? 
Die Kaskoversicherung deckt Schäden an Ihre m Fahrzeug. W ir versichern Ihr Fahrzeug und Fahrzeugt e ile 
sow ie Fahrzeugzubehörte ile (Te ile), wenn  

x sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind , 
x sie fest m it de m Fahrzeug verbunden sind , 
x und folgend n ichts Abwe ichendes gerege lt ist. 

Folgende Te ile versichern w ir n icht: 

x Ca mpingausrüstung (sowe it n icht fest e ingebaut) 
x Daten-, Bild- und Tonträger 
x Ersatzte ile 
x Fahrerkle idung 
x Fa ltgarage , Regenschutzplane 
x Fotoausrüstung 
x Garagentoröffner (Sendete il) 
x He izung (soweit n icht fest e ingebaut) 
x Markise 
x mobiles Navigations- und Multifunkt ionsgerät 
x Sm artphone/Mobilte lefon 
x Vorze lt 

Sonderausst a t tung 

Bis zu e ine m Gesa mtneuwert von insgesa mt 5 .000 Euro sind ohne Mehrbe itrag m itversichert : 
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x zulässige Veränderungen a m Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tun ing), d ie 
der Ste igerung der Motorle istung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverha ltens 
d ienen oder zu e iner Wertste igerung des Fahrzeugs führen , sofern d iese n icht serienm äß ig (n icht 
werkse itig vom Fahrzeugherste ller) verbaut wurden , 

x individue ll für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sow ie besondere 
Oberflächenbehand lungen . 
 

Be i Kra f trädern/-ro l lern g i l t d ies zude m auch für:  
x Abstandsrege lte mpom at/autom atische Distanzrege lung,  
x n icht serienm äß ige Vollverkle idung 
x Be iwagen , 
x Video-, Aud io-, Funk- und Navigationsgeräte und deren Zusatzte ile . 

A l le w e i t eren n icht fest m i t de m F ahrzeug verbundenen Te i le sind n icht m i tversichert .  Diese Te ile sind 
jedoch versichert, wenn deren Nutzung aussch ließ lich de m Gebrauch des Fahrzeugs dienen kann und sie im 
Fahrzeug unter Versch luss geha lten werden . Das sind z. B. Warndre ieck, Pannenwerkzeug und 
Verbandskasten . 

Zusä tz l ich versichern w ir fo lgende außerh a lb des F ahrzeugs un ter Versch luss geh a l t ene Te i le :  

x e inen Satz Räder m it Som mer- oder W interbere ifung 
x Dach- und Heckträger 
x Gepäckabdeckung (Netz, Rollo, Gitter) 
x Dach-/Motorradkoffer und Hardtop 
x Kindersitze 
x Schneeketten 

D.2 Welche Ereignisse versichern wir in der Teilk asko? 
In der Te ilkasko besteht Versicherungsschutz be i Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Tota lschaden des 
Fahrzeugs e insch ließ lich se iner m itversicherten Te ile durch die im Folgende m aufgeführten Ere ignisse . 

 Brand und Explosion 

Als Brand gilt e in Feuer m it Fla m menbildung, das ohne bestim mungsge m äßen Herd entstanden ist oder 
ihn verlassen hat und sich aus e igener Kraft auszubre iten verm ag. Nicht a ls Brand ge lten Schmor- und 
Sengschäden . 

Exp losion ist e ine auf de m Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dä mpfen beruhende , plötz lich 
verlaufende Kraftäußerung. 

 Kurzschluss 

W ir versichern Schäden durch Kurzsch luss an der Verkabe lung des Fahrzeugs. 

Fo lgesch äden durch Kurzsch luss 

Mit E le k tro Plus (für Elektro- oder Hybridfahrzeuge) sind darüber h inaus bis insgesa mt 5 .000 Euro inkl. 
MwSt. auch Folgeschäden an den durch den Kurzsch luss beschäd igten Aggregaten (w ie z. B. 
Lichtm asch ine , Batterie , An lasser) versichert (D.2.9). 

 Diebst ahl, Raub und Unterschlagung (Entwendung) sowie unbefugter Gebrauch 

Versichert sind Diebstah l, Raub und Untersch lagung (Entwendung) sow ie unbefugter Gebrauch . 

Besonderhe i t en be i Un tersch lagun g und unbefugte m Gebrauch 

Eine Untersch lagung versichern w ir n icht, wenn de m Täter das Fahrzeug zum Gebrauch in se ine m e igenen 
Interesse , zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbeha lt überlassen wurde . 

Unbefugten Gebrauch versichern w ir nur, wenn der Täter in ke iner We ise berechtigt ist, das Fahrzeug zu 
gebrauchen . Nicht a ls unbefugter Gebrauch gilt, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten m it der 
Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurde (z. B. Werkst att-, Hote langeste llter). Das gilt auch , wenn der 
Täter in e ine m Näheverhä ltn is zu de m Verfügungsberechtigten steht (z. B. dessen Arbe itnehmer, Fa m ilien- 
oder Hausha ltsangehörige). 

Zusä tz l iche Rege lungen be i En t w endung 

Wenn das Fahrzeug innerha lb e ines Mon ats nach Eingang der Schadensanze ige w ieder aufgefunden w ird , 
müssen Sie es zurücknehmen . Voraussetzung ist, dass Sie es innerha lb d ieses Ze itraums m it objekt iv 
zumutbaren Anstrengungen w ieder in Besitz nehmen können . W ir werden Eigentümer des Fahrzeugs, 
wenn Sie es nicht zurücknehmen müssen und unsere Le istungspflicht feststeht. Wenn w ir d ie 
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Entschäd igung wegen e iner grob fahrlässig herbe igeführten Pflichtverletzung gekürzt haben und das 
Fahrzeug w iedergefunden w ird , steht Ihnen e in Ante il a m erzie lbaren Verkaufserlös zu. Hiervon ziehen w ir 
d ie erforderlichen Kosten für die Rückholung und Verwertung ante ilig ab. Der Ante il entspricht de m 
Prozentsatz, um den w ir Ihre Entschäd igung gekürzt haben . 

 Na turgewal t en 

W ir versichern d ie direkte Einw irkung von Blitzsch lag, Böen , Sturm , Erdbeben , Erdfa ll, Erdrutsch , Muren , 
Hage l, Schnee- und Dach law inen oder Überschwem mung auf das Fahrzeug. 

Böen und Sturm setzen m indestens W indstärke 8 voraus. 

Erdbeben sind naturbedingte Erschütterungen des Erdbodens, die durch geophysika lische Vorgänge im 
Erd inneren ausge löst werden . 

Erdrutsche sind von Berghängen abgehende Geste ins-, Geröll- oder Sch la m m m assen . 

Schne e- und Da ch la w inen sind von Berghängen bzw . Dächern abgehende Schnee- oder Eism assen . 

Wenn durch d iese Naturgewa lten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden , haben Sie 
Versicherungsschutz. Für Schäden , d ie auf e in Verha lten des Fahrers zurückzuführen sind , das durch diese 
Naturgewa lten ausge löst wurde , haben Sie ke inen Versicherungsschutz. 

 Zusammensto ß mit Tieren 

W ir versichern den Zusa m menstoß des fahrenden Fahrzeugs m it Tieren a ller Art. 

 Glasbruch 

W ir versichern Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als Verglasung ge lten Glas- und 
Kunststoffsche iben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Se iten- und Trennsche iben), Spiege lglas und Abdeckungen 
von Leuchten . Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoffte ile von Mess-, Assistenz-, Ka mera- und 
Inform ationssyste men , Solarmodulen , Displays, Mon itoren sow ie Leuchtm itte ln .  

Folgeschäden durch Glasbruch sind n icht versichert. 

 Tierbiss 

W ir ersetzen Schäden , die unm itte lbar durch e inen Tierbiss a m Fahrzeug verursacht wurden .  

Fo lgesch äden durch Tierb iss 

W ir versichern auch Folgeschäden durch Tierbiss an we iteren Te ilen bis insgesa mt 5 .000 Euro inkl. MwSt.; 
für Elektro- oder Hybridfahrzeuge bis insgesa mt 10 .000 Euro inkl. MwSt. m it Elektro Plus (D.2.9). 

 Wir versichern den Transport des Fahrzeugs mit einem Schif f /Fähre  

W ir versichern Schäden , d ie durch d ie Benutzung e iner Fähre oder e ines Sch iffes durch folgende Gefahren 
entstehen: 

x Strandung, Kollision oder Untergang der Fähre oder des Schiffes 
x Wassere inbruch in die Fähre oder das Sch iff 
x Überbordgehen infolge schweren Unwetters 
x Aufopferung auf Anordnung des Kapitäns zur Rettung von Personen , Sch iff oder Ladung 
 (Havarie-Grosse) 
 

Das gilt n icht, sowe it anderweitig Ersatz zu erlangen ist. 

  Elek tro Plus: Leistungen für Elek tro- und Hybridf ahrzeuge 

Versichern Sie e in Elektro- oder Hybridfahrzeug bieten w ir besonderen Kaskoschutz und es ge lten die 
folgenden Zusatzle istungen be itragsfre i e ingesch lossen: 

A l lgefahrende ckung für den Akku 

Unser Versicherungsschutz für den Akku besteht im mer be i Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder 
Tota lschaden des Akkus (Allgefahrendeckung). 

W e i t ere Le istungen von E le ktro Plus i m De ta i l 

x W ir le isten auch für Schäden an der Borde lektron ik durch Überspannungsschäden be im Laden des 
 Akkus. 
x Wenn der Akku e ines re inen Elektrofahrzeugs leer ist, lassen w ir das n icht fahrfähige Fahrzeug auf  
 unsere Kosten bis zur nächstge legenen Ladestation absch leppen . 
x W ir versichern darüber h inaus e ine in Ihre m Eigentum befindliche Ladestation und das dam it fest 
 verbundene Ladekabe l.  
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x Ein nicht fest m it der Ladestation verbundenes Ladekabe l ist nur versichert, wenn Sie es be i  
 Nichtgebrauch unter Versch luss ha lten . 
x W ir ersetzen Entsorgungskosten des Akkus bis 2.000 Euro, wenn sie in Verbindung m it e iner 
 Beschäd igung des Akkus entstehen . 
x W ir versichern Folgeschäden an den durch e inen Kurzsch luss beschäd igten Aggregaten bis  
 insgesa mt 5.000 Euro inkl. MwSt. Aggregate sind z. B. Lichtm asch ine , Batterie , An lasser. 
x W ir versichern Folgeschäden be i Tierbiss bis 10.000 Euro inkl. MwSt. 
x W ir ersetzen die Kosten be i Verlust Ihrer Ladekarte . 
 

W ir le isten n icht, sowe it e in Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen . Auch le isten 
w ir n icht für Schäden a m Akku durch Versch le iß/Abnutzung, Konstrukt ions- oder Materia lfeh ler des 
Herste llers und Schäden durch che m ische Reakt ionen . 

D.3 Welche Ereignisse versichern wir in der Vollkasko? 
In der Vollkasko besteht Versicherungsschutz be i Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Tota lschaden des 
Fahrzeugs e insch ließ lich se iner m itversicherten Te ile durch die im Folgende m aufgeführten Ere ignisse . 

 Ereignisse der Teilkasko 

Alles was in Te ilkasko versichert ist, gilt auch für d ie Vollkasko . 

 Unfa ll 

Versichert sind Schäden a m Fahrzeug durch Unfa ll. Ein Unfa ll ist e in unm itte lbar von außen plötzlich m it 
mechan ischer Gewa lt e inw irkendes Ere ignis.  

Ke ine Unfa llschäden sind insbesondere Schäden aufgrund e ines Bre ms- oder Betriebsvorgangs oder re ine 
Bruchschäden sow ie Schäden a m Fahrzeug durch rutschende Ladung, Abnutzung , Bed ienungsfeh ler oder 
Überbeanspruchung des Fahrzeugs. Auch Verw indungsschäden und Schäden zw ischen ziehende m und 
gezogene m Fahrzeug ohne Einw irkung von außen sind ke ine Unfa l lschäden . 

 Mut- oder böswillige Handlungen 

W ir versichern mut- oder bösw illige Hand lungen von Personen , d ie in ke iner We ise berechtigt sind , das 
Fahrzeug zu nutzen . Als berechtigt ge lten Personen , denen der Verfügungsberechtigte das Fahrzeug 
überlassen hat (z. B. Werkstatt-, Hote langeste llter). Hierzu zäh len auch Personen , d ie in e ine m 
Näheverhä ltn is zum Verfügungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbe itnehmer, Fa m ilien- oder 
Hausha ltsangehörige). 

D.4 W as versichern wir in der Kasko nich t? 
 Vorsa tz und grobe Fahrlässigkeit 

Schäden , die Sie vorsätzlich herbe iführen , versichern w ir n icht . 

Be i grob fahrlässig verursachten Schäden , sind w ir berechtigt, unsere Le istung in e ine m der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhä ltn is zu kürzen . Be i grober Fahrlässigke it verzichten w ir jedoch in der 
Kaskoversicherung auf die Kürzung. Das gilt n icht w enn 

x das Schadensere ign is e ine Folge von Alkoholgenuss oder anderer berauschender Mitte l ist oder, 
x das Fahrzeug oder se ine m itversicherten Te ile entwendet werden . 

In d iesen Fä llen sind w ir berechtigt, unsere Le istung in e inem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhä ltn is zu kürzen . 

 Rennen und Übungsf ahrten 

Schäden , die be i Bete iligung an Fahrtveransta ltungen entstehen , be i denen es auf Erzie lung e iner 
Höchstgeschw ind igke it ankom mt, versichern w ir n icht. Das gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten . W ir 
versichern auch ke ine Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken . Das m achen w ir auch dann n icht, wenn es 
n icht auf Erzie lung e iner Höchstgeschw ind igke it ankom mt (z. B. be i Gle ichm äß igke itsfahrten , 
Touristenfahrten). W ir versichern aber re ine Fahrsicherhe itstra in ings. 

Die Te ilnahme an nicht genehm igten Rennen ste llt e ine Verletzung Ihrer Pflichten dar. 

 Reifenschäden 

Wenn nur d ie Re ifen beschäd igt oder zerstört werden , haben Sie ke inen Versicherungsschutz. 

 Kriegsereignisse , Aufruhr, innere Unruhen , Ma ß nahmen der St a a tsgewal t  

Schäden durch Kriegsere ignisse , Aufruhr, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewa lt versichern w ir 
n icht. Das gilt auch für Schäden , d ie nur m itte lbar durch d iese Ere ign isse verursacht werden . 
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 Kernenergie 

Schäden durch Kernenergie versichern w ir n icht. 

D.5 Wie regulieren wir einen Kaskoschaden? 
 Begrif f lichkeit en 

W iederbesch affungswert  ist der Pre is, den Sie für den Kauf e ines gle ichwertigen gebrauchten Fahrzeugs 
a m Tag des Schadens bezah len müssen . 

Restw ert ist der Verkaufswert des Fahrzeugs im beschäd igten oder zerstörten Zustand a m Tag des 
Schadens. 

Neupre is ist der Betrag, der für den Kauf e ines neuen Fahrzeugs in der versicherten Ausführung oder , wenn 
der Typ des versicherten Fahrzeugs n icht mehr hergeste llt w ird , e ines vergle ichbaren Nachfolge mode lls a m 
Tag des Schadens bezah lt werden muss. Er richtet sich nach der unverbind lichen Empfeh lung des 
Herste llers abzüglich orts-, m arken- und branchenüblicher Nach lässe . 

Kaufpre is ist der Pre is, der für das versicherte Fahrzeug be i Anschaffung ta tsäch lich bezah lt wurde . 

W irtschaftlicher Tot a lsch aden liegt vor, wenn die Reparaturkosten den W iederbeschaffungswert 
überste igen . 

 Repara tur des Fahrzeugs 

W ird e ine Beschädigung des Fahrzeugs vo l lst änd ig und fa chgere cht repariert, zah len w ir d ie für d ie 
Reparatur erforderlichen Kosten . Das gilt auch be i e ine m w irtschaftlichen Tota lschaden , wenn Sie d iesen 
trotzde m reparieren lassen . Die Höchstgrenze ist jeweils der W iederbeschaffungswert des Fahrzeugs 
e insch ließ lich der m itversicherten Fahrzeugte ile und -zubehör.  

W ird das Fahrzeug n icht repariert , zah len w ir die erforderlichen Kosten für e ine vollständ ige Reparatur. 
Dies gilt auch , wenn n icht vollständ ig oder nicht fachgerecht repariert w ird oder Sie uns d ie Reparatur n icht 
ausre ichend nachweisen . W ir zah len a llerd ings nur bis zur Höhe des um den Restwert verm inderten 
W iederbeschaffungswertes.  

Ohne Vorlage e iner Reparaturrechnung ersetzen w ir d ie Stundenverrechnungssätze (Aushangsätze) e iner in 
der Region Ihres ständigen Wohn-/Firmensitzes befind lichen und zur Durchführung der Reparatur 
gee igneten Werkstatt. 

Ist der W iederbeschaffungswert höher a ls der Pre is für e in gle ichwertiges neues Fahrzeug, ist dieser Pre is in 
a llen Fä llen unsere Le istungsgrenze . W ir erm itte ln diesen Pre is für e in Fahrzeug gle ichen Typs und gle icher 
Ausstattung nach unverbind licher Empfeh lung des Herste llers. Ist der Fahrzeugtyp n icht mehr verfügbar, 
gilt der Pre is e ines vergle ichbaren Nachfolge mode lls in der versicherten Ausführung. W ir ziehen jeweils  
orts-, m arken- und branchenübliche Nach lässe ab. 

Rest- und Altte ile sow ie das nicht reparierte Fahrzeug verble iben be i Ihnen und werden zum Verkaufswert 
auf d ie Entschädigung angerechnet. 

 Tot a lschaden , Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs 

Be i Tota lschaden , Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zah len w ir den W iederbeschaffungswert unter 
Abzug e ines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs.  

Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Tota lschadens oder Zerstörung reparieren regulieren w ir w ie be i 
Beschäd igung (Reparatur). 

 Abzug neu für a l t 

W ir verzichten auf den Abzug neu für a lt. 

Für den Austausch a lter gegen neue Te ile oder be i te ilweiser oder vollständ iger Lackierung des Fahrzeugs 
ziehen w ir ke inen Betrag von den Reparaturkosten ab. 

 Abschleppkosten 

Be i Beschäd igung des Fahrzeugs ersetzen w ir die Kosten für das Absch leppen vom Schadenort bis zur 
nächstge legenen für die Reparatur gee igneten Werkstatt. W ir zah len n icht, wenn e in Dritter Ihnen 
gegenüber verpflichtet ist, d ie Kosten zu übernehmen . Die Absch leppkosten rechnen w ir auf unsere 
m axim a le Entschäd igungsgrenzen an . 

 Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge 

W ir zah len anste lle des W iederbeschaffungswerts den Neupre is des Fahrzeugs, wenn innerha lb von 6 
Mon a ten nach dessen Erstzulassung e in Tota lschaden , e ine Zerstörung oder e in Verlust e intritt. Dies gilt 
nur, wenn das Fahrzeug be i Eintritt des Schadens in Ihre m Eigentum steht und Sie d ieses a ls Erstbesitzer 
von e ine m Kfz-Händ ler oder Herste ller erworben haben . 
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Die Neupre isentschädigung zah len w ir auch , wenn die erforderlichen Reparaturkosten 80 Prozent des 
Neupre ises erre ichen oder überste igen . 

Einen vorhandenen Restwert des Fahrzeugs ziehen w ir von der Neupre isentschäd igung ab. 

W ir zah len die über den W iederbeschaffungswert h inausgehende Neupre isentschädigung nur in der Höhe , 
in der gesichert ist, dass d ie Entschäd igung innerha lb von zwe i Jahren nach ihrer Festste llung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Kauf e ines Ersatzfahrzeugs verwendet wurde .  

 Kaufpreisentschädigung für Gebraucht f ahrzeuge 

Be i gebrauchten Fahrzeugen , be i denen ke in Erstbesitz vorliegt, zah len w ir in den ersten 6 Mon a ten nach 
Kaufdatum des Fahrzeugs, anste lle des W iederbeschaffungswertes, den Kaufpre is des Fahrzeugs. 

Dies tun w ir be i e ine m Tota lschaden , der Zerstörung oder be i Verlust des Fahrzeugs. Voraussetzung ist, dass 
das Fahrzeug a m Tag, an de m Sie es kaufen , nicht ä lter a ls vier Jahre ab Zulassung ist.  

W ir zah len die über den W iederbeschaffungswert h inausgehend e Kaufpre isentschäd igung nur in der Höhe , 
in der gesichert ist, dass d ie Entschäd igung innerha lb von zwe i Jahren nach ihrer Festste llung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Kauf e ines Ersatzfahrzeugs verwendet wurde .  

 Sachverst ändigenkosten 

Die Kosten e ines Sachverständigen zah len w ir nur, wenn w ir se ine Beauftragung veran lasst oder ihr 
zugestim mt haben . 

 Mehrwertsteuer/Umsa tzsteuer 

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) zah len w ir nur, wenn und soweit d iese im Zuge der Schadensbese itigung 
ta tsäch lich angefa llen ist. Die Mehrwertsteuer zah len w ir n icht, sowe it Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind . 

 Selbstbe teiligung 

Eine vere inbarte Se lbstbete iligung w ird be i jede m Schadensfa ll von der Entschädigung abgezogen . Ihre m 
Versicherungssche in bzw . dem aktue llen Nachtrag können Sie entnehmen , ob und in we lcher Höhe Sie für 
Ihr versichertes Fahrzeug e ine Se lbstbete iligung vere inbart haben .  

Sind über e inen Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert, gilt die vere inbarte Se lbstbete iligung für jedes 
versicherte Fahrzeug und für jeden Schadensfa ll gesondert. 

Se lbstbe te i l igungsverz icht be i G lasrepara tur 

Be i Glasreparatur verzichten w ir auf den Abzug der Se lbstbete iligung im Kasko-Schadensfa ll, sofern ke in 
we iterer Schaden a m Fahrzeug zu reparieren ist. 

 Werkst a t twahl 

Be i Schadensfä llen , in denen das Fahrzeug nicht in e iner von uns ausgewäh lten Fachwerkstatt repariert 
w ird , erstatten w ir 80 Prozent der ta tsäch lich angefa llenen und durch Rechnung nachgew iesenen Kosten 
der Fahrzeugreparatur, sowe it d iese für d ie vollständ ige Reparatur erforderlich sind . Von dieser Erstattung 
w ird der vertragliche Se lbstbeha lt abgezogen .  

 W as wir nicht erse tzen 

W ir zah len nicht für: 

x Veränderungen , Verbesserungen und Versch le ißreparaturen 
x Tre ibstoff 
x we itere Betriebsm itte l (z. B. Ö l, Küh lflüssigke it) 
x d ie Minderung des Wertes oder der Le istungsfäh igke it 
x Zulassungs-, Überführungs- oder Verwa ltungskosten 
x Kosten e ines Mietfahrzeugs 
x Nutzungsausfa ll (Nutzungsausfa ll wäre e in pauscha ler Betrag dafür, dass Sie d as Fahrzeug n icht 

nutzen können). 

D.6 W ann müssen wir zahlen? 
Soba ld w ir unsere Zah lungspflicht und die Höhe der Entschäd igung festgeste llt haben , zahlen w ir d iese 
innerha lb von zwe i Wochen . Ist das Fahrzeug entwendet worden , warten w ir ab, ob es w ieder aufgefunden 
w ird . Desha lb zah len w ir die Entschäd igung frühestens e inen Monat nach Eingang Ihrer Schadensanzeige . 
Sie können e inen ange messenen Vorschuss verlangen . Voraussetzung ist, dass unsere Zah lungspflicht 
feststeht und sich d ie Höhe der Entschäd igung n icht innerha lb e ines Monats nach Schadensanze ige 
festste llen lässt .  
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D.7 Fordern wir Leistungen vom Fahrer zurück? 
Wenn Sie n icht se lbst gefahren sind und e ine andere Person berechtigterwe ise das Fahrzeug fährt und es 
zu e ine m Schadensere ignis kom mt, fordern w ir be i schuld loser oder e infach fahrlässiger Herbe iführung des 
Schadens unsere Leistungen nicht zurück. 

Be i grob fahrlässiger Herbe iführung des Schadens sind w ir berechtigt, unsere Le istung in der Höhe 
zurückzufordern , w ie dies der Schwere des Verschuldens entspricht. Das gilt nur, wenn 

x das Schadensere ign is e ine Folge von Alkoholgenuss oder anderer berauschender Mitte l war oder 
x das Fahrzeug oder se ine m itversicherten Te ile entwendet wurden . 

Lebt der Fahrer be i Eintritt des Schadens m it Ihnen in häuslicher Ge me inschaft, fordern w ir unsere 
Ersatzle istung se lbst be i grob fahrlässiger Herbe iführung des Schadens n icht zurück, sondern nur be i 
vorsätzlicher Verursachung. 

Be i vorsätzlicher Herbe iführung des Schadens sind w ir berechtigt, unsere Le istungen in voller Höhe 
zurückzufordern . 

Dies gilt entsprechend , wenn e ine in der Kfz-Haftpflichtversicherung ge m äß Ziffer B.3 m itversicherte Person , 
der Mieter oder der Entle iher be im sonstigen Gebrauch des Fahrzeugs e in en Schaden herbe iführt. 

D.8 Meinungsverschiedenheit en über die Schadenshöhe  
Ein igen w ir uns n icht über die Höhe der Entschädigung, den W iederbeschaffungswert oder den Umfang der 
erforderlichen Reparaturarbe iten , kann auf Ihren Wunsch e in Sachverständigenausschuss entsche iden . Für 
den Ausschuss benennen Sie und w ir je e inen Kfz-Sachverständ igen . Wenn Sie oder w ir innerha lb von zwe i 
Wochen nach Aufforderung ke inen Sachverständ igen benennen , w ird er vom jewe ils anderen bestim mt. 
Fa lls sich der Ausschuss n icht e inigt, entsche idet e in we iterer Kfz-Sachverständiger a ls Obm ann 
(Sch iedsrichter). Er soll vor Beginn des Verfahrens von de m Ausschuss gewäh lt werden . Ein igt sich der 
Ausschuss n icht über die Person des Obm anns, w ird er über das zuständige Amtsgericht benannt . Die 
Entsche idung des Obm anns muss zw ischen den von den be iden Sachverständ igen geschätzten Beträgen 
liegen . Die Kosten sind ante ilig von Ihnen und uns zu tragen . Die Aufte ilung erfolgt in de m Verhä ltn is, w ie 
das Sachverständigenverfahren zu Gunsten oder Ungunsten endet.  

Hinwe is: Außerde m haben Sie d ie Möglichke it, den Rechtsweg zu beschre iten . 

E Allgemeine Regelungen 

E.1 Wie kommt Ihr Versicherungsschutz zust ande und w ann beginnt er? 
Der Versicherungsschutz kom mt dadurch zustande , dass w ir Ihren Antrag annehmen . Norm a lerwe ise 
gesch ieht das durch Zugang des Versicherungssche ins an den Versicherungsnehmer. Ihr Schutz beginnt ab 
de m vere inbarten Ze itpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den in Ihre m Versicherungssche in genannten 
Be itrag bezah lt haben . Der im Versicherungssche in genannte erste oder e inm a lige Be itrag w ird 14 Tage 
nach Erha lt des Versicherungssche ins fä llig. Sie müssen diesen Be itrag dann unverzüglich zah len . 

E.2 W as passiert , wenn Sie den erst en oder einmaligen Beit rag nich t rechtzei t ig bezahlen? 
Sie haben von Anfang an ke inen Versicherungsschutz, wenn Sie den ersten oder e inm a ligen Be itrag nicht 
rechtze itig bezah len . Das gilt nicht, wenn Sie d ie Nichtzah lung oder verspätete Zah lung n icht zu vertreten 
haben . Wenn Sie diese jedoch zu vertreten haben , beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zah lung.  

W ir können vom Vertrag zurücktreten , solange Sie den Be itrag n icht bezah lt haben . W ir können n icht 
zurücktreten , wenn Sie die Nichtzah lung n icht zu vertreten haben . 

Nach e ine m Rücktritt können w ir von Ihnen e ine Geschäftsgebühr verlangen . Sie beträgt für jeden 
angefangenen Monat 15 Prozent des Jahresbe itrages. W ir erheben sie vom beantragten Beginn bis zu 
unsere m Rücktritt. W ir fordern höchstens 40 Prozent des Jahresbe itrages. 

E.3 Vorläufiger Versicherungsschutz 
Wenn w ir Ihnen e ine e lektron ische Versicherungsbestätigungsnum mer (eVB) geben , haben Sie nur in der 
Kfz-Haftpflicht vorläufigen Versicherungsschutz. Er beginnt zum vere inbarten Ze itpunkt, spätestens ab de m 
Tag, an de m das Fahrzeug m it unserer eVB zuge lassen w ird . Ist das Fahrzeug bere its auf Sie zuge lassen , 
beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab de m vere inbarten Ze itpunkt.  

Den vorläufigen Versicherungsschutz bieten w ir m it der eVB nur in Höhe der gesetzlichen Mindestdeckung. 
Ein höherer oder erwe iterter vorläufiger Versicherungsschutz gilt nur, wenn w ir es Ihnen be i der 
Antragsaufnahme gesondert und ausdrücklich bestätigt haben . Für we itere Versicherungsarten haben Sie 
nur vorläufigen Versicherungsschutz, wenn w ir es Ihnen gesondert und ausdrücklich bestätigt haben . 
Soba ld Sie den ersten oder e inm a ligen Be itrag bezah lt haben , geht der vorläufige in den endgültigen 
Versicherungsschutz über. 
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Rück w irkender W egfa l l des vorlä uf igen Versicherungsschutzes 

Der vorläufige Versicherungsschutz entfä llt rückw irkend , d .h. Sie haben von Anfang an ke inen 
Versicherungsschutz, wenn w ir Ihren Antrag auf endgültigen Versicherungsschutz unverändert 
angenom men haben , Sie jedoch den ersten oder e inm a ligen Be itrag n icht rechtze itig , d . h . 14 Tage nach 
Erha lt des Versicherungssche ins, bezah lt haben . Das gilt nur, wenn Sie d ie nicht rechtzeitige Zah lung zu 
vertreten haben .  

Sie und w ir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederze it in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Ma il) zu künd igen . Unsere Künd igung w ird erst nach Ablauf von zwe i Wochen ab Zugang der Kündigung be i 
Ihnen w irksa m . Ihre Kündigung w ird sofort m it deren Zugang be i uns w irksa m . 

W iderrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz , endet der vorläufige 
Versicherungsschutz m it de m Zugang Ihrer W iderrufserklärung be i uns. 

Für den Ze itraum , in de m der vorläufige Versicherungsschutz besteht, müssen Sie e inen Be itrag zah len . Er 
entspricht ze itante ilig de m Jahresbe itrag für den endgültigen Versicherungsschutz. Wenn Sie uns den 
Antrag für den endgültigen Versicherungsschutz nicht e inre ichen und w ir desha lb ke inen 
Versicherungssche in ausfertigen können , berechnet sich der Be itrag nach de m hierfür festge legten Tarif 
ze itante ilig für den vorläufigen Versicherungsschutz.  

E.4 Gel tungsbereich: In welchen Ländern best eht Versicherungsschutz? 
Sowe it nachstehend n ichts anderes gerege lt ist, gilt Ihr Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen 
Europas und in den außereuropä ischen Gebieten , d ie zum Ge ltungsbere ich der Europä ischen Union 
gehören . 

Wenn außerha lb Deutsch lands in der Kfz-Haftpflicht e in höherer Schutz gesetzlich vorgeschrieben ist, 
bieten w ir den höheren Schutz. 

Haben w ir Ihnen e ine internationa le Versicherungskarte - IVK - (Grüne-Karte) ausgehänd igt, gilt: Ihr 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten 
n ichteuropä ischen Länder, sowe it Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind .  

In der Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht besteht außerha lb Deutsch lands nur in den Ländern des Europä i-
schen W irtschaftsraums Versicherungsschutz. Das gilt, fa lls d ie EU-Um we lthaftungsrichtlin ie (2004/35/ EG) 
gilt oder sinnge m äße Anwendung findet. 

Versicherungsschutz nach den jewe iligen nationa len Gesetzen besteht nur, sowe it diese Ansprüche den 
Umfang der EU-Richtlinie n icht überschre iten . 

E.5 Versicherungsjahr, Vertragslaufzei t , Kündigung zum Ablauf 
 Versicherungsjahr 

Versicherungsjahr ist grundsätzlich der Ze itraum e ines Jahres. 

 Vertragslaufzei t 

Die Laufze it Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihre m Versicherungssche in . Ist der Vertrag m it e iner Laufze it von 
e ine m Jahr abgesch lossen , verlängert er sich jeweils um e in we iteres Jahr. Es se i denn , Sie oder w ir 
künd igen zum Ablauf. Das gilt auch , wenn das erste Versicherungsjahr nur desha lb kürzer ist, da m it d ie 
folgenden Versicherungsjahre früher beginnen .  

Ist ausdrücklich e ine kürzere Laufze it a ls e in Jahr vere inbart und soll sich der Vertrag nicht verlängern , 
endet er. Weder Sie noch w ir müssen künd igen . 

 Kündigung zum Ablauf 

Sie und w ir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres künd igen . Die Kündigung ist nur 
w irksa m , wenn sie spätestens e inen Monat vor Ablauf zugeht. 

E.6 Änderung der Bedingungen 
W ir können e ine vertraglich vere inbarte Rege lung des Vertrags ändern , ergänzen oder ersetzen , wenn sie 
aufgrund 

x Änderungen von Gesetzen oder Verordnungen , 
x höchstrichterlicher Rechtsprechung, 
x verbind licher Anordnungen der Bundesansta lt für Finanzd ienstle istungsaufsicht (BaFin) oder der 

Karte llbehörden  

unw irksa m w ird und ke ine andere gesetzliche Rege lung besteht. 

Unser Änderungsrecht beschränkt sich auf d ie für unw irksam erklärte Rege lung . 
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Die neue Rege lung soll inha ltlich der a lten we itestgehend entsprechen , sowe it es rechtlich zulässig ist. Die 
Gründe , d ie zur Unw irksa mke it der bisherigen Rege lung führten , sollen be i der Neufassung berücksichtigt 
werden . Die neue Rege lung darf d ie Versicherten in rechtlicher und w irtschaftlicher Hinsicht daher im 
Vergle ich zur bisherigen Rege lung insgesa mt n icht benachte iligen . Die zulässigen Änderungen te ilen w ir 
Ihnen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) m it. Sie treten m it Bekanntgabe in Kraft . 

Wenn w ir d ie Bedingungen anpassen , können Sie den Vertrag innerha lb e ines Monats nach Zugang unserer 
Mitte ilung künd igen . Die Kündigung ist sofort w irksa m , frühestens jedoch zum Ze itpunkt des 
W irksa m werdens der Bedingungsänderung. W ir te ilen Ihnen d ie Änderung spätestens e inen Monat vor 
de m W irksa m werden m it und we isen Sie auf Ihr Künd igungsrecht h in . Die W irksa mke it der Änderung bis 
zum Ablauf des Vertrags w ird durch d ie Künd igung n icht berührt. 

E.7 Regelungen für a l le Kündigungen 
Die Kfz-Haftpflicht, Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht, Kaskoversicherung und der Kfz-Schutzbrief sind jeweils 
rechtlich se lbstständ ige Verträge .  

Be i Beend igung der Kfz-Haftpflicht oder Reduzierung auf gesetzliche Mindestversicherungssum men endet 
auch d ie Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht. Weder Sie noch w ir müssen d iese kündigen .  

Sie und w ir sind berechtigt, be i Vorliegen e ines Künd igungsgrundes in e iner Versicherungsart d ie anderen 
auch zu künd igen .  

Künd igen w ir nur e ine von mehreren Versicherungsarten , gilt: Wenn Sie uns m itte ilen , dass Sie m it e iner 
Fortsetzung der ungekünd igten Versicherungsarten nicht e inverstanden sind , ge lten sä mtliche 
Versicherungsarten a ls gekünd igt. Das gilt nur, wenn Sie uns das innerha lb von zwe i Wochen nach Zugang 
unserer Kündigung m itte ilen . Das gilt entsprechend für uns, wenn Sie unter mehreren nur e ine 
Versicherungsart künd igen . Künd igen Sie oder w ir nur den Kfz-Schutzbrief, ge lten d ie dre i vorstehenden 
Sätze n icht. 

Künd igungen müssen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) erfolgen und sind nur w irksa m , wenn sie innerha lb 
der jeweiligen Frist zugehen . Die Künd igung zum Ablauf und wegen Be itragserhöhung kann form los 
erfolgen . 

Be i e iner Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf d ie Ze it des Versicherungs-
schutzes entfa llende Be itrag ante ilig zu. 

E.8 Kündigung nach einem Schadensereignis 
Ist e in Schadensere ignis e ingetreten , können Sie oder w ir den Vertrag künd igen . Die Kündigung muss in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) erfolgen . Sie muss spätestens e inen Monat nach Auszah lung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen se in . 

Besonderhe i t en in der Kfz -Haf tpf l icht oder Kfz-Um w e l tsch adenh aftpf l icht 

Be i gerichtlicher Zuste llung e iner Klage über e inen unter den Versi cherungsschutz fa llenden 
Haftpflichtanspruch können Sie auch kündigen . Gle iches gilt, wenn w ir Ihren Anspruch auf Fre iste llung zu 
Unrecht abge lehnt haben . In d iesen Fä llen muss Ihnen bzw . uns die Künd igung in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Ma il) spätestens e inen Monat nach der Zuste llung der Klage oder unserer Ablehnung zugegangen se in . 

Ihre Kündigung kann m it sofortiger W irkung oder zu e ine m späteren Ze itpunkt, spätestens zum Ablauf des 
Vertrags, erfolgen . W ir können nur m it Frist von e ine m Monat künd igen . 

E.9 Welches Recht und welche Vert ragssprache gel t en? 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch . 

F Vertragspf lich t en (Obliegenheit en) und Folgen bei Pf lich tverle t zung 

F .1 Pflich t en bis zur Antragst e llung  
Es gibt Gefahrumstände , die für unseren Entsch luss, e inen Vertrag m it Ihnen abzusch ließen , erheblich sind . 
Sie müssen a lle in Textform geste llten Fragen bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung wahrhe itsge m äß und 
vollständ ig beantworten . Das gilt auch , wenn w ir Ihnen vor Annahme des Vertrags hierzu noch we itere 
Fragen ste llen . Dies he ißt vorvertragliche Anzeigepflicht. 

Wenn Sie d ie Anze igepflichten verletzen , können w ir den Vertrag m it Frist von e ine m Monat künd igen . Be i 
Vorsatz oder grober Fahrlässigke it können w ir sogar vom Vertrag zurücktreten . Sie haben dann von Anfang 
an ke inen Versicherungsschutz.  

Fa lls w ir den Vertrag auch be i Kenntnis der Umstände gesch lossen hätten , können w ir , außer be i Vorsatz, 
n icht künd igen oder zurücktreten . Das gilt auch , wenn w ir den Vertrag nur zu anderen Bed ingungen/ 
Be iträgen gesch lossen hätten . W ir können verlangen , dass d ie anderen Bedingungen/Be iträge rückw irkend 
Vertragsbestandte il werden .  
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Wenn Sie d ie Pflichtverletzung n icht zu vertreten haben , werden d ie anderen Bed ingungen/Be iträge ab de m 
laufenden Versicherungsjahr Vertragsbestandte il. Erhöht sich h ierdurch der Be itrag um mehr a ls 10 
Prozent, können Sie den Vertrag künd igen . Die Kündigung muss innerha lb e ines Monats nach Zugang 
unserer Mitte ilung erfolgen . Die Kündigung kann sofort w irksa m werden . Das gilt auch , wenn w ir den 
Versicherungsschutz für den nicht angezeigten Umstand aussch ließen . Ihre Kündigung muss in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Ma il) erfolgen . Auf Ihr Künd igungsrecht weisen w ir in unserer Mitte ilung hin . 

F .2 Pflich t en nach Abschluss des Vertrags  
 Änderungen von Berufsgruppen und Tarifmerkmalen  

Ändern sich d ie Berufsgruppen oder die we iteren Tarifmerkma le , d ie sich auf den Be itrag ausw irken , 
müssen Sie uns d ies unverzüglich anzeigen . Näheres dazu finden Sie unter Ziffer H.5 und H.7. Die 
Tarifmerkm a le/Merkm a le zur Be itragsberechnung können Sie im Versicherungssche in nach lesen . 

W ir sind berechtigt zu prüfen , ob d ie berücksichtigten Merkm a le zutreffen . Sie müssen uns entsprechende 
Bestätigungen oder Nachwe ise vorlegen , wenn w ir Sie hierzu auffordern . 

Ändern sich während der Laufze it des Vertrags die Tarifmerkm a le , berechnen w ir den Be itrag neu (H.7). Das 
kann zu e iner Be itragssenkung oder zu e iner Be itragserhöhung führen . Ein außerordentliches 
Künd igungsrecht haben Sie n icht. 

Wenn Sie Änderungen nicht oder unzutreffend anzeigen , erheben w ir ab Beginn des laufenden 
Versicherungsjahres den Be itrag, der den ta tsäch lichen Merkm a len entspricht. 

Haben Sie vorsätzlich gehande lt und haben w ir desha lb e inen zu n iedrigen Be itrag berechnet, müssen Sie 
zusätzlich e ine Vertragsstrafe zah len . Diese Vertragsstrafe entspricht de m neu berechneten Jahresbe itrag.  

W ir können Sie auffordern , Tarifmerkm a le nachzuwe isen . Den Nachweis müssen Sie innerha lb von zwe i 
Wochen erbringen . Inform ieren Sie uns schuldhaft n icht, berechnen w ir ab Beginn des laufenden 
Versicherungsjahres den Be itrag m it den für Sie ungünstigsten Annahmen . Erbringen Sie e inen geforderten 
Nachwe is erst nach Ablauf der Frist, gilt der entsprechende Be itrag erst ab de m folgenden 
Versicherungsjahr. 

 Gefahrerhöhung 

Ohne unsere Einw illigung dürfen Sie ke ine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme gestatten . 
Eine Gefahrerhöhung ist z. B. die n icht m it uns vere inbarte Verm ietung des Fahrzeugs. Das 
Versicherungsvertragsgesetz verpflichtet Sie , uns e ine Gefahrerhöhung unverzüglich anzuze igen , wenn Sie 
d iese erkennen oder von ihr Kenntnis erlangen . 

Gefahrerhöhungen können uns ge m äß Versicherungsvertragsgesetz zur Künd igung, Be itragserhöhung oder 
Aussch luss der höheren Gefahr berechtigen . 

 Änderung der Fahrzeugverwendung 

Ändert sich d ie Art oder Verwendung des Fahrzeugs ge m äß den Bestim mungen ersicherte Risiken "  
(Ziffer A), müssen Sie uns das anze igen . 

W ir können den Be itrag ab der Änderung anpassen oder den Vertrag fristlos künd igen . Beruht d ie 
Veränderung auf le ichter Fahrlässigke it, w ird d ie Künd igung erst nach Ablauf von e ine m Monat nach 
Zugang be i Ihnen w irksa m . 

Erhöhen w ir den Be itrag um mehr a ls 10 Prozent, können Sie den Vertrag fristlos künd igen . Ihre Kündigung 
muss innerha lb e ines Monats nach Zugang unserer Mitte ilung erfolgen . 

F .3 Pflich t en bei Gebrauch des Fahrzeugs  
 Berechtig te Personen 

Nur berechtigte Personen dürfen das Fahrzeug gebrauchen . Berechtigte Person ist, wer das Fahrzeug m it 
W issen und W illen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Sie , der Ha lter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs dürfen es n icht w issentlich ermöglichen , dass e ine unberechtigte Person das Fahrzeug 
gebraucht. 

 Fahren mit Fahrerlaubnis 

Der Fahrer darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur m it der vorgeschriebenen 
Fahrerlaubn is benutzen . Sie , der Ha lter oder Eigentümer dürfen n ie m anden fahren lassen , der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubn is hat. 

 Vereinbarter Verwendungszweck 

Sie dürfen das Fahrzeug nur zu de m vere inbarten Zweck - Eigenverwendung - verwenden . 
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 Alkohol und andere berauschende Mit t e l 

Es darf n ie m and fahren , der durch a lkoholische Getränke oder andere berauschende Mitte l fahruntüchtig 
ist. Sie oder e ine m itversicherte Person dürfen es auch n icht zulassen .  

Hinwe is: Auch in der Kasko und im Kfz-Schutzbrief besteht für solche Fahrten ke in oder e ingeschränkter 
Versicherungsschutz. 

 Nicht genehmig te Rennen 

Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveransta ltungen verwendet werden , be i denen es auf d ie Erzie lung e iner 
Höchstgeschw ind igke it ankom mt (Rennen). Das gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten . 

Behörd lich geneh m igte Rennen sind in der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung sow ie im Kfz-Schutzbrief 
n icht versichert.  

 Folgen von Pf lichtverle tzungen 

Le istungsfre ihe i t bzw . Le istungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich e ine Ihrer Pflichten , haben Sie ke inen Versicherungsschutz.  

Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, kürzen w ir unsere Le istung. Die Kürzung erfolgt in e ine m der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhä ltn is. We isen Sie nach , dass Sie die Pflicht n icht grob 
fahrlässig verletzt haben , ble ibt der Versicherungsschutz bestehen . W ir müssen jedoch le isten , wenn die 
Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfa lls noch für den Umfang unserer 
Le istungspflicht ursäch lich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen . 

In der Kfz-Haftpflicht ist d ie Leistungsfre ihe it bzw . -kürzung Ihnen und den m itversicherten Personen 
gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Gegenüber e ine m Fahrer, der das 
Fahrzeug durch e ine vorsätzlich begangene Strafta t erlangt , und in der Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht sind 
w ir vollständ ig le istungsfre i. 

Künd igungsre cht 

Verletzen Sie e ine Ihrer Pflichten be i Gebrauch des Fahrzeugs, können w ir fristlos künd igen. Die Kündigung 
muss innerha lb e ines Monats, nachde m w ir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben , erfolgen . W ir 
können n icht kündigen , wenn Sie nachweisen , dass d ie Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt wurde . 

F .4 Pflich t en im Schadensfa ll  
 Anzeigepf licht 

Sie müssen uns jedes Schadensere ign is, das zu e iner Le istung durch uns führen kann , unverzüglich 
anze igen . Be i e iner Entwendung des Fahrzeugs, se iner Te ile oder e ines Autosch lüsse ls muss die Anzeige in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) erfolgen . W ird im Zusa m menhang m it de m Schadensere ign is a mtlich 
erm itte lt, müssen Sie uns das und den Fortgang des Verfahrens unverzüglich anzeigen . Das kann z. B. e in 
Strafbefeh l oder Bußge ldbesche id se in . Das gilt auch , wenn Sie uns das Schadensere ign is bere its ge me ldet 
haben . Bitte nehmen Sie d irekt nach de m Schadensfa ll te lefon isch oder e lektron isch Kontakt m it uns auf. 

 Aufklärungspf licht 

Sie müssen a lles tun , was der Aufklärung des Schadensere ign isses d ienen kann . Insbesondere dürfen Sie 
den Unfa llort n icht verlassen , ohne d ie erforderlichen Festste llungen zu ermöglichen . Unsere Fragen zum 
Schadensere ign is müssen Sie wahrhe itsge m äß und vollständ ig beantworten . Sie müssen unsere 
erforderlichen We isungen befolgen . 

 Schadenminderungspf licht 

Sie müssen den Schaden nach Möglichke it abwenden und m indern . Unsere We isungen müssen Sie , sowe it 
sie zumutbar sind , befolgen .  

 Zusä tzliche Pf lich ten in der Kfz-Ha f tpf licht 

Außergericht l ich ge l t end ge m a chte Ansprüche  

Werden gegen Sie Ansprüche ge ltend ge m acht, müssen Sie uns das innerha lb e iner Woche nach 
Anspruchserhebung anzeigen . 

Gericht l ich ge l t end ge m a chte Ansprüche  

W ird e in Anspruch gegen Sie gerichtlich ge ltend ge m acht (z. B. Klage , Mahnbesche id), müssen Sie uns das 
unverzüglich anze igen . Das gilt auch , wenn Ihnen der Stre it verkündet w ird . Sie müssen uns d ie Führung 
des Rechtsstre its überlassen . Fa lls erforderlich , beauftragen w ir in Ihre m Na men e inen Rechtsanwa lt. Sie 
müssen d iese m Rechtsanwa lt Vollm acht sow ie a lle erforderlichen Auskünfte erte ilen und angeforderte 
Unterlagen zur Verfügung ste llen . 
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Drohender Frist ab lauf 

Wenn gegen Sie e in Mahnbesche id oder e in Besche id e iner Behörde erlassen wurde , müssen Sie den 
erforderlichen Rechtsbehe lf fristgerecht e in legen . Das gilt nur, wenn Ihnen bis spätestens zwe i Tage vor 
Fristablauf ke ine We isung von uns vorliegt. 

Anze ige von Kle insch äden 

Einen Sachschaden , der voraussichtlich n icht mehr a ls 500 Euro beträgt, können Sie se lbst ersetzen . Wenn 
das nicht ge lingt, müssen Sie uns über den Schadensfa ll unverzüglich inform ieren . 

 Zusä tzliche Pf lich ten in der Kfz-Umweltschadenha f tpf lich t 

Anze igepf l ichten 

Sie müssen uns jewe ils unverzüglich und umfassend inform ieren , 

x über d ie Ihnen ge m äß § 4 USchadG obliegende Inform ation an d ie zuständ ige Behörde . 
x wenn Behörden Ihnen gegenüber wegen der Verme idung oder San ierung e ines Um we ltschadens tä tig 

werden . 
x wenn e in Dritter Ansprüche auf Ersatz der ihm entstandenen Aufwendungen zur Verme idung, 

Begrenzung oder San ierung e ines Um we ltschadens erhebt . 
x wenn e in Anspruch gegen Sie gerichtlich (z. B. Klage , Mahnbesche id) ge ltend ge m acht w ird . 
x wenn Ihnen gerichtlich der Stre it verkündet w ird . 

Abgest i m m tes Verh a l t en 

Maßnahmen und Pflichten im Zusa m menhang m it Um we ltschäden sind unverzüglich m it uns 
abzustim men . 

W iderspruchs- oder gericht l ich e Verfahren 

Im W iderspruchsverfahren oder e ine m gerichtlichen Verfahren müssen Sie uns d ie Führung des Verfahrens 
überlassen . Im Fa lle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen w ir e inen Rechtsanwa lt. Sie müssen de m 
Rechtsanwa lt Vollm acht sow ie a lle erforderlichen Auskünfte erte ilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung ste llen . 

Drohender Frist ab lauf 

Sie müssen gegen e inen Mahnbesche id oder e inen Verwa ltungsakt fristge m äß W iderspruch oder d ie sonst 
erforderlichen Rechtsbehe lfe e in legen . 

 Zusä tzliche Pf lich ten in der Kaskoversicherung 

E inho len unserer W e isungen 

Vor Beginn der Verwertung oder Reparatur des Fahrzeugs müssen Sie unsere We isungen e inholen , wenn 
d ie Umstände das zulassen . Sie müssen die We isungen befolgen , sowe it Ihnen das zumutbar ist. 

Anze ige be i der Po l ize i 

Be i e ine m Schaden durch Entwendung, Brand oder Zusa m menstoß m it Tieren müssen Sie das 
Schadensere ign is unverzüglich be i der Polize i anze igen . 

 Zusä tzliche Pf lich ten in der Kfz-Schutzbrie fversicherung 

E inho len unserer W e isungen 

Vor Inanspruchnahme e iner unserer Leistungen müssen Sie unsere We isungen e inholen , wenn d ie 
Umstände das zulassen . Die We isungen müssen Sie befolgen , soweit Ihnen das zumutbar ist. 

Un tersuchung , Be lege , ärz t l iche Sch w e igepf l icht  

Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang unserer Le istungspflicht erlauben . Origina lbe lege zum Nachwe is der Schadenshöhe müssen Sie 
vorlegen . Die behande lnden Ärzte müssen Sie im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der 
Schwe igepflicht entbinden . 

 Folgen von Pf lichtverle tzungen 

Le istungsfre ihe i t bzw . Le istungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich e ine Ihrer Pflichten im Schadensfa ll, haben Sie ke inen Versicherungsschutz. 
Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind w ir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen . W ir kürzen in 
e ine m der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhä ltn is. We isen Sie nach , dass Sie d ie Pflicht 
n icht grob fahrlässig verletzt haben , ble ibt der Versicherungsschutz bestehen . Für d ie vollständ ige oder 
te ilwe ise Leistungsfre ihe it be i Verletzung e iner Auskunfts- oder Aufklärungspflicht im Schadensfa ll gilt 
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folgende we itere Voraussetzung: W ir haben Sie durch gesonderte Mitte ilung in Textform auf d iese 
Rechtsfolge h ingew iesen . 

W ir müssen jedoch le isten , fa lls Sie nachwe isen , dass die Pflichtverletzung weder für d ie Festste llung des 
Versicherungsfa lls noch für die Festste llung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursäch lich war. Das 
gilt n icht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen . 

Beschränk t e Le istungsfre ihe it in der Kfz -Haf tpf l icht 

Unsere Le istungsfre ihe it bzw . -kürzung ist Ihnen und den m itversicherten Personen gegenüber jewe ils auf 
höchstens 2.500 Euro beschränkt. Verletzen Sie d ie Aufklärungs- oder Schadenm inderungspflicht 
vorsätzlich und ist diese Pflichtverletzung in besonders schwerw iegender We ise erfolgt , erwe itert sich die 
Le istungsfre ihe it auf höchstens 5.000 Euro. Das gilt z. B. be i unerlaubte m Entfernen vom Unfa llort, 
unterlassener Hilfe le istung und bewusst wahrhe itsw idrigen Angaben uns gegenüber. Verletzen Sie Ihre 
Pflichten in der Absicht, sich oder e ine m anderen dadurch e inen rechtsw idrigen Vermögensvorte il zu 
verschaffen , sind w ir von unserer Le istungspflicht h insichtlich des erlangten Vermögensvorte ils vollständ ig 
fre i. 

Besonderhe i t en in der Kfz-Haf tpf l icht und in der Kfz -Um w e l tsch adenh aftpf l icht be i 
Re chtsstre i t igke i t en 

Wenn es zu e iner rechtskräft igen Entsche idung kom mt, d ie über den Umfang der nach Sach- und 
Rechtslage geschuldeten Entschäd igung erheblich h inausgeht, sind w ir von der Leistungspflicht e ines von 
uns zu zah lenden Mehrbetrags vollständ ig fre i. Das gilt, wenn Sie Pflichten vorsä tz l ich verletzen . Das sind 
Ihre Anze igepflichten , Abstim mungspflicht, Pflichten , uns die Führung e ines Rechtsstre its bzw . e ines 
W iderspruchs- oder gerichtlichen Verfahrens zu überlassen , oder Ihre Pflicht, fristgerecht den erforderlichen 
Rechtsbehe lf e inzulegen . Be i grob fahrlässiger Verletzung d ieser Pflichten sind w ir berechtigt, unsere 
Le istung hinsichtlich der höheren Entschäd igung in e ine m der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhä ltn is zu kürzen . 

F .5 Pflich t en und Recht e mitversichert er Personen und Folgen bei Pf lich tverle t zungen 
Für m itversicherte sow ie sonstige Personen , d ie Ansprüche aus de m Vertrag ge ltend m achen , finden a lle 
Rege lungen dieses Vertrags entsprechende Anwendung. Mitversicherte Personen müssen d ie für den 
Versicherungsnehmer ge ltenden Pflichten entsprechend beachten . Dies gilt nicht für die Pflicht zur 
Be itragszah lung. Die Pflichten , ke inen unberechtigten Fahrer, ke inen Fahrer ohne Fahrerlaubn is und ke inen 
fahruntüchtigen Fahrer fahren zu lassen , treffen nur den Versicherungsnehmer, Ha lter und Eigentümer. Die 
Rechte der m itversicherten Personen kann nur der Versicherungsnehmer ausüben , wenn nichts anderes 
gerege lt ist. Andere Rege lungen sind: 

x Ge ltendm achen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflicht 
x Ge ltendm achen von Ansprüchen in der Kfz-Um we ltschadenhaftpflicht 

Sind w ir de m Versicherungsnehmer gegenüber le istungsfre i, gilt das auch gegenüber a llen m itversicherten 
und sonstigen Personen , die Ansprüche aus de m Vertrag ge ltend m achen können .  

Eine Ausnahme h iervon gilt in der Kfz-Haftpflicht: Mitversicherten Personen gegenüber sind w ir nur 
le istungsfre i, wenn d ie Umstände , auf denen die Le istungsfre ihe it beruht, be im Mitversicherten vorliegen . 
Außerde m sind w ir auch le istungsfre i , wenn d ie Umstände der m itversicherten Person bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigke it nicht bekannt waren . Der Rückgriff gegen den Versicherungsnehmer ble ibt auch in 
d iesen Ausnahmefä llen bestehen . 

G Zahlungsin t erva lle , Folgebeiträge und SEPA-Lastschrif t 

G.1 Welche Zahlungsin t erva lle gibt es? 
Sie können jährliche , ha lbjährliche , vierte ljährliche oder monatliche Zah lungsinterva lle vere inbaren . Wenn 
Sie monatlich zah len möchten, kann das nur per SEPA-Lastschrift erfolgen . Das vere inbarte 
Zah lungsinterva ll steht in Ihrem Versicherungssche in . Die Be iträge für das jewe ilige Zah lungsinterva ll sind 
im Voraus zu entrichten . Das Zah lungsinterva ll ist die Versicherungsperiode ge m äß 
Versicherungsvertragsgesetz. Die Laufze it des Vertrags kann sich vom Zah lungsinterva ll untersche iden . 

G.2 W as passiert , wenn Sie Folgebeiträge nich t rechtzei t ig bezahlen? 
 Rechtzei t ige Zahlung 

Ein Folgebe itrag ist zu de m im Versicherungssche in oder in der Be itragsrechnung angegebenen Ze i tpunkt 
fä llig und zu zah len . 

 Mahnung und Kündigung bei nicht rechtzei t iger Zahlung 
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Zah len Sie e inen Folgebe itrag n icht rechtze itig, erha lten Sie von uns e ine Mahnung. Sie müssen den 
rückständ igen Be itrag zuzüglich Kosten und Zinsen innerha lb von zwe i Woche n ab Zugang der Mahnung 
zah len . 

Wenn nach Ablauf der zwe iwöch igen Zah lungsfrist e in Schaden e intritt und zu d iese m Ze itpunkt d iese 
Beträge noch n icht gezah lt wurden , besteht ke in Versicherungsschutz. Unsere Le istungspflicht ble ibt 
bestehen , wenn Sie d ie verspätete Zah lung n icht zu vertreten haben . 

Haben Sie nach Ablauf der zwe iwöch igen Zah lungsfrist noch n icht gezah lt, können w ir den Vertrag fristlos 
künd igen . W ir dürfen d ie Kündigung bere its m it der Mahnung aussprechen . Die Kündigung w ird m it 
Fristablauf w irksa m , wenn Sie d ie Be iträge dann noch nicht gezah lt haben . W ir we isen Sie in unsere m 
Mahn- und Kündigungsschre iben ausdrücklich darauf h in . 

Wenn Sie den rückständ igen Folgebe itrag zuzüglich der Zinsen und Kosten vollständ ig zahlen , w ird unsere 
Künd igung unw irksa m . Das gilt nur, wenn das innerha lb e ines Monats nach Ablauf der zwe iwöch igen 
Zah lungsfrist gesch ieht. Der Vertrag besteht dann fort. Für Schäden , d ie zw ischen de m Ablauf der 
zwe iwöch igen Zah lungsfrist und der Zah lung e ingetreten sind , besteht jedoch ke in Versicherungsschutz. 
Versicherungsschutz besteht erst w ieder für Schäden nach Ihrer Zah lung. 

Endet das Versicherungsverhä ltn is wegen Nichtzah lung, erheben w ir den zeitante iligen Be itrag bis zum 
Ende unseres Versicherungsschutzes. 

 Nicht rechtzei t ige Zahlung bei Fahrzeugwechsel 

Be i e ine m Fahrzeugwechse l wenden w ir be i n icht rechtze itiger Zah lung des ersten oder e inm a ligen Be itrags 
d ie Rege lungen zum Folgebe itrag an . W ir berufen uns n icht auf den rückw irkenden Wegfa ll des vorläufigen 
Versicherungsschutzes. Folgende Voraussetzungen müssen h ierfür erfüllt se in:  

x Zw ischen de m Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und de m Beginn der Versicherung des 
neuen Fahrzeugs sind n icht mehr a ls sechs Monate vergangen . 

x Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gle ich . 

Künd igen w ir das Versicherungsverhä ltn is wegen Nichtzah lung, erheben w ir den zeitante iligen Be itrag bis 
zum Ende unseres Versicherungsschutzes. 

G.3 Besonderheit en bei SEPA-Lastschrif t 
Konnten w ir den fä lligen Be itrag ohne Ihr Verschulden n icht abbuchen , ist die Zah lung rechtze itig, wenn sie 
nach unserer Erinnerung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) unverzüglich erfolgt. 

Haben Sie es zu vertreten , dass der Be itrag nicht abgebucht werden kann oder w idersprechen Sie e iner 
berechtigten Abbuchung, ist d ie Zah lung n icht rechtze itig. W ir sind dann berechtigt, künftig d ie Zah lung 
außerha lb der SEPA-Lastschrift zu verlangen . 

H Beit ragsberechnung nach Regiona lklassen , Typklassen , Tarif , Berufsgruppen , Ge fahren- und 
Tarifmerkmalen 

H.1 Zuordnung zu einer Regiona lklasse  
 Zuordnung zu den Regionalklassen 

Die Be iträge für Pkw und Krafträder/-roller richten sich nach Regiona lklassen . Jeder Zulassungsbezirk ist 
e iner Region zugeordnet, für die e in unabhängiger Treuhänder e inen Schadenbedarfsindexwert erm itte lt . 
Entsprechend d iese m Wert w ird d ie Region e iner Regiona lklasse zugeordnet. Die Zuordnung zu e iner 
Regiona lklasse richtet sich nach de m Wohn- bzw . Firmensitz des Fahrzeugha lters, den uns d ie 
Zulassungsste lle m itte ilt. 

Es gibt folgende Regiona lklassen: 

Für Pk w : 
In der Kfz-Haftpflicht  1-12 
In der Vollkasko  1-9 
In der Te ilkasko  1-16 
 
Für Kra f träder/-ro l ler 
In der Kfz-Haftpflicht  1-5 
In der Vollkasko  ke ine 
In der Te ilkasko  1-8 

In Ihre m Versicherungssche in steht, we lche Regiona lklassen für Ihren Vertrag ge lten . 

 Änderung der Zuordnung und Folgen 



 
 
Allge me ine Bed ingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
ERGO Direkt Versicherung AG
 

AKB 2021/11  18 
 

Ändert sich der Schadensbedarf Ihrer Region , kann das dazu führen , dass e ine andere Regiona lklasse gilt 
und sich Ihr Vertrag und der Be itrag ändern .  

Eine neue Regiona lklasse und e ine da m it verbundene Be itragsänderung w ird m it Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres w irksa m . Wenn vorher e ine Vertragsänderung erfolgt, d ie sich auf den Be itrag 
ausw irkt, gilt d ie neue Regiona lklasse bere its ab d iese m Ze itpunkt. Die geänderte Regiona lklasse und den 
neuen Be itrag te ilen w ir Ihnen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) m it. 

Nach e ine m Umzug richtet sich die Zuordnung zu e iner Regiona lklasse ab der Um me ldung nach de m 
Wohn- bzw . Firmensitz, den uns die Zulassungsbehörde m itte ilt. Ihr Be itrag kann sich ab der Um me ldung 
ändern . 

H.2 Zuordnung zu einer Typkl asse  
 Zuordnung zu den Typklassen 

In der Kfz-Haftpflicht und in der Kasko richten sich d ie Be iträge für Pkw nach de m Typ des Fahrzeugs. Ein 
unabhängiger Treuhänder erm itte lt jährlich durch Zusa m m enfassung e iner genügend groß en Zah l von 
Übersichten der zum Betrieb der Kfz-Versicherung zuge lassenen Versicherer, für jede Versicherungsart 
getrennt, die Indexwerte der Schadensbedarfe der Fahrzeugtypen (Typenstatistik).  

Jeder Fahrzeugtyp w ird aufgrund se iner Schadenbedarfsindexwerte e iner Typklasse zugeordnet. 
Maßgeblich für d ie Zuordnung sind Herste ller- und Typsch lüsse lnum mer aus der Zulassungsbesche in igung. 
Für Fahrzeuge , die n icht in der Typenstatistik aufgeführt sind , erfolgt d ie Festsetzung der Be iträge auf 
Anfrage be i uns.  

In der Kfz-Haftpflicht gibt es d ie Typklassen 10-25.  
In der Vollkasko gibt es d ie Typklassen 10-34.  
In der Te ilkasko gibt es die Typklassen 10-33.  

In Ihre m Versicherungssche in steht, we lche Typklassen für Ihr Fahrzeug ge lten . 

 Änderung der Zuordnung und Folgen 

Ein unabhängiger Treuhänder erm itte lt jährlich , ob und in we lche m Umfang sich der Schadensbedarf Ihres 
Fahrzeugtyps im Verhä ltn is zu de m a ller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der 
Schadensbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhä ltn is zu de m a ller Fahrzeugtypen , kann das dazu führen , dass 
für Ihr Fahrzeug e ine andere Typklasse gilt und sich Ihr Vertrag und der Be itrag ändern .  

Eine neue Typklasse und e ine da m it verbundene Be itragsänderung ge lten ab Beginn des neuen 
Versicherungsjahres. Wenn vorher e ine Vertragsänderung erfolgt, d ie sich auf den Be itrag ausw irkt, gilt d ie 
neue Typklasse bere its ab diese m Ze itpunkt. Die geänderte Typklasse und den neuen Be itrag te ilen w ir 
Ihnen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) m it. 

H.3 Änderung der Tarifbei träge 
 Beitragsänderung in der Kfz-Ha f tpf lichtversicherung 

Be i bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsverträgen müssen w ir e inm a l im Ka lenderjahr überprüfen , 

x ob d ie Versicherungsbe iträge unverändert ble iben können oder 
x ob w ir sie erhöhen oder absenken müssen . 

Zweck der Überprüfung ist es, d ie dauerhafte Erfüllbarke it unserer Verpflichtungen aus den 
Versicherungsverträgen und die sachgerechte Berechnung der Be iträge sicher zu ste llen . 

Rege ln der Überprüfung 

Be i der Überprüfung der Be iträge ge lten folgende Rege ln: 

x W ir wenden d ie anerkannten Grundsätze der Versicherungsm athe m atik und Versicherungstechn ik an . 
x Versicherungsverträge , die nach versicherungsm athe m atischen Grundsätzen e inen gle ichartigen 

Risikoverlauf erwarten lassen , werden be i der Überprüfung zusa m mengefasst. 
x W ir berücksichtigen d ie Entw icklung der Schadenkosten (e insch ließ lich Schadenregulierungskosten) 

der Vergangenhe it sow ie ihre zu erwartende Entw icklung bis zur nächsten Überprüfung. Der Ansatz für 
Gew inn ble ibt unverändert. 

x W ir berücksichtigen auch unternehmensübergre ifende Statistiken , w ie d ie statistischen Erkenntnisse 
des Gesa mtverbands der Deutschen Versicherungsw irtschaft e . V. und Erm ittlungen des Treuhänders 
zu den Typ- und Regiona lstatistiken . W ir berücksichtigen sie nur, fa lls konzerne igene Statistiken ke ine 
ausre ichend sichere Grund lage bieten . 

Be i tragserhöhung 
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Ergibt d ie Überprüfung höhere Be iträge a ls die bisherigen , sind w ir berechtigt, sie um d ie Differenz 
anzuheben . 

Be i tragserm ä ß igung 

Ergibt d ie Überprüfung n iedrigere Be iträge a ls d ie bisherigen , sind w ir verpflichtet, sie um d ie Differenz 
abzusenken . 

W irksa m w erden der Be i tragsänderung 

Die Be itragsänderung w ird m it Beginn des nächsten Versicherungsjahres w irksa m . 

 Beitragsänderung in der Kasko 

Diese Rege ln ge lten in Kasko entsprechend . 

H.4 Kündigungsrecht bei Änderungen 
Führt e ine Änderung der Merkm a le Regiona lklasse , Typklasse sow ie Tarifbe iträge in der Kfz-Haftpflicht oder 
Kasko zu e iner Be itragserhöhung, so haben Sie e in Künd igungsrecht. Werden mehrere Änderungen 
gle ichze itig w irksa m , so besteht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn d ie Änderungen in Sum m e zu e iner 
Be itragserhöhung in der Kfz-Haftpflicht oder Kasko führen .  

Ihre Kündigung muss innerha lb e ines Monats nach Zugang unserer Mitte ilung erfolgen . Die Künd igung ist 
frühestens zum Ze itpunkt des W irksa m werdens der Be itragserhöhung möglich . W ir te ilen Ihnen die 
Be itragserhöhung spätestens e inen Monat vor de m W irksam werden m it und we isen Sie auf Ihr 
Künd igungsrecht hin .  

Be i e iner Be itragserhöhung durch Umzug haben Sie ke in Künd igungsrecht. 

H.5 Zuordnung zu einer Berufsgruppe /Tarifgruppe 

Für Pkw und Krafträder/-roller gilt in der Kfz-Haftpflicht und in der Kasko grundsätzlich d ie Tarifgruppe N. 

Für d ie Zuordnung in die Tarifgruppen A oder B ist der Nachwe is m it unseren Tarifgruppenbesche in igungen 
zu erbringen . Die Tarifgruppe gilt nur, solange Sie d ie Voraussetzungen erfüllen . Sie müssen uns Änderungen 
daher m itte ilen . 

Deta ils zu den Zuordnungen finden Sie unter Ziffer P  

Ändert sich während der Laufze it des Vertrags d ie Zuordnung zu e iner Tarifgruppe , berechnen w ir den Be itrag 
neu. Das kann zu e iner Be itragssenkung oder zu e iner Be itragserhöhung ab de m Tag der Änderung führen . 

Ein außerordentliches Künd igungsrecht haben Sie n icht. 

H.6 Gese tzliche Änderung in der Kfz-Ha f tpf lich t 
Wenn w ir aufgrund e ines Gesetzes, e iner Verordnung oder e iner EU-Richtlinie den Leistungsumfang oder 
d ie Versicherungssum me erhöhen müssen , dürfen w ir den Be itrag erhöhen . Die Änderungen te ilen w ir 
Ihnen spätestens e inen Monat vor de m W irksa m werden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) m it. Gle ichze itig 
we isen w ir Sie auf Ihr Kündigungsrecht h in . Sie können den Vertrag innerha lb e ines Monats nach Zugang 
unserer Mitte ilung kündigen . Die Künd igung beendet den Vertrag zu de m Ze itpunkt, zu dem d ie Änderung 
w irksa m w ird . 

H.7 Änderung eines bei Ihnen einge tre t enen Umst and es 
Eine Be itragsänderung kann auch aufgrund e iner Änderung von Umständen Ihrer persön lichen Situation 
entstehen . 

 Gefahrenmerkmale 

W ir können be i der Be itragsbemessung auch Gefahrenmerkm a le w ie: Art, Verwendung, Standort, 
Antriebsart , Motorle istung, Hubraum , Neuwert, CO2-Em ission oder Fahrerassistenzsyste me berücksichtigen . 

Die Änderungen müssen Sie uns m itte ilen . Sie können zu e iner Be itragsänderung ab de m Tag der Änderung 
führen .  

Maßgeblich für d ie Zuordnung sind die Eintragungen in der Zulassungsbesche in igung (Kfz-Sche in bzw . Kfz-
Brief). Hilfswe ise ge lten die Eintragungen in der Betriebserlaubn is oder in anderen a mtlichen Urkunden . Das 
gilt nur, wenn im Tarif nichts anderes bestim mt ist. Ergeben d ie Zulassungsbesche in igung oder andere 
Dokumente e ine doppe lte Verwendungsmöglichke it, richtet sich der Be itrag nach de m höher 
e inzuordnenden Wagn is. Das gilt nur, wenn n icht etwas anderes vere inbart ist. Be i e iner Zuordnung nach 
der Verwendung des Fahrzeugs ge lten Antriebsfahrzeug und Anhänger a ls Einhe it. Das hat zur Folge , dass 
sich der Be itrag für das Antriebsfahrzeug und den Anhänger nach de m höher e inzuordnenden Wagn is 
richtet.  
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 Tarifmerkmale 

Darüber h inaus können je nach Fahrzeugart und -verwendung auch Tarifmerkm a le w ie: Art der Nutzung 
des Fahrzeugs, jährliche Fahrle istung, Alter des Fahrzeugs be i Erwerb , Alter des Fahrzeugs be i 
Versicherungsbeginn , Fahrzeugha lter, Fahrerkre is des Fahrzeugs, Ihr Alter, Alter des jüngsten Fahrers, Alter 
des ä ltesten Fahrers, Wohn-/Firmensitz, Führersche inbesitz, Anzah l der be i uns versicherten Fahrzeuge , 
berufliche Tätigke it und Zah lungsinterva ll (Zah lungsperiode) d ie Be iträge bestim men . 

In der Kasko richten sich d ie Be iträge auch nach der Höhe der vere inbarten Se lbstbete iligung. 

Die Tarifmerkm a le , d ie sich auf Ihren Be itrag ausw irken , stehen im Versicherungssche in .  

Die Änderungen müssen Sie uns m itte ilen . Ändern sich d iese während der Laufze it des Vertrags, berechnen 
w ir den Be itrag neu. Das kann zu e iner Be itragssenkung oder -erhöhung führen .  

Der neue Be itrag gilt ab de m Tag der Änderung. Ein außerordentliches Künd igungsre cht haben Sie nicht. 

Besonderhe i t en zu m Jahresfahrle istung  

Ändert sich d ie angegebene Jahresfahrle istung, gilt der neue Be itrag rückw irkend ab Beginn des laufenden 
Versicherungsjahres.  

Besonderhe i t en zu m Lebensa l t er  

Be itragsänderungen wegen Merkm a len , die vom Lebensa lter abhängen , erfolgen m it de m nächsten 
Versicherungsjahr.  

F ahrerkre is  des F ahrzeugs 

Sie müssen a lle Personen angeben , die das Fahrzeug , auch nur ge legentlich , fahren .  

W ird das Fahrzeug von Werkstatt-, Tankste llen- oder Hote langeste llten in Ausübung ihres Dienstes 
gefahren , müssen Sie d iese Fahrer n icht angeben . Das gilt auch für Fahrten an lässlich ärztlich attestierter 
Notfa llsituationen . 

is" erfolgen , je nach Vere inbarung, ab Beginn des 
laufenden Versicherungsjahres oder m it de m nächsten Versicherungsjahr. 

I Schadenfre ihei tsraba t tsyst em 

Die Be iträge richten sich in der Kfz-Haftpflicht und Vollkasko nach der Dauer Ihrer ununterbrochenen 
schadensfre ien Vertragslaufze iten , den sogenannten Schadenfre ihe itsklassen (SF-Klassen) und de m sich 
daraus ergebenen Be itragssatz. Das gilt n icht für Kfz, d ie e in Ausfuhr- oder Kurzze itkennzeichen führen .  

W ir stufen Ihren Vertrag jährlich , entsprechend se ine m Schadenverlauf im vergangenen Versicherungsjahr, 
für das folgende Versicherungsjahr neu e in . 

Diese Einstufung und e ine dam it verbundene Be itragsänderung ge lten ab der ersten Be itragsfä lligke it im 
folgenden Versicherungsjahr. Eine Änderung e iner Schadenfre ihe itsklasse (SF-Klasse) und e inen neuen 
Be itrag te ilen w ir Ihnen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) m it. 

Die E instufungst abe l len für d ie Sch adenfre ihe i tsk lassen (SF-Klassen) en tneh m en Sie b it t e Ziffer N . 

I .1 Einstufung bei Vertragsbeginn 
 Ersteinstufung  

Die Einstufung erfolgt entweder durch Erste instufung oder durch Übertragung und Übernahme des 
Schadensverlaufs aus e ine m anderen Vertrag. Einze lhe iten über unsere Rege ln zur Erste instufung te ilen w ir 
Ihnen be i Antragste llung m it. 

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme e ines Schadenverlaufs, w ird er in die SF-Klasse � e ingestuft. Bitte 
beachten Sie auch die Rege lungen zu Ziffer I.8. 

Be i der Einstufung in die Schadenfre ihe itsklassen werden die jewe iligen Voraussetzungen nur 
berücksichtigt, wenn sie von Ihnen erfüllt sind . Bei Versicherungen von Leasingfahrzeugen müssen sie von 
der Person des Leasingnehmers erfüllt se in .  

 Sondereinstufung/Zweit wagenregelung 

Versichern Sie oder Ihr m it Ihnen in häuslicher Ge me inschaft lebender Ehe-/Lebenspartner e in we iteres 
Fahrzeug (Pkw oder Kraftrad/-roller) jewe ils zur Eigenverwendung be i uns, w ird d ieses Zweitfahrzeug in d ie 
Schadenfre ihe itsklasse SF 2 e ingestuft, sofern Ihr Erstfahrzeug m indestens m it SF 2 be i der ERGO Direkt 
Versicherung AG e ingestuft ist. Be ide Partner müssen m indestens 23 Jahre a lt se in . Die Sondere instufung 
zur SF-Klasse des Zwe itfahrzeugs w ird zur internen Be itragsberechnung genutzt und kann n icht an e inen 
anderen Versicherer weitergegeben werden . W ir bestätigen d ie Dauer der Vertragslaufze it und die Anzah l 
und Daten der ge me ldeten Schäden . 
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 SF-Anrechnung Firmenfahrzeug 

W ir berücksichtigen d ie Dauer von Dienstwagennutzung und ggf. angefa llene Schäden , sofern der 

Versicherungsnehmer durch Vorlage e ines Dienstwagenüberlassungsvertrags nachweist, dass ihm e in Pkw 
a ls Dienstwagen zur ständ igen und a lle in igen Nutzung überlassen war. 

Die SF-Klasse e ines Dienstfahrzeugs w ird nur zur internen Be itragsberechnung genutzt und kann n icht an 
e inen anderen Versicherer we itergegeben werden . W ir bestätigen die Dauer der Vertragslaufze it und d ie 
Anzah l und Daten der ge me ldeten Schäden . 

 Führerscheindauer 

Wenn die Einstufung e ine bestim mte Dauer des Führersche inbesitzes verlangt und Sie diese erst nach 
Absch luss des Vertrags erre ichen , können Sie be i schadenfre ie m Verlauf beantragen , dass Ihre Einstufung 
ab Erre ichen der geforderten Dauer geändert w ird .  

I .2 Übernahm e eines Schadenverlaufs 
 Übernahme aus einem anderen eigenen Vertrag 

Sie können d ie Anzah l der schadenfre ien Jahre in folgenden Fä llen aus e ine m anderen e igenen Vertrag 
übernehmen: Fahrzeug-, Versichererwechse l oder be i e ine m neu hinzukom menden Fahrzeug. Das müssen 
Sie beantragen . Wenn der andere Vertrag we iterbesteht, muss er neu e ingestuft werden . 

Wenn Sie noch e in anderes Fahrzeug besitzen und es veräußern oder außer Betrieb setzen , können Sie d ie 
Anzah l der schadensfre ien Jahre übernehmen (Raba t tw e chse l). We itere Voraussetzung ist, dass Ihr 
jetziger Vertrag in den letzten be iden Jahren schadenfre i verlaufen ist. Der bisherige Schadensverlauf ble ibt 
verfügbar. Er kann für e in später neu h inzukom mendes, zusätzliches Fahrzeug Berücksichtigung finden . 

Die Einstufung der Vollkasko kann sich nach der Einstufung Ihrer bere its bestehenden oder übernom menen 
Kfz-Haftpflicht richten . Voraussetzungen sind , dass innerha lb des letzten Jahres ke ine Vollkasko neben der 
Kfz-Haftpflicht bestand und die Vollkasko a ls Jahresvertrag m it autom atischer Verlängerung abgesch lossen 
w ird . 

 Übernahme aus dem Vertrag einer anderen Person 

Sie können d ie Anzah l der schadenfre ien Jahre aus de m Vertrag e iner anderen Person übernehmen , wenn 
Sie d ies beantragen . W ir übernehmen den Schadensverlauf nur für den Ze itraum , in de m Sie das Fahrzeug 
der anderen Person überw iegend gefahren haben .  

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt se in:   

x Die andere Person lebt m it Ihnen in häuslicher Ge me inschaft oder es hande lt sich um Ihren Vater, Ihre 
Mutter, Ihr Kind oder Enke lkind (auch Stief- und Adoptivkinder), Ihre Große ltern , Ihre Geschw ister oder 
e ine Firm a . 

x Sie m achen den Ze itraum , in de m Sie das Fahrzeug überw iegend gefahren haben , glaubhaft. Hierzu 
gehört e ine Erklärung von Ihnen und der anderen Person . Ist d ie andere Person verstorben , re icht Ihre 
Erklärung. 

x Sie we isen durch den Origina lführersche in nach , dass Sie in de m anzurechnenden Ze itraum fahren 
durften . W ir können e ine Fotokopie des Führersche ins verlangen . 

x Die andere Person stim mt der Übertragung zu und verzichtet vollständ ig auf den 
Schadenfre ihe itsrabatt. Das gilt n icht, wenn d ie andere Person verstorben ist.  

Haben Sie e inen Betrieb m it se inen Fahrzeugen übernom men , übernehmen w ir den Schadensverlauf unter 
folgenden Voraussetzungen: 

x Der bisherige Betriebsinhaber ist m it der Übernahme e inverstanden und verzichtet vollständ ig auf den 
Schadenfre ihe itsrabatt. 

x Sie m achen glaubhaft, dass sich durch d ie Übernahme des Betriebs d ie bisherige Risikosituation n icht 
verändert.  

Alle notwend igen Erklärungen müssen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Ma il) erfolgen .  

 Übernahme des Schadenverlaufs aus einem anderen Vertrag 

Die Übernahme aus Verträgen, d ie nicht be i uns bestehen , erfolgt nur, wenn der bisherige Versicherer den 
Verlauf besche in igt. Schäden und Unterbrechungen des Versicherungsschutzes, d ie bisher n icht be im 
Schadenfre ihe itsrabatt berücksichtigt sind , werden in der für das neue Fahrzeug ge ltenden Staffe l 
berücksichtigt.  

Eine Übertragung von e iner landw irtschaftlichen Zugm asch ine oder e ine m Raupensch lepper ist n icht 
möglich .  
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Wenn in de m anderen Vertrag e ine Kfz-Haftpflicht und e ine Vollkasko bestand , können Sie den 
Schadensverlauf aus der Kfz-Haftpflicht und der Vollkasko übernehmen . Wenn Sie den Schadensverlauf der 
Vollkasko jedoch be i Absch luss des Vertrags nicht übernehmen möchten , gilt im Fa lle e iner späteren 
Übernahme des Schadensverlaufs, dass innerha lb des ersten Jahres ke ine Angle ichung an d ie Kfz-
Haftpflicht erfolgen kann . Sie können dann nur den Schadensverlauf der Vollkasko aus dem vorherigen 
Vertrag übernehmen . 

I .3 Einstufung nach Unt erbrechung des Versicherungsschutzes  
 Im Jahr der Übernahme 

Nach e iner Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Vertragsbeend igung, 
Veräußerung, Wagn iswegfa ll) gilt: 

x Beträgt d ie Unterbrechung höchstens sechs Monate , übernehmen w ir den Schadensverlauf, a ls wäre 
der Versicherungsschutz n icht unterbrochen worden . 

x Beträgt d ie Unterbrechung mehr a ls sechs Monate und höchstens zehn Jahre , übernehmen w ir den 
Schadensverlauf, der vor der Unterbrechung bestand . 

x Beträgt d ie Unterbrechung mehr a ls zehn Jahre , übernehmen w ir den Schadensverlauf nicht. 

 Im Folgejahr nach der Übernahme 

In de m auf die Übernahme folgenden Versicherungsjahr richtet sich d ie Einstufung des Vertrags nach 
dessen Schadenverlauf und danach , w ie lange der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der 
Übernahme bestand . Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der Übernahme m indestens 
sechs Monate , stufen w ir Ihren Vertrag entsprechend se inem Schadensverlauf so e in , a ls hätte er e in volles 
Versicherungsjahr bestanden . 

Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der Übernahme weniger a ls sechs Monate , stufen 
w ir trotz schadensfre ie m Verlauf n icht besser e in . 

I .4 Jährliche Neueinstufung Ihres Vert rags  
 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf 

Gilt das Versicherungsjahr a ls schadenfre i und bestand ununterbrochener Versicherungsschutz, erfolgt d ie 
Einstufung nach den Einstufungstabe llen in d ie nächsthöhere SF-Klasse . Eine da m it verbundene 
Be itragsänderung gilt ab der ersten Be itragsfä lligke it im folgenden Versicherungsjahr. Das 
Versicherungsjahr ist n icht schadensfre i, wenn uns e in Schadensere ign is ge me ldet wurde , für das w ir 
Entschäd igungen le isten oder Rückste llungen bilden mussten . Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und 
Prozesse zäh len n icht zu Entschäd igungen oder Rückste llungen . 

 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klasse � , S, 0 oder M 

Bestand während e ines Versicherungsjahres ununterbrochen für zwölf Monate Versicherungsschutz, stufen 
w ir Ihren schadensfre ien Vertrag aus der SF-Klasse � , S, O oder M in d ie SF-Klasse 1 e in .  

I .5 Jährliche Neueinstufung bei schadenbelast e t em Verla uf 
Gilt das Versicherungsjahr a ls schadenbe lastet, stufen w ir Ihren Vertrag ge m äß der Rückstufungstabe llen 
zurück. Eine da m it verbundene Be itragsänderung gilt ab der ersten Be itragsfä lligke it im folgenden 
Versicherungsjahr. 

Schadenbe lastet ist e in Versicherungsjahr, wenn uns e in oder mehrere Schadensere ign isse ge me ldet 
werden , für die w ir Entschäd igungen le isten oder Rückste llungen bilden . Maßgeblich ist der Tag der 
Schadensme ldung be i uns. Ihr Vertrag gilt auch be i e iner Schadensme ldung solange schadensfre i, bis w ir 
Entschäd igungen le isten oder Rückste llungen bilden . Müssen w ir in e ine m der folgenden 
Versicherungsjahre Entschäd igungen zah len oder Rückste llungen bilden , stufen w ir für das dann folgende 
Versicherungsjahr zurück. 

E in Sch aden be laste t in fo lgen den F ä l len n icht : 

x Wenn w ir nur le isten oder Rückste llungen bilden , we il es Abkom men m it anderen Versicherungen oder 
m it Sozia lversicherungsträgern gibt. Gle iches gilt be i e iner Ausgle ichspflicht wegen e iner 
Mehrfachversicherung. 

x Wenn w ir ke ine Entschädigung ge le istet haben und Rückste llungen für das Schadensere ign is in den 
dre i auf d ie Schadensme ldung folgenden Ka lenderjahren auflösen .  

x Wenn w ir in der Vollkasko für e in Ere ign is der Te ilkasko le isten oder Rückste llungen bilden. 
x Wenn Sie Ihre Vollkasko nur in Anspruch nehmen , we il der Haftpflichtversicherer des 

Unfa llverursachers auch Ihnen gegenüber le istungsfre i ist. Das kann se in , wenn e in Ere ign is n icht 
versichert ist, z. B. be i Vorsatz. 
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x Wenn w ir nur für Schäden m it Mietfahrzeugen im Ausland le isten oder Rückste llungen bilden . 
x Wenn w ir im Rahmen unseres Auslandsschadenschutzes le isten oder Rückste llungen bilden . 
x Wenn der Verursacher oder dessen Kfz-Haftpflichtversicherung uns unsere ge le istete Entschäd igung in 

volle m Umfang erstattet. 
x Wenn m it de m entwendeten Fahrzeug auf e iner Diebesfahrt e in Kfz-Haftpflichtschaden verursacht 

w ird . Weder Sie noch der Ha lter, der Eigentümer oder der berechtigte Besitzer des Fahrzeugs dürfen 
d ie Entwendung ermöglicht haben . 

I .6 Rückstufung bei schadenbelast e t em Verlauf und Vermeidung der Rückstufung 
Ist Ihr Vertrag während e ines Versicherungsjahres schadenbe lastet verlaufen , w ird er nach der jewe iligen 
Tabe lle in Ziffer O zurückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der Schadenme ldung be i uns. 

Wenn Sie uns d ie Entschädigung fre iw illig erstatten , stufen w ir Sie in der Kfz-Haftpflicht sow ie in der 
Vollkasko n icht zurück. Fre iw illig bedeutet , ohne vertragliche oder gesetz liche Verpflichtung. Das gilt auch , 
wenn w ir die Schadensregulierung w iederaufnehmen und e ine weitere Entschädigung le isten .  

W ir inform ieren Sie nach Absch luss unserer Regulierung über d ie Höhe der Entschädigung, wenn sie unter 
1.000 Euro liegt. Sie können den Schaden dann zurückkaufen . Dann müssen Sie uns d ie Entschäd igung 
innerha lb von sechs Monaten nach unserer Mitte ilung erstatten . Für den Schadensrückkauf in der Vollkasko 
ge lten die gle ichen Voraussetzungen w ie in der Kfz-Haftpflicht. Ein Rückkauf ist h ingegen nicht möglich , 
wenn w ir e inen Regress gegen den Unfa llverursacher durchgeführt haben und hierdurch die Entschädigung 
zurückerha lten . 

I .7 Abgabe Ihres Scha denfreihei tsraba t ts 
Wenn Sie Ihren Schadenfre ihe itsrabatt auf e inen anderen Vertrag übertragen , stufen w ir Ihren Vertrag w ie 
be i e iner Erste instufung neu e in . W ar Ihr Vertrag in der SF-Klasse S oder M, stufen w ir ihn w ieder in S oder M 
e in . Über die Neue instufung erha lten Sie e inen neuen Versicherungssche in und e ine neue Abrechnung. Eine 
Be itragsd ifferenz müssen Sie zah len . 

I .8 Welche Auskünf t e über Ihren Schadensverlauf gibt es? 
 Auskünf t e einholen 

W ir dürfen uns von e ine m Vorversicherer be i Übernahme des Schadensverlaufs folgende Auskünfte geben 
lassen: 

x Art und Verwendung des Fahrzeugs, 
x Beginn und Ende des Vertrags, 
x Schadensverlauf in der Kfz-Haftpflicht und in der Vollkasko , 
x Unterbrechungen des Versicherungsschutzes, d ie sich noch n icht auf die letzte Neue instufung 

ausgew irkt haben , 
x ob für e in Schadensere ignis Rückste llungen innerha lb von dre i Jahren nac h deren Bildung ohne 

Zah lungen aufge löst wurden , 
x ob Ihnen oder e ine m anderen Versicherer bere its entsprechende Auskünfte erte ilt wurden . 

 Auskünf t e er t eilen 

W ir müssen e ine m anderen Versicherer auf Anfrage d ie obigen Auskünfte erte ilen . Das tun w ir, wenn Sie 
nach Beend igung Ihres Vertrags Ihr Fahrzeug dort versichern . Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den 
ta tsäch lichen Schadensverlauf. Sondere instufungen geben w ir n icht we iter. Ausnahme: Erste instufung in 
d ie SF-Klasse � . 

J Veräu ß erung oder Zw angsverst eigerung des Fahrzeugs 

Be i e iner Veräußerung oder Zwangsverste igerung des Fahrzeugs geht d ie Versicherung auf den Erwerber 
über. 

Sie und der Erwerber müssen uns d ie Veräußerung oder Zwangsverste igerung unverzüglich anzeigen . Ohne 
Anze ige sind w ir nach e ine m Monat le istungsfre i. Einze lhe iten rege lt § 97 Versicherungsvertragsgesetz. 

Der Be itrag richtet sich nach den Tarifmerkm a len des Erwerbers. W ir müssen den Be itrag anpassen . Das gilt 
auch für den Schadenfre ihe itsrabatt des Erwerbers. Ein Anspruch auf Berücksichtigung des 
Schadenfre ihe itsrabatts des bisherigen Versicherungsnehmers besteht nicht. Der neue Be itrag gilt ab de m 
Tag nach Übergang der Versicherung. Den Be itrag für die laufende Zah lungsperiode können w ir von Ihnen 
oder vom Erwerber verlangen . 

Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerha lb e ines Monats nach de m Erwerb zu künd igen . Feh lt d ie 
Kenntnis, dass e ine Versicherung besteht, kann er innerha lb e ines Monats ab Kenntn is künd igen . Die 
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Künd igung kann m it sofortiger W irkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags erfolgen . Erhä lt d ie 
Zulassungsste lle e ine Versicherungsbestätigung über den Absch luss e iner neuen Versicherung des 
Erwerbers, gilt das a ls Künd igung des übergegangenen Vertrags. Die Künd igung w ird zum Beginn der neuen 
Versicherung w irksa m .  

W ir können de m Erwerber gegenüber künd igen . Unsere Künd igung muss innerha lb e ines Monats nach 
Kenntnis von der Veräußerung oder Zwangsverste igerung erfolgen . Die Kündigung w ird e inen Monat nach 
Zugang be im Erwerber w irksam . Nach e iner Künd igung ble iben Sie a ls unser bisheriger 
Versicherungsnehmer a lle in bis zur Beend igung des Vertrags zur Be itragszah lung verpflichtet. 

K Au ß erbe triebse tzung, Fahrt en mit ungest empel t em Kennzeichen 

K.1 Au ß erbe triebse tzung 
Ihr Vertrag endet, wenn das versicherte Fahrzeug vorübergehend (m indestens zwe i Wochen) außer Betrieb 
gesetzt w ird . 

K.2 Versicherungsschutz mit ungest empel t em Kennzeichen/Zulassungsfahrt en 
Wenn w ir Versicherungsschutz zugesagt haben , versichern w ir auch Zulassungsfahrten m it 
ungeste mpe lte m Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten , für d ie Sie e in rotes Kennze ichen oder e in 
Kurzze itkennze ichen führen müssen .  

Zu lassungsfahrten sind Fahrten im Zusa m menhang m it dem Zulassungsverfahren . Sie dürfen nur 
innerha lb des für den Ha lter zuständ igen Zulassungsbezirks und e ines angrenzenden Zulassungsbezirks 
erfolgen . Solche Fahrten sind auch Rückfahrten von der Zulassungsste lle nach Entfernung der 
Ste mpe lplakette . Außerde m sind d ies Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung, 
Sicherhe itsprüfung, Abgasuntersuchung oder Zulassung. Voraussetzung ist, dass die Zulassungsste lle vorab 
e in ungeste mpe ltes Kennzeichen zugete ilt hat (z. B. durch Reservierung). 

L Regelungen für Saison-, Kurzzei t - und Ausfuhrkennzeichen 

L.1 Saisonkennzeichen 
Fahrzeuge m it Sa isonkennze ichen versichern w ir während der Sa ison im vere inbarten Umfang. Der 
Ze itraum der Sa ison steht auf de m a mtlichen Kennze ichen . Versicherungsjahr ist der Ze itraum e ines Jahres 
ab Sa isonbeginn . Das nächste Versicherungsjahr beginnt a m ersten Tag der neuen Sa ison um 0 Uhr. 

Für Fahrten außerha lb der Sa ison haben Sie Versicherungsschutz für Zulassungsfahrten . 

Die Höhe des Be itrags richtet sich nach der Länge der Sa ison . Grund lage ist der Jahresbe itrag be i 
ganzjähriger Zulassung. W ir berechnen den Be itrag im Verhä ltn is der Dauer der Sa ison zur Länge e ines 
Jahres. Für Fahrzeuge m it Sa isonkennze ichen können Sie nur jährlich zah len . Sie müssen d ie Erstprä m ie m it 
Sa isonbeginn oder, wenn der Vertrag innerha lb der Sa ison beginnt, zu d iese m Ze itpunkt zah len . Die 
jährliche Neue instufung nehmen w ir be i schadensfre ie m Verlauf des Vertrags nur vor, wenn die Dauer der 
Sa ison m indestens sechs Monate beträgt. 

L.2 Kurzzei tkennzeichen 
Kurzze itkennze ichen erte ilt die Zulassungsste lle für Probe- und Überführungsfahrten bis zur Dauer von fünf 
Tagen . Für Fahrzeuge m it Kurzze itkennze ichen berechnen w ir für d ie Kfz-Haftpflicht e inen Einm a lbe itrag. 
Kaskoschutz bieten w ir n icht. Versichern Sie das Fahrzeug ansch ließend dauerhaft be i uns, datieren w ir den 
Vertragsbeginn um d ie Dauer des Kurzze itkennzeichens zurück. W ir berechnen anste lle des Einm a lbe itrags 
nur den Tarifbe itrag. 

L.3 Ausfuhrkennzeichen  
Für Fahrzeuge m it Ausfuhrkennze ichen müssen Sie den e inm a ligen Be itrag sofort entrichten . Ein 
Ausfuhrkennzeichen benötigen Sie , wenn Sie e in Fahrzeug ins Ausland ausführen . 

M W ann können Sie sich an den Ombudsmann oder die Versicherungsaufsich t w enden? 

M.1 Ombudsmann 
W ir haben uns derzeit zur Te ilnahme a m Stre itbe ilegungsverfahren vor de m Versicherungsombudsm ann   
e . V. a ls a llge me ine Sch lichtungsste lle verpflichtet. Verbraucher oder Personen in e iner 
verbraucherähn lichen Lage können Beschwerden an den Versicherungsombudsm ann e . V. richten . Zude m 
besteht d ie Möglichke it  auch für Unternehmer , ihre Beschwerde an die Bundesansta lt für 
Finanzdienstle istungsaufsicht (BaFin) zu richten . 

Die Anschrift des Versicherungsombudsm anns e . V. lautet: 
Versicherungsombudsm ann e . V. 
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Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Er ist on line zu erre ichen über: 
www .versicherungsombudsm ann .de 

Der Versicherungsombudsm ann ist a ls Sch lichtungsste lle unabhängig. Das Verfahren ist für Verbraucher 
oder für Personen in e iner verbraucherähn lichen Lage kostenlos. 

Sofern der Versicherungsombudsm ann die Entsche idung zu Ihren Gunsten trifft, sind w ir bis zu e ine m 
Betrag in Höhe von 10.000 Euro daran gebunden . Sie müssen sich hingegen n icht an d ie Entsche idung 
ha lten . Der Ombudsm ann behande lt Ihre Beschwerde erst dann , wenn Sie Ihren Anspruch zuvor uns 
gegenüber ge ltend ge m acht haben . Sie müssen uns sechs Wochen Ze it gegeben haben , um den Anspruch 
absch ließend zu beurte ilen .  

Für d ie Dauer des Verfahrens verjähren Ihre Ansprüche n icht. Für Verbraucher gilt: Haben Sie den Vertrag 
e lektron isch gesch lossen (z. B. über e ine Internetse ite oder per E-Ma il), können Sie sich be i Beschwerden 
auch an d ie Plattform zur On line-Stre itbe ilegung der Europä ischen Un ion wenden . Diese finden Sie unter: 

http://ec.europa .eu/consumers/odr/ 

Ihre Beschwerde w ird dann über d ie Plattform für außergerichtliche On line-Stre itbe ilegung de m 
Versicherungsombudsm ann e . V. we iterge le ite t. 

Die Anschrift der BaFin lautet: 
Bundesansta lt für Finanzd ienstle istungsaufsicht 
Graurhe indorfer Straße 108 
53117 Bonn 
On line ist d ie BaFin zu erre ichen unter: www .bafin .de  

Re ichen Sie Ihre Beschwerden in Schrift- oder Textform e in . Dabe i müssen der Sachverha lt sow ie der 
Beschwerdegrund entha lten se in . Die BaFin kann e inze lne Stre itfä lle n icht verbind lich entsche iden und 
erste llt ke ine Rechtsgutachten. Sie prüft nur, ob die Entsche idung rechtlich zu beanstanden ist. 

Die Möglichke it, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen , ble ibt Ihnen erha lten . 

M.2 Welche Gerich t e sind zust ändig? 
Sie können Ansprüche aus dem Vertrag insbesondere be i folgenden Gerichten e inklagen: 

x de m für Ihren Wohnsitz örtlich zuständ igen Gericht . 
x de m für unseren Geschäftssitz oder die für Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständ igen Gericht . 

W ir können Ansprüche aus dem Vertrag insbesondere be i folgenden Gerichten e inklagen: 

x de m für Ihren Wohnsitz örtlich zuständ igen Gericht . 
x de m für den Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebes örtlich zuständ igen Gericht . 

Das gilt, wenn Sie den Vertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgesch lossen haben . 

Das für unseren Geschäftssitz zuständ ige Gericht gilt in folgenden Fä llen a ls vere inbart: 

x Ihr Wohnsitz, Ihr gewöhn licher Aufentha lt oder Ihr Geschäftssitz liegt außerha lb Deutsch lands. 
x Ihr Wohnsitz, Ihr gewöhn licher Aufentha lt ist im Ze itpunkt der Klageerhebung n icht bekannt. 
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N Schadenfre ihei tsklassen 

N .1 Schadenfre ihei tsklassen Pkw 
Dauer des sch adenfre ien 
und ununterbrochenen 
Verlaufs  

(in Versicherungsjahren) 

Sch adenfre ihe i tsk lasse  

(SF-Klasse) 

Be i tragssä tze in% 

Kfz-Haf tpf l icht 

 

Be i tragssä tze in %  

Kfz-Vo l lk asko 

 

wen iger a ls e ins M 133 123 

wen iger a ls e ins 0 94 74 

wen iger a ls e ins S 86 --- 

wen iger a ls e ins SF 1/2 72 67 

e ins  SF 1 60 60 

zwe i SF 2 55 58 

dre i SF 3 52 55 

vier SF 4 48 53 

fünf SF 5 46 51 

sechs SF 6 43 50 

sieben SF 7 41 48 

acht SF 8 39 47 

neun SF 9 38 45 

zehn SF 10 36 44 

e lf SF 11 35 43 

zwölf SF 12 33 41 

dre izehn SF 13 32 40 

vierzehn SF 14 31 39 

fünfzehn SF 15 30 38 

sechszehn SF 16 30 38 

siebzehn SF 17 29 37 

achtzehn SF 18 28 36 

neunzehn SF 19 27 35 

zwanzig SF 20 27 34 

e inundzwanzig SF 21 26 34 

zwe iundzwanzig SF 22 26 33 

dre iundzwanzig SF 23 25 32 

vierundzwanzig SF 24 25 32 

fünfundzwanzig SF 25 24 31 

sechsundzwanzig SF 26 24 31 

siebenundzwanzig SF 27 23 30 

achtundzwanzig SF 28 23 30 

neunundzwanzig SF 29 22 29 

dre iß ig SF 30 22 29 

e inunddre iß ig SF 31 22 28 

zwe iunddre iß ig SF 32 21 28 

dre iunddre iß ig SF 33 21 28 

vierunddreiß ig SF 34 21 27 

fünfunddre iß ig SF 35 20 27 
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Dauer des sch adenfre ien 
und ununterbrochenen 
Verlaufs  

(in Versicherungsjahren) 

Sch adenfre ihe i tsk lasse  

(SF-Klasse) 

Be i tragssä tze in% 

Kfz-Haf tpf l icht 

 

Be i tragssä tze in %  

Kfz-Vo l lk asko 

 

sechsunddreiß ig SF 36 20 27 

siebenunddre iß ig SF 37 20 26 

achtunddre iß ig SF 38 19 26 

neununddre iß ig SF 39 19 26 

vierzig SF 40 19 25 

e inundvierzig SF 41 18 25 

zwe iundvierzig SF 42 18 25 

dre iundvierzig SF 43 18 25 

vierundvierzig und 
mehr 

SF 44+ 17 24 

 

N .2 Schadenfre ihei tsklassen Kra f t räder/-roller 
Dauer des 
sch adensfre ien und 
ununterbrochenen 
Verlaufs  

(in Versicherungsjahren) 

Sch adenfre ihe i tsk lasse  

(SF-Klasse) 

Be i tragssä tze in% 

Kfz-Haf tpf l icht 

 

Be i tragssä tze in %  

Kfz-Vo l lk asko 

 

wen iger a ls e ins M 155 116 

wen iger a ls e ins 0 100 100 

wen iger a ls e ins SF 1/2 74 76 

e ins  SF 1 54 55 

zwe i SF 2 48 49 

dre i SF 3 44 46 

vier SF 4 40 43 

fünf SF 5 38 40 

sechs SF 6 36 38 

sieben SF 7 34 36 

acht SF 8 32 35 

neun SF 9 31 34 

zehn SF 10 30 33 

e lf SF 11 29 32 

zwölf SF 12 28 31 

dre izehn SF 13 28 30 

vierzehn SF 14 27 30 

fünfzehn SF 15 27 29 

sechszehn SF 16 26 28 

siebzehn SF 17 26 28 

achtzehn SF 18 25 28 

neunzehn SF 19 25 27 

zwanzig und mehr SF 20+ 24 27 
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O SF-Rückstufungst abellen 

O .1 Pkw - Kfz-Ha f tpf lich t 
aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 Schäden 

und mehr 

M M M M M 

0 M M M M 

S M M M M 

SF 1/2 M M M M 

SF 1 0 M M M 

SF 2 0 M M M 

SF 3 0 M M M 

SF 4 S M M M 

SF 5 S M M M 

SF 6 1/2 M M M 

SF 7 1/2 M M M 

SF 8 1 0 M M 

SF 9 1 0 M M 

SF 10 2 0 M M 

SF 11 3 0 M M 

SF 12 3 0 M M 

SF 13 4 S M M 

SF 14 4 S M M 

SF 15 5 S M M 

SF 16 5 S M M 

SF 17 6 S M M 

SF 18 7 1/2 0 M 

SF 19 7 1/2 0 M 

SF 20 8 1/2 0 M 

SF 21 8 1 0 M 

SF 22 9 1 0 M 

SF 23 9 1 0 M 

SF 24 10 1 0 M 

SF 25 10 2 S M 

SF 26 11 2 S M 

SF 27 11 2 S M 

SF 28 12 3 S M 

SF 29 12 3 S M 

SF 30 13 3 S M 

SF 31 13 3 S M 

SF 32 14 4 1/2 M 

SF 33 14 4 1/2 M 

SF 34 15 4 1/2 M 

SF 35 16 5 1/2 M 
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aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 Schäden 

und mehr 

SF 36 16 5 1/2 M 

SF 37 17 5 1/2 M 

SF 38 18 5 1/2 M 

SF 39 18 6 1 M 

SF 40 19 6 1 M 

SF 41 20 6 1 M 

SF 42 21 7 1 M 

SF 43 22 7 1 M 

SF 44+ 23 7 1 M 

O .2 Pkw - Vollkasko 
aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 Schäden 

und mehr 

M M M M M 

0 M M M M 

--- ---  ---  ---  --- 

SF 1/2 M M M M 

SF 1 M M M M 

SF 2 M M M M 

SF 3 M M M M 

SF 4 0 M M M 

SF 5 0 M M M 

SF 6 1/2 M M M 

SF 7 1/2 M M M 

SF 8 1 M M M 

SF 9 2 M M M 

SF 10 3 M M M 

SF 11 4 M M M 

SF 12 4 M M M 

SF 13 5 0 M M 

SF 14 6 0 M M 

SF 15 7 0 M M 

SF 16 7 1/2 M M 

SF 17 8 1/2 M M 

SF 18 9 1 M M 

SF 19 10 1 M M 

SF 20 10 2 0 M 

SF 21 11 2 0 M 

SF 22 12 3 0 M 

SF 23 13 3 0 M 
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aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 Schäden 

und mehr 

SF 24 13 4 1/2 M 

SF 25 14 5 1/2 M 

SF 26 15 5 1/2 M 

SF 27 16 6 1 M 

SF 28 16 6 1 M 

SF 29 17 7 1 M 

SF 30 18 7 1 M 

SF 31 19 8 2 M 

SF 32 19 8 2 M 

SF 33 20 9 2 M 

SF 34 21 9 2 M 

SF 35 22 10 3 0 

SF 36 22 10 3 0 

SF 37 23 11 3 0 

SF 38 23 11 3 0 

SF 39 24 12 4 0 

SF 40 24 12 4 0 

SF 41 25 12 4 0 

SF 42 26 13 4 0 

SF 43 27 13 4 0 

SF 44+ 28 13 4 0 

O .3 Kra f t räder/-roller - Kfz-Ha f tpf lich t 
aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden und mehr 

M M M M 

0 M M M 

SF 1/2 M M M 

SF 1 M M M 

SF 2 M M M 

SF 3 M M M 

SF 4 M M M 

SF 5 M M M 

SF 6 0 M M 

SF 7 0 M M 

SF 8 0 M M 

SF 9 0 M M 

SF 10 0 M M 

SF 11 0 M M 

SF 12 1/2 M M 

SF 13 1/2 M M 
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aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden und mehr 

SF 14 1/2 M M 

SF 15 1/2 M M 

SF 16 1/2 M M 

SF 17 1/2 M M 

SF 18 1 M M 

SF 19 1 M M 

SF 20+ 1 M M 

O .4 Kra f t räder/-roller - Vollkasko 
aus SF-
Klasse 

n a ch SF-Klasse 

 
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden und mehr 

M M M M 

0 M M M 

SF 1/2 M M M 

SF 1 0 M M 

SF 2 0 M M 

SF 3 0 M M 

SF 4 1/2 M M 

SF 5 1/2 M M 

SF 6 1 M M 

SF 7 1 M M 

SF 8 2 0 M 

SF 9 2 0 M 

SF 10 3 0 M 

SF 11 3 0 M 

SF 12 4 1/2 M 

SF 13 4 1/2 M 

SF 14 5 1 M 

SF 15 5 1 M 

SF 16 5 1 M 

SF 17 6 1 M 

SF 18 6 1 M 

SF 19 6 1 M 

SF 20+ 7 2 0 
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P Berufsgruppen/Tarifgruppen 

P.1 Tarifgruppe A 
Die Be iträge der Tarifgruppe A ge lten in der Kfz-Haftpflichtversicherung für: 

a) Landw irte und Gartenbaubetriebe : Landw irtschaftliche Unternehmer i. S. d . § 123 I Nr. 1 
Sozia lgesetzbuch 7. Buch (SGB VII), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Sie sind Mitglieder 
e iner landw irtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufsgenossenschaft , Ihr Betrieb 
hat e ine Mindestgröße von 1/2 ha bzw . be i e ine m Gartenbaubetrieb e ine Mindestgröße von 2 ha . Sie 
bew irtschaften diesen Betrieb se lbst. 

b) Ehe m a lige Landw irte : Ehe m a lige landw irtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraussetzungen 
nach Absatz a) unm itte lbar vor Übergabe des Betriebes erfüllt haben . Außerde m dürfen sie n icht 
anderweitig berufstätig se in . 

c) Ehegatten/e ingetragene Lebenspartner: Nicht erwerbstätige Ehegatten und e ingetragene 
Lebenspartner von Personen , d ie d ie Voraussetzungen nach Absatz a) oder b) erfüllen . 

d) W itwen und W itwer: Nicht erwerbstätige W itwen/W itwer bzw . e ingetragene Lebenspartner von 
Personen , d ie be i ihre m Tode d ie Voraussetzungen nach Absatz a) oder b) erfüllt haben . 

P.2 Tarifgruppe B 
Die Be iträge der Tarifgruppe B ge lten für Pkw in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für 
Versicherungsverträge von: 

a) Gebietskörperschaften , Körperschaften , Ansta lten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts 
sow ie überstaatlichen oder zw ischenstaatlichen Einrichtungen .  

b) juristischen Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen , d ie sonst der 
öffentlichen Hand obliegen würden , und  

i.) wenn an ihre m Grundkapita l juristische Personen des deutschen öffentlichen Rechts m it 
m indestens 50 Prozent bete iligt sind oder  

ii.) wenn sie Zuwendungen aus öffentlichen Hausha lten zu mehr a ls der Hä lfte ihrer Hausha ltsm itte l 
erha lten (§ 23 Bundeshausha ltsordnung oder d ie entsprechenden hausha ltsrechtlichen 
Vorschriften der Länder);  

c) m ildtätigen und kirch lichen Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung [AO]); 
d) a ls ge me innützig anerkannten Einrichtungen (§ 52 AO), die im Hauptzweck der Gesundhe itspflege und 

Fürsorge , der Jugend- und Altenpflege dienen oder d ie im Hauptzweck durch Förderung der 
W issenschaft, Kunst und Re ligion , der Erziehung, Volks- und Berufsbildung de m a llge me inen Besten 
auf m aterie lle m , ge istige m oder sittliche m Gebiet nutzen; 

e) Se lbsth ilfee inrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 
f) Bea mten und Richtern (auch auf Ze it, Probe oder auf W iderruf) der in Absatz a) bis e) genannten 

juristischen Personen und Einrichtungen . Dies jedoch nur, wenn sie m indestens 50 Prozent der 
norm a len Dienstzeit a ls solche tä tig sind . 

g) beurlaubten Bea mten und Richtern , wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes f) unm itte lbar vor 
ihrer Beurlaubung erfüllt haben . Außerde m dürfen sie nicht anderweitig erwerbstätig se in . 

h) Beschäftigten der nach Absatz a) bis e) genannten juristischen Personen und Einrichtungen , sofern sie 
m indestens 50 Prozent der norm a len Arbe itszeit a ls solche tä tig sind , 

i) den be i den nach Absatz a) bis e) genannten juristischen Personen und Einrichtungen in e ine m 
anerkannten Ausbildungsverhä ltn is stehenden Personen , 

j) beurlaubten Beschäftigten , wenn sie die Voraussetzungen na ch Ziffer h) unm itte lbar vor ihrer 
Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderwe itig erwerbstätig sind . 

k) Berufssoldaten und Soldaten auf Ze it der Bundeswehr (n icht Wehr- bzw . Zivildienstpflichtige und 
fre iw illige He lfer), 

l) Pensionären und Rentnern , wenn sie die Voraussetzungen der Absätze f), g), h) oder j) oder k) 
unm itte lbar vor ihre m Eintritt in den Ruhestand erfüllt haben. Außerde m dürfen sie n icht anderwe itig 
erwerbstätig se in , 

m) n icht erwerbstätigen versorgungsberechtigten W itwen/W itwern von Personen , d ie b is zu ihre m Tod die 
Voraussetzungen der Absätze f), g), h), i), j), k), l) erfüllt haben . Als W itwe/W itwer im Sinne d ieser 
Bed ingungen gilt auch der überlebende Lebenspartner. 

n) Fa m ilienangehörigen von den in den Absätzen f), g), h), i), j), k), l), m) genannten Personen . 
Voraussetzung ist, dass die Fam ilienangehörigen nicht erwerbstätig sind , m it den vorher genannten 
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Personen in häuslicher Ge me inschaft leben oder von den vorher genannten Personen unterha lten 
werden . 

Tarifgruppen N  

Für a lle Übrigen ge lten die Be iträge der Tarifgruppe N. 

Q Kasko-Zusa t zschutz: Top-Schutz 

Sie können für d ie Kaskoversicherung auch den -Schutz
ergänzend zu Ziffer D für Sie folgende Leistungserwe iterungen: 

Q .1 Sonderausst a t tung 

Sonderausst a t tung 

Bis zu e ine m Gesa mtneuwert von insgesa mt 20 .000 Euro sind m it de m Top-Schutz, abwe ichend zu Ziffer 
D.1, ohne Mehrbe itrag m itversichert: 

x zulässige Veränderungen a m Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tun ing), d ie 
der Ste igerung der Motorle istung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverha ltens 
d ienen oder zu e iner Wertste igerung des Fahrzeugs führen , sofern d iese n icht serienm äß ig (n icht 
werkse itig vom Fahrzeugherste ller) verbaut wurden , 

x individue ll für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sow ie besondere 
Oberflächenbehand lungen . 
 

Be i Kra f trädern/-ro l lern gilt dies zude m auch für:  
x Abstandsrege lte mpom at/autom atische Distanzrege lung,  
x n icht serienm äß ige Vollverkle idung 
x Be iwagen , 
x Video-, Aud io-, Funk- und Navigationsgeräte und deren Zusatzte ile . 

Q .2 Folgeschäden durch Kurzschluss 
W ir versichern bis insgesa m t 3 .000 Euro inkl. MwSt. im Top-Schutz abwe ichend zu Ziffer D.2.2 auch 
Folgeschäden an den durch den Kurzsch luss beschäd igten Aggregaten (Aggregate sind z. B. Lichtm asch ine , 
Batterie , An lasser). 

Hinwe is: Für Elektro- oder Hybridfahrzeuge sind Folgeschäden durch Kurzsch luss m it Elektro Plus (D.2.9) bis 
insgesa mt 5.000 Euro inkl. MwSt. m itversichert.  

Q .3 Folgeschäden durch Glasbruch 
Wenn w ir e inen Glasschaden regulieren , ersetzen w ir ergänzend zu Ziffer D.2.6 m it Vere inbarung des Top-
Schutz auch: 

x beschädigte Leuchtm itte l, 
x e ine erforderliche Innenraumre inigung sow ie  
x Vignetten , die sich an der beschäd igten Verglasung befinden . 

Q .4 Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge 
Abwe ichend zu Ziffer D.5.6. gilt: W ir zah len anste lle des W iederbeschaffungswerts den Neupre is des 
Fahrzeugs, wenn innerha lb von 24 Mon a ten nach dessen Erstzulassung e in Tota lschaden , e ine Zerstörung 
oder e in Verlust e intritt. Dies gilt nur, wenn das Fahrzeug be i Eintritt des Schadens in Ihre m Eigentum steht 
und Sie d ieses a ls Erstbesitzer von e ine m Kfz-Händ ler oder Herste ller erworben haben . 

Die Neupre isentschädigung zah len w ir auch , wenn die erforderlichen Reparaturkosten 80 Prozent des 
Neupre ises erre ichen oder überste igen . 

Einen vorhandenen Restwert des Fahrzeugs ziehen w ir von der Neupre isentschäd igung ab. 

W ir zah len die über den W iederbeschaffungswert h inausgehende Neupre isentschädigung nur in der Höhe , 
in der gesichert ist, dass d ie Entschäd igung innerha lb von zwe i Jahren nach ihrer Festste llung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Kauf e ines Ersatzfahrzeugs verwendet wurde .  

Q .5 Kaufpreisentschädigung für Gebraucht f ahrzeuge 
Abwe ichend zu Ziffer D.5.7 gilt: Be i gebrauchten Fahrzeugen , be i denen ke in Erstbesitz vorliegt, zah len w ir in 
den ersten 24 Mon a ten nach Kaufdatum des Fahrzeugs, anste lle des W iederbeschaffungswertes, den 
Kaufpre is des Fahrzeugs. 
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Dies tun w ir be i e ine m Tota lschaden , der Zerstörung oder be i Verlust des Fahrzeugs. Voraussetzung ist, dass 
das Fahrzeug a m Tag, an de m Sie es kaufen , nicht ä lter a ls vier Jahre ab Zulassung ist.  

W ir zah len die über den W iederbeschaffungswert h inausgehende Kaufpre isentschäd igung nur in der Höhe , 
in der gesichert ist, dass d ie Entschäd igung innerha lb von zwe i Jahren nach ihrer Festste llung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Kauf e ines Ersatzfahrzeugs verwendet wurde .  

Q .6 Betriebsmit t e l  
Wenn w ir e inen Kaskoschaden entschäd igen , zah len w ir für Betriebsm itte l (ausgenom men Tre ibstoff) bis zu 
insgesa mt 100 Euro inkl. MwSt . 

Q .7 Nutzungsausfa ll  
Wenn w ir e inen Kaskoschaden entschäd igen , zah len w ir Ihnen m it de m Top-Schutz für d ie Ze it der 
Fahrzeugreparatur für m axim a l 14 Tage e ine Nutzungsausfa llentschäd igung von m axim a l 50 Euro pro Tag. 
Sie müssen uns nachweisen , dass Ihr Fahrzeug vollständ ig und fachgerecht repariert wurde . 

Diese Le istungen zah len w ir n icht be i re inen Glasbruchschäden . 

R Zusa t zbaust ein: Raba t tschutz 

Sie können gegen Mehrbe itrag zusätzlich e inen Rabattschutz vere inbaren , um e ine SF-Rückstufung zu 
verme iden . In der Kfz-Haftpflicht und in der Vollkasko be lastet dann jewe ils e in Schaden pro 
Versicherungsjahr d ie Schadensfre ihe itsklasse nicht. Sie können Rabattschutz nur vere inbaren , wenn 

x zum Ze itpunkt des Beginns des Rabattschutzes ke in Schaden vorliegt, der den Schadensfre ihe itsrabatt 
noch be lastet und daher noch zur Rückstufung führt: W ird das Fahrzeug anste lle e ines anderen 
Fahrzeugs angeschafft (Fahrzeugwechse l), entfä llt d iese Voraussetzung, wenn Rabattschutz bere its im 
Vertrag des Vorfahrzeugs vere inbart war. 

x der jüngste Fahrer das 23. Lebensjahr vollendet hat und 
x d ie Kfz-Haftpflicht und die Vollkasko jewe ils in d ie SF-Klasse 4 oder höher e ingestuft sind . 

Der Rabattschutz entfä llt ab de m Ze itpunkt, 

x zu de m e in Fahrer e ingesch lossen w ird , der das 23. Lebensjahr nicht vollendet hat, 
x zu de m d ie jeweilige SF-Klasse 3 oder niedriger ist. 

W ir gewähren Rabattschutz n icht, wenn Sie d iesen im laufenden Versicherungsjahr aussch ließen oder den 
Vertrag künd igen . 

Beenden Sie oder w ir den Vertrag, me lden w ir e ine m Nachversicherer die ta tsäch lichen schadensfre ien 
Ka lenderjahre und Schadensfä lle . W ir me lden auch die Schadensfä lle , d ie w ir wegen des Rabattschutzes 
be i der Rückstufung n icht berücksichtigt haben .  

S Zusa t zbaust ein: Kfz-Schutzbrie f 

Sie können gegen Mehrbe itrag den Kfz-Schutzbrief absch ließen , um umfangre iche Hilfe le istungen rund um 
Ihr Fahrzeug zu erha lten . 

S.1 W ann und für welche Fahrzeuge können Sie den Kfz-Schutzbrie f vereinbaren? 
Den Kfz-Schutzbrief können Sie nur für das in Deutsch land zuge lassene Fahrzeug m it uns vere inbaren . 
W ir versichern das im Versicherungssche in bezeichnete Fahrzeug. Unser Versicherungsschutz gilt auch für 
Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger, d ie m it de m versicherten Kfz m itgeführt werden . 

S.2 Wer ist versichert? 
Versicherungsschutz besteht für Sie a ls Versicherungsnehmer, den berechtigten Fahrer und d ie 
berechtigten Insassen , sowe it nachfolgend n ichts anderes gerege lt ist. 

S.3 Welche Ereignisse versichern wir? 
Unsere Kfz-Schutzbriefversicherung hilft be i Panne , Unfa ll oder Diebstah l des versicherten Fahrzeugs. Sie 
h ilft auch be i Erkrankung und Tod während der Re ise m it dem versicherten Fahrzeug. 

Eine Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bre msschaden . 

Ein Unfa l l im Sinne des Kfz-Schutzbriefs ist e in unm itte lbar von außen plötzlich m it mechan ischer Gewa lt 
auf das Fahrzeug e inw irkendes Ere ign is. 

Eine Re ise ist jede Abwesenhe it vom ständ igen Wohnsitz bis zu e iner Höchstdauer von fortlaufenden sechs 
Wochen . Ständ iger Wohnsitz ist Ihr Hauptwohnsitz in Deutsch land , an de m Sie behörd lich ge me ldet sind . 
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S.4 W ann haben Sie keinen oder nur eingeschränkt en Versicherungsschutz? 
Schäden , die Sie vorsätzlich oder w iderrechtlich herbe iführen, versichern w ir n icht. Be i grob fahrlässig 
verursachten Schäden verzichten w ir darauf, unsere Le istung zu kürzen . Das gilt n icht, wenn 

x das Fahrzeug oder se ine m itversicherten Te ile entwendet werden , 
x das Schadensere ign is e ine Folge von Alkoholgenuss oder anderer berauschender Mitte l ist. 

Die Kürzung erfolgt in e ine m der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhä ltn is. 
 
Rennen und Übungsfahrten 

Schäden , die be i Bete iligung an Fahrtveransta ltungen , be i denen es auf Erzie lung e iner Höchstge -
schw ind igke it ankom mt, entstehen , versichern w ir nicht. Das gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten . W ir 
versichern auch ke ine Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken . Das m achen w ir auch dann n icht, wenn es 
n icht auf Erzie lung e iner Höchstgeschw ind igke it ankom mt (z. B. be i Gle ichm äß igke itsfahrten , 
Touristenfahrten). W ir versichern aber re ine Fahrsicherhe itstra in ings. 
 
Erdbeben , Kriegsere ign isse , Aufruhr, innere Unruhen , Maßn ah m en der St a a tsge w a l t  

Schäden , die durch Erdbeben , Kriegsere ign isse , Aufruhr, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewa lt 
unm itte lbar oder m itte lbar verursacht werden , versichern w ir n icht. 

Kernenerg ie 

Schäden durch Kernenergie versichern w ir n icht. 

Feh lende F ahrerlaubn is 

W ir bieten ke inen Versicherungsschutz für Schäden , wenn Sie oder der berechtigte Fahrer be i Eintritt des 
Schadens n icht d ie vorgeschriebene Fahrerlaubn is hatten oder zum Führen des Fahrzeugs n icht berechtigt 
waren . 

Ge w erb l iche Nutzung 

W ir bieten ke inen Versicherungsschutz für Schäden , wenn das Fahrzeug zum Schadensze itpunkt zur 
gewerbsm äß igen Personenbeförderung oder gewerbsm äß igen Verm ietung verwendet wurde . 

Außerbe triebse tzung und ausgesch lossene Kennze ichen arten  

Für folgende Fä lle bieten w ir ke inen Versicherungsschutz: 

x Schäden m it außer Betrieb gesetzten Fahrzeugen 
x Schäden m it Fahrzeugen , d ie e in Kurzze itkennzeichen führen 
x Schäden m it Fahrzeugen , d ie e in Ausfuhrkennze ichen führen 
x Schäden m it Fahrzeugen , d ie e in Sa isonkennzeichen führen , wenn diese außerha lb der Sa ison 

e intreten . 

S.5 Welche Leistungen bie t en wir im Schadensfa ll? 
W ir bieten nach Eintritt e ines versicherten Schadensere ignisses die nachstehend aufgeführten Le istungen 
a ls Service oder übernehmen d ie von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen . 

Kann d as F ahrzeug n a ch e iner Panne oder e ine m Unfa l l d ie F ahrt aus e igener Kra f t n icht fortse tzen , 
b ie ten w ir fo lgende Le istungen : 

W ir sorgen für die W iederherste llung der Fahrbere itschaft an der Schadensste lle durch e in Pannenh ilfs-
fahrzeug. Außerde m übernehmen w ir d ie hierdurch entstehenden Kosten . Der Höchstbetrag für d iese 
Le istung, e insch ließ lich der vom Pannenh ilfsfahrzeug m itgeführten und verwendeten Kle inte ile , ist 150 
Euro. Kann das Fahrzeug an der Schadensste lle n icht w ieder fahrbere it ge m acht werden , sorgen w ir für das 
Absch leppen des Fahrzeugs e insch ließ lich Gepäck und n icht gewerblich beförderter Ladung. Außerde m 
übernehmen w ir die h ierdurch entstehenden Kosten . Der Höchstbetrag für d iese Leistung ist 150 Euro. Sind 
durch e in Pannenh ilfsfahrzeug Kosten entstanden , rechnen w ir sie hierauf an . 

Ist das Fahrzeug von der Straße abgekom men , sorgen w ir für d ie Bergung des Fahrzeugs e insch ließ lich 
Gepäck und n icht gewerblich beförderter Ladung. Außerdem übernehmen w ir die h ierdurch entstehenden 
Kosten . 

Be i Panne , Unfa l l oder Diebstah l des versicherten F ahrzeugs an e ine m Ort , der m indestens 50 k m 
Luft l in ie von Ihre m st änd igen Wohnsi tz in Deutsch land en tfern t ist , b ie ten w ir zusä tz l ich d ie 
n a chfo lgenden Le istungen : 

Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug weder a m Schadenstag noch a m darauffolgenden Tag w ieder 
fahrbere it ge m acht werden kann oder es gestoh len worden ist . 
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Folgende Fahrtkosten erstatten w ir: 

x e ine Rückfahrt vom Schadensort zu Ihre m ständ igen Wohnsitz in Deutsch land oder 
x e ine We iterfahrt vom Schadensort zum Zie lort, jedoch höchstens innerha lb des Ge ltungsbere iches 

ge m äß Ziffer E.4 AKB, und 
x e ine Rückfahrt vom Zie lort zu Ihre m ständigen Wohnsitz in Deutsch land , 
x e ine Fahrt e iner Person von Ihre m ständ igen Wohnsitz oder vom Zie lort zum Schadensort, wenn das 

Fahrzeug dort fahrbere it ge macht worden ist. 

W ir erstatten d ie Kosten be i e iner e infachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der 
Bahnkosten 2. Klasse . Be i größerer Entfernung erstatten w ir d ie Kosten bis zur Höhe der Bahnkosten 1. 
Klasse oder der Liegewagenkosten . W ir erstatten jewe ils e insch ließ lich Zusch lägen . W ir übernehmen 
nachgew iesene Kosten für Taxifahrten oder Kosten für Mietwagenzuste llungen bis zu 50 Euro. 

W ir he lfen Ihnen auf Wunsch be i der Beschaffung e iner Übernachtungsmöglichke it und übernehmen die 
Kosten für höchstens dre i Übernachtungen . 

Wenn Sie d ie Leistung W e i t er- oder Rückf ahrt in Anspruch nehmen , zah len w ir nur e ine Übernachtung. 

Soba ld Ihnen das Fahrzeug w ieder fahrbere it zur Verfügung steht, besteht ke in Anspruch auf we itere 
Übernachtungskosten . W ir übernehmen d ie Kosten bis höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person . 

W ir he lfen Ihnen , e in gle ichwertiges Fahrzeug anzum ieten . W ir übernehmen anste lle der Le istung W e i t er- 
oder Rückf ahrt oder Übern a chtung d ie Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug w ieder fahrbere it 
zur Verfügung steht. Unsere Kostenübernahme erfolgt jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens 50 
Euro je Tag. 

Wenn das Fahrzeug nach e iner Panne oder e ine m Unfa ll untergeste llt werden muss, he lfen w ir. Das gilt bis 
zur W iederherste llung der Fahrbere itschaft oder bis zur Durchführung des Transports in e ine Werkstatt. W ir 
übernehmen auch d ie Kosten der Unterste llung für höchstens zwe i Wochen . 

H i lfe be i Krankhe i t , Verle tzun g oder Tod auf e iner Re ise 

Erkranken Sie oder e ine m itversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fahrer auf e iner Re ise m it 
de m versicherten Fahrzeug an e ine m Ort, der m indestens 50 km Luftlin ie von Ihre m ständ igen Wohnsitz in 
Deutsch land entfernt ist, bieten w ir d ie nachfolgend genannten Le istungen . 

Als vorhersehbar gilt e ine Erkrankung, wenn diese bere its innerha lb der letzten sechs Wochen vor Beginn 
der Re ise erstm a ls oder zum w iederholten Ma le aufgetreten ist. 

Müssen Sie oder e ine m itversicherte Person wegen Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurück-
transportiert werden , sorgen w ir für den Rücktransport und übernehmen d ie Kosten . Art und Ze itpunkt des 
Rücktransports müssen medizin isch notwend ig und ärztlich angeordnet se in . Die Kosten für d ie Begle itung 
des Erkrankten durch e inen Arzt oder San itä ter übernehm en w ir, wenn sie behörd lich vorgeschrieben ist. 
W ir übernehmen auch d ie durch d ie Erkrankung bed ingten Übernachtungskosten bis zum Rücktransport. 
W ir zah len höchstens für dre i Übernachtungen bis zu je 100 Euro pro Person . 

Können m itre isende Kinder unter 16 Jahren wegen Erkrankung oder Tod des Fahrers weder von Ihnen noch 
von e ine m anderen berechtigten Insassen betreut werden , sorgen w ir dafür, dass sie von e iner 
Begle itperson abgeholt und zu Ihre m ständigen Wohnsitz gebracht werden . W ir übernehmen auch die 
h ierdurch entstehenden Kosten . W ir erstatten dabe i d ie Bahnkosten 2. Klasse e insch ließ lich Zusch lägen 
sow ie die Kosten für nachgew iesene Taxifahrten bis zu 50 Euro. 

Wenn das Fahrzeug wegen e iner länger a ls dre i Tage andauernden Erkrankung oder wegen Tod des Fahrers 
weder von d iese m noch von e ine m Insassen zurückgefahren werden kann , sorgen w ir für den 
Rücktransport zu Ihre m ständ igen Wohnsitz. W ir übernehmen auch d ie Kosten . 

Veran lassen Sie se lbst, dass Ihnen das Fahrzeug gebracht w ird , erha lten Sie e inen Kostenersatz. Er beträgt 
bis zu 0,40 Euro je Kilometer zw ischen Ihre m Wohnort und de m Schadensort. Außerde m erstatten w ir in 
jede m Fa ll d ie durch den Fahrerausfa ll verursachten Übernach tungskosten , die bis zum Abholen der 
berechtigten Insassen entstehen . W ir erstatten jedoch höchstens dre i Übernachtungen bis zu je 100 Euro 
pro Person . 

Zusä tz l iche Le istungen be i e iner Auslandsre ise  

Ere ignet sich der Schaden an e ine m Ort im Ausland (Ge ltungsbere ich ge m äß Ziffer E.4 AKB ohne 
Deutsch land), der m indestens 50 km Luftlin ie von Ihre m ständ igen Wohnsitz in Deutsch land entfernt ist, 
bieten w ir zusätzlich folgende Le istungen: 

Be i Panne und Unfa l l 

Können Ersatzte ile zur W iederherste llung der Fahrbere itschaft des versicherten Fahrzeugs an e ine m 
ausländ ischen Schadensort oder in dessen Nähe n icht beschafft werden , sorgen w ir dafür, dass Sie diese 
auf schne llstmögliche m Wege erha lten . Außerde m übernehmen w ir a lle entstehenden Versandkosten . 

1
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W ir sorgen für den Transport des versicherten Fahrzeugs zu e iner Werkstatt. W ir übernehmen auch die 
Kosten . Maxim a l zah len w ir bis zur Höhe der Kosten e ines Rücktransports an Ihren ständ igen Wohnsitz. 

W ir zah len höchstens 2.500 Euro, wenn das Fahrzeug an e ine m ausländ ischen Schadensort oder in dessen 
Nähe n icht innerha lb von dre i Werktagen fahrbere it ge m acht werden kann . Zusätzlich ist Voraussetzung, 
dass d ie voraussichtlichen Reparaturkosten n icht höher sind a ls der Kaufpre is für e in gle ichwertiges 
gebrauchtes Fahrzeug. 

Muss das versicherte Fahrzeug nach e ine m Unfa ll m it Tota lschaden im Ausland verzollt werden , he lfen w ir 
be i der Verzollung. Außerde m überneh men w ir die h ierbe i anfa llenden Verfahrensgebühren (m it Ausnahme 
des Zollbetrags und sonstiger Steuern) sow ie d ie Unterste llkosten bis höchstens zwe i Wochen . 

Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten , um d ie Verzollung zu verme iden , übernehmen w ir d ie Ver-
schrottungskosten . 

Be i F ahrzeugd iebst ah l 

W ird das gestoh lene Fahrzeug nach Diebstah l im Ausland w ieder aufgefunden und muss es bis zum 
Rücktransport oder der Verzollung bzw . Verschrottung untergeste llt werden , übernehmen w ir d ie h ierdurch 
entstehenden Kosten . W ir zahlen jedoch höchstens für zwe i Wochen . 

Muss das Fahrzeug nach Diebstah l im Ausland verzollt werden , he lfen w ir be i der Verzollung. Außerde m 
übernehmen w ir die h ierbe i anfa llenden Verfahrensgebühren (m it Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger 
Steuern). 

Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten , um d ie Verzollung zu verme iden , übernehmen w ir d ie Ver-
schrottungskosten . 

Be i Tod des Versicherungsneh m ers auf Re isen 

Sterben Sie auf e iner Re ise m it de m versicherten Fahrzeug im Ausland , sorgen w ir nach Abstim mung m it 
Ihren Angehörigen für d ie Bestattung im Ausland oder für die Überführung nach Deutsch land . Außerde m 
übernehmen w ir die Kosten bis zu 5.000 Euro. Diese Leistung gilt n icht be i Tod e iner m itversicherten Person . 

Anre chnung ersparter Aufw endungen und Verpf l ichtungen Dri t t er 

Haben Sie aufgrund unserer Le istungen Kosten gespart, die Sie ohne das Schadensere ignis hätten 
aufwenden müssen , können w ir sie von unserer Zah lung abziehen . 

Sowe it im Schadensfa ll e in Dritter Ihnen gegenüber aufgrund e ines Vertrags oder e iner Mitgliedschaft in 
e ine m Verband oder Vere in zur Le istung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren 
Le istungsverpflichtungen vor. Wenden Sie sich nach e ine m Schadensere ignis a llerd ings zuerst an uns, sind 
w ir Ihnen gegenüber abweichend von Absatz 2 zur Leistung verpflichtet. 

S.6 Gehen Forderungen auf uns über? 
Ansprüche der versicherten Person gegen Krankenversicherer oder Dritte gehen auf uns über, sowe it w ir 
ge le istet haben . 

T Zusa t zbaust ein: GAP-Deckung 

In der Vollkasko können Sie gegen Mehrbe itrag den Bauste in GAP-Deckung (Differenzdeckung) absch ließen . 

Be i ge leasten oder finanzierten Fahrzeugen ersetzen w ir be i Tota lschaden oder Entwendung auch e ine 
etwa ige Differenz zw ischen der vere inbarten Höchstentschäd igungsgrenze und de m Ablösewert des 
Fahrzeugs, der sich aus der Abrechnung des Leasing- bzw . Finanzierungsgebers ergibt.  

Voraussetzung ist, dass diese Differenz nicht bere its anderwe itig gedeckt ist. W ir le isten nicht für 
unreparierte Vorschäden , Kosten für Überschre itung der vere inbarten Fahrle istung, e ine vorher vorhandene 
Wertm inderung und rückständ ige Raten . Der Höchstbetrag für d iese Zusatzle istung beträgt m axim a l 30 
Prozent des W iederbeschaffungswertes. 

Sowe it Ansprüche gegen Dritte bestehen , sind w ir n icht zur Le istung verpflichtet. 

U Zusa t zbaust ein: Fahrerunf a llschutz 

Sie können gegen Mehrbe itrag den Fahrerunfa llschutz absch ließen . 

U.1 W as ist versichert? 
Versichert sind die Fahrer bzw . we iteren Insassen des im Versicherungssche in beze ichneten Fahrzeugs.  

Nicht versicherungsfähig und n icht versicherbar und trotz Be itragszah lung n icht versichert sind be i a llen 
Le istungen pflegebedürft ige Personen (Pflegegrade 3, 4 und 5). Ein Unfa ll liegt vor, wenn die versicherte 
Person durch e in plötzlich von außen auf ihren Körper w irkendes Ere ign is (Unfa llere ign is) unfre iw illig e ine 
Gesundhe itsschäd igung erle idet. 
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Als Unfa ll gilt bzw . ge lten auch , 

x wenn durch e ine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedm aßen oder W irbe lsäule 
- e in Ge lenk verrenkt w ird oder 
- Muske ln , Sehnen , Bänder oder Kapse ln gezerrt oder zerrissen werden . 

x unfre iw illiges Erfrieren , Ersticken oder Ertrinken . 
x unfre iw illige Vergiftungen , z.B. Nahrungsm itte lvergiftungen durch d ie Einnahme von festen oder 

flüssigen Stoffen durch den Sch lund . 
x Gesundhe itsschäden durch Wund infekt ionen infolge e ines Unfa lls, d ie nicht durch e ine geringfügige 

Haut- oder Sch le imhautverletzung verursacht wurden . 

Versicherbar sind nur in Deutsch land zuge lassene und versicherte Pkw . 
Versicherungsschutz besteht in den geograph ischen Grenzen Europas sow ie den a ußereuropä ischen 
Gebieten , d ie zum Ge ltungsbere ich der Europä ischen Un ion gehören . 

U.2 Welche Leistungen erha l t en Sie? 
W ir bieten Versicherungsschutz be i Unfä llen von berechtigten Insassen des versicherten Pkw , d ie im 
unm itte lbaren Zusa m menhang m it de m Gebrauch des versicherten Pkw oder e ines da m it verbundenen 
Anhängers stehen (z.B. Fahren, Ein- und Ausste igen , Be- und Entladen). Berechtigte Insassen sind Personen 
(Fahrer und a lle we iteren Insassen), die sich m it W issen und W illen des Verfügungsberechtigten in oder auf 
de m versicherten Pkw befinden oder in unm itte lbaren Zusa m menhang m it Ihrer Beförderung be im 
Gebrauch des Fahrzeugs tä tig werden .  

Folgende Leistungen sind vere inbart: 

 Inva lidi t ä tsleistung  

Vorausse tzungen für d ie Inva l id i t ä tsle istung  

Die versicherte Person ist durch den Unfa ll dauerhaft in ihrer körperlichen oder ge istigen Leistungsfähigke it 
bee inträchtigt (Inva lid itä t) und nicht innerha lb e ines Jahres an den Unfa llfolgen verstorben . Eine 
Bee inträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich lä nger a ls dre i Jahre bestehen w ird und e ine 
Änderung d ieses Zustands n icht zu erwarten ist.  

Die Inva lid itä t muss  

x innerha lb von 18 Monaten nach de m Unfa ll e ingetreten und  
x innerha lb von 24 Monaten nach de m Unfa ll von e ine m Arzt in Textform festgeste llt und be i uns 

ge ltend ge m acht worden se in .  

Art und Höhe der Inva l id i t ä tsle istung 

Die Inva lid itä tsle istung zah len w ir a ls Einm a lzah lung.  

Grund lagen für d ie Berechnung der Inva lid itä tsle istung sind d ie Versicherungs-Sum me (Grundsum me 
50.000 Euro) und der unfa llbed ingte Inva lid itä tsgrad .  

Für d ie nachstehend genannten Körperte ile und Sinnesorgane ge lten be i Verlust oder völliger 
Funkt ionsunfähigke it aussch ließ lich d ie folgenden Inva liditä tsgrade (G l iedert axe):  

Arm  70 %  

Arm bis oberha lb des Ellenbogenge lenks  65 %  

Arm unterha lb des Ellenbogenge lenks  60 %  

Hand  60 %  

Daumen  25 %  

Ze igefinger  12 %  

anderer Finger  5 %  

Be in über der Mitte des Oberschenke ls  70 %  

Be in bis zur Mitte des Oberschenke ls  65 %  

Be in bis unterha lb des Kn ies  60 %  

Be in bis zur Mitte des Unterschenke ls  55 %  

Fuß  50 %  
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große Zehe  8 %  

andere Zehe  3 %  

Auge  50 %  

Stim me  50 %  

Gehör auf e ine m Ohr  30 %  

Geruchssinn  10 %  

Geschm ackssinn  5 %  

be ide Nieren  100 %  

Niere  15 %  

Milz  10 %  

 

Be i Te ilverlust oder te ilweiser Funkt ionsbee inträchtigung gilt der Prozentsatz jewe ils ante ilig.  

Für andere Körperte i le und Sinnesorgane be m isst sich der Inva lid itä tsgrad danach , inw iewe it d ie norm a le 
körperliche oder ge istige Le istungsfäh igke it insgesa mt bee inträchtigt ist. Dabe i werden aussch ließ lich 
med izin ische Gesichtspunkte berücksichtigt.  

Waren betroffene Körperte ile oder Sinnesorgane oder deren Funkt ionen bere its vor de m Unfa ll dauernd 
bee inträchtigt, w ird der Inva lid itä tsgrad um d ie Vorinva lid itä t ge m indert. Diese w ird nach den 
vorgenannten Rege lungen bemessen .  

Sind mehrere Körperte ile oder Sinnesorgane durch den Unfa ll bee inträchtigt, werden die nach den 
vorstehenden Bestim mungen erm itte lten Inva lid itä tsgrade zusa m mengerechnet. Der Inva lid itä tsgrad kann 
höchstens 100 Prozent betragen .  

Stirbt d ie versicherte Person innerha lb e ines Jahres nach d em Unfa ll, ohne dass hierfür d ie Unfa llfolgen 
ursäch lich waren oder später a ls e in Jahr nach de m Unfa ll und war e in Anspruch auf Inva lid itä tsle istung 
de m Grunde nach entstanden, le isten w ir nach de m Inva lid itä tsgrad , m it de m aufgrund der ärztlichen 
Befunde zu rechnen gewesen wäre . 

Progression : 

Für den nach vorstehenden erm itte lten Inva lid itä tsgrad gilt: 

x für den 25 Prozent n icht überste igenden Te il des Inva lid itä tsgrads ble ibt es be i de m festgeste llten 
Inva lid itä tsgrad , 

x der 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent überste igende Te il des festgeste llten Inva lid itä tsgrads w ird 
verdre ifacht, 

x der 50 Prozent, nicht aber 75 Prozent überste igende Te il des festgeste llten Inva lid itä tsgrads w ird 
versechsfacht, 

x der 75 Prozent überste igende Te il des festgeste llten Inva lid itä tsgrads w ird verzehnfacht. 
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Auf d ie Höhe der Inva lid itä tsle istung w irkt sich d ies w ie folgt aus: 

Unfa l lbed ingter 
Inva l id i t ä tsgrad  

Le istung aus der 
Inva l id i t ä ts- 
Grundsu m m e  

Unfa l lbed ingter 
Inva l id i t ä tsgrad  

Le istung aus 
der Inva l id i-
t ä ts-Grund-
su m m e 

Unfa l lbed ingter 
Inva l id i t ä tsgrad  

Le istung aus 
der Inva l id i-
t ä ts- Grund-
su m m e  

% % % % % % 
26 28 51 106 76 260 
27 31 52 112 77 270 
28 34 53 118 78 280 
29 37 54 124 79 290 
30 40 55 130 80 300 
31 43 56 136 81 310 
32 46 57 142 82 320 
33 49 58 148 83 330 
34 52 59 154 84 340 
35 55 60 160 85 350 
36 58 61 166 86 360 
37 61 62 172 87 370 
38 64 63 178 88 380 
39 67 64 184 89 390 
40 70 65 190 90 400 
41 73 66 196 91 410 
42 76 67 202 92 420 
43 79 68 208 93 430 
44 82 69 214 94 440 
45 85 70 220 95 450 
46 88 71 226 96 460 
47 91 72 232 97 470 
48 94 73 238 98 480 
49 97 74 244 99 490 
50 100 75 250 100 500 

 

 Krankenhaus-Tagegeld-Plus  

Vorausse tzungen für d as Krankenh aus-Tagege ld-Plus  

Befindet sich d ie versicherte Person wegen des Unfa lls in med izin isch notwend iger vollstationärer 
He ilbehand lung oder n im mt sie an Maßnahmen zur vollstationären Rehabilita tion te il oder unterzieht sie 
sich wegen e ines Unfa lls e iner a mbulanten Operation , besteht e in Anspruch auf Krankenhaus-Tagege ld-
Plus. Kuren oder Aufentha lte in Sanatorien und Erholungshe imen ge lten nicht a ls Heilbehand lung oder 
Rehabilita tion im Sinne d ieser Rege lung, se lbst wenn sie med izin isch notwend ig waren .  

Höhe und Dauer des Kranke nh aus-Tagege ld-Plus 

Das Krankenhaus-Tagege ld-Plus w ird in Höhe des vere inbarten Betrags (25 Euro) für jeden Ka lendertag der 
vollsta tionären Behand lung gezah lt, längstens jedoch für zwe i Jahre , vom Unfa lltag angerechnet. Be i 
unfa llbed ingten a mbulanten Opera tionen zah len w ir e inm a lig 75 Euro.  

Ist d ie versicherte Person aus der vollstationären Behand lung entlassen (nicht lediglich verlegt) worden , 
zah len w ir darüber h inaus den vere inbarten Betrag für d ie gle iche Anzah l von Ka lendertagen der 
vollsta tionären Behand lung, längstens für 4 Wochen je Unfa llere ignis. 

 Todesf a llle istung  

Vorausse tzungen für d ie Todesfa l l -Le istung  

Ist d ie versicherte Person innerha lb e ines Jahres an den Unfa llfolgen gestorben , besteht e in Anspruch auf 
d ie Todesfa ll-Le istung. Auf d ie besonderen Pflichten nach Ziffer U.9 weisen w ir h in . 

Höhe der Todesfa l l-Le istung 

Die Todesfa llle istung beträgt e inm a lig 5.000 Euro.  
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 Kosten für kosme tische Opera t ionen  

Vorausse tzungen für d ie Kosten für kosm e t ische Opera t ionen  

Die versicherte Person hat sich nach e ine m unter den Vertrag fa llenden Unfa ll e iner kosmetischen 
Operation unterzogen , um e ine unfa llbedingte Bee inträchtigung des äußeren Ersche inungsbilds zu 
beheben . Die kosmetische Operation muss innerha lb von dre i Jahren nach de m Unfa ll, be i Unfä llen 
Minderjähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres, erfolgen .  

Art und Höhe der Kosten für kosm e t ische Opera t ionen  

W ir le isten Ersatz bis höchstens 10.000 Euro für nachgew iesene :  

x Arzthonorare und sonstige Operationskosten sow ie für  
x notwend ige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in e ine m Krankenhaus,  
x notwend ige Kosten e iner Zahn-Behand lung oder Zahnersatz-Maßnahme be i e ine m unfa llbed ingten 

Verlust oder Te ilverlust von Schne ide- oder Eckzähnen .  
x Für sonstige Zahnbehand lungs- und Zahnersatz-Kosten le isten w ir ke ine Erstattung.  
x Erbringen Dritte hierfür Le istungen , entfä llt insowe it unsere Le istungspflicht.  

 Bergungskosten  

Art der Bergungskosten  

W ir ersetzen nach e ine m unter den Vertrag fa llenden Unfa ll d ie entstandenen Kosten der versicherten 
Person für Such-, Rettungs- oder Bergungse insätze von öffentlich- oder privatrechtlich organ isierten 
Rettungsd iensten , soweit hierfür üblicherwe ise Gebühren berechnet werden . Diese Kosten ersetzen w ir 
auch dann , wenn der Unfa ll unm itte lbar drohte oder e in Unfa ll nach den konkreten Umständen zu 
vermuten war. W ir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person vom 
Unfa llort zum Krankenhaus oder zur Spezia lklin ik sow ie den Mehraufwand be i der Rückkehr der verletzten 
Person zu ihre m ständigen Wohnsitz, sowe it die Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder 
nach der Verletzungsart unverme idbar waren . Be i e ine m unfa llbed ingten Todesfa ll im In land ersetzen w ir 
d ie Kosten für d ie Überführung zum letzten ständ igen Wohnsitz. Be i e ine m unfa llbed ingten Todesfa ll im 
Ausland ersetzen w ir die Kosten für die Bestattung im Ausland oder für d ie Überführung zum letzten 
ständ igen Wohnsitz. Sowe it e in anderer Ersatzpflichtiger e intritt, kann der Erstattungsanspruch gegen uns 
nur wegen der restlichen Kosten ge ltend ge m acht werden . Bestre ite t e in Ersatzpflichtiger se ine 
Le istungspflicht, können Sie sich unm itte lbar an uns ha lten .  

Höhe der Bergungskosten 

Die Höhe der Le istungen ist insgesa mt auf 10.000 Euro begrenzt.  

W as g i l t be i Krankhe i t en oder Gebre chen?  

W ir le isten aussch ließ lich für Unfa llfolgen . Haben Krankhe iten oder Gebrechen be i der durch e in 
Unfa llere ign is verursachten Gesundhe itsschäd igung oder deren Folgen m itgew irkt, m indert sich d ie 
Le istung entsprechend de m Mitw irkungsante il der Krankhe it oder des Gebrechens, soweit dieser 40 Prozent 
oder mehr beträgt. 

U.3 W as ist nich t versichert? 
Ke in Versicherungsschutz besteht für 

x Schäden an Bandsche iben sow ie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen , es se i denn , 
e in unter diesen Vertrag fa llendes Unfa llere ignis nach Ziffer U.1 ist d ie überw iegende Ursache .  

x Infekt ionen und zwar auch dann , wenn sie durch Insektenstiche oder -bisse oder durch sonstige 
geringfügige Haut- oder Sch le imhautverletzungen verursacht wurden , durch d ie Krankhe itserreger 
sofort oder später in den Körper ge langten . Für Tollwut und Wundstarrkra mpf sow ie für Infekt ionen , 
be i denen die Krankhe itserreger durch Unfa llverletzungen , die n icht ausgesch lossen sind , in den Körper 
ge langten , besteht Versicherungs-Schutz. Für Infekt ionen , die durch Heilm aßnahmen oder Eingriffe 
a m Körper der versicherten Person verursacht sind , besteht Versicherungs- Schutz, wenn d iese durch 
e inen unter diesen Vertrag fa llenden Unfa ll veran lasst waren.  

x Krankhafte Störungen infolge psych ischer Reakt ionen , auch wenn d iese durch e inen Unfa ll verursacht 
wurden . Versicherungs-Schutz besteht jedoch für solche krankhaften Störungen , d ie durch 
unfa llbed ingte organische Verletzungsfolgen hervorgerufen werden .  

x Bauch- oder Unterle ibsbrüche , es se i denn , d iese sind durch e ine unter d iesen Vertrag fa llend e 
gewa ltsa me von außen kom mende Einw irkung entstanden .  

x Gesundhe itsschäden durch Strah len .  
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x Gesundhe itsschäden durch He ilm aßnahmen oder Eingriffe a m Körper der versicherten Person , es se i 
denn , die He ilm aßnahmen oder Eingriffe (auch strah lendiagnostische und -therapeutische) waren 
durch e inen unter d iesen Vertrag fa llenden Unfa ll veran lasst.  

x Unfä lle der versicherten Person durch Bewusstse insstörungen , auch sowe it diese auf Trunkenhe it 
beruhen , sow ie durch epileptische Anfä lle oder andere Kra mpfanfä lle , d ie den ganzen Körper der 
versicherten Person ergre ifen , es se i denn , dass d iese Störungen oder Anfä lle durch e in unter d iesen 
Vertrag fa llendes Unfa llere ign is verursacht waren .  

x Mitversichert sind Unfä lle infolge von Herzinfarkt oder Sch laganfa ll. Die unm itt e lbaren , 
unfa llunabhängigen Gesundhe itsschäden durch den Herzinfarkt oder den Sch laganfa ll se lbst sind 
jedoch n icht versichert.  

x Mitversichert sind auch Unfä lle , d ie durch Trunkenhe it verursacht wurden , sofern d ie 
Bluta lkoholkonzentration be i Lenkern von Kraftfahrzeugen 1,1 Prom ille und in a llen sonstigen Fä llen 
1,6 Prom ille , n icht überste igt. 

x Unfä lle der versicherten Person a ls Fahrer, Be ifahrer oder Insasse e ines Motorfahrzeugs be i 
Fahrtveransta ltungen e insch ließ lich der dazugehörigen Übungsfahrten , be i d enen es auf die Erzie lung 
von Höchstgeschw ind igke iten ankom mt.  

x Unfä lle , d ie der versicherten Person dadurch zustoßen , dass sie vorsätzlich e ine Strafta t ausführt oder 
versucht.  

x Unfä lle , d ie unm itte lbar oder m itte lbar durch Kriegs-oder Bürgerkriegsere ign isse verursacht sind . Es se i 
denn , die versicherte Person w ird auf Re isen im Ausland überraschend hiervon betroffen . Der 
Versicherungs-Schutz erlischt a m Ende des 14. Tages nach Beginn dieser Ereignisse auf dem Gebiet 
des Staats, in de m sich d ie versicherte Person aufhä lt.  

x Unfä lle , d ie unm itte lbar oder m itte lbar durch Kernenergie verursacht sind . 
x Unfä lle vor Versicherungsbeginn bzw . nach Vertragsende  

U.4 Wie werden die Leistungen erbracht? 
Die Le istungen sind fä llig m it de m Absch luss der zur Festste llung des Versicherungsfa lls und des Umfangs 
unserer Le istungen notwend igen Erhebungen . 

Sind diese n icht innerha lb e ines Monats se it Anze ige des Versicherungsfa lls beendet, können 
Absch lagszah lungen bis zur Höhe der voraussichtlichen Mindestle istung verlangt werden . Be i Berechnung 
d ieser Frist zäh lt der Ze itraum n icht m it, in de m die Erhebungen infolge e ines Verschuldens des 
Anspruchste llers n icht beendet werden können .  

Nach Vorlage der zur Beurte ilung e ines Leistungsantrags erforderlichen Unterlagen haben w ir innerh a lb 
e ines Monats in Textform zu erklären , ob und in we lche m Umfang w ir unsere Le istungspflicht anerkennen . 
Be i Inva lid itä tsle istung beträgt d ie Frist dre i Monate .  

Die Frist beginnt m it der Vorlage folgender Unterlagen:  

x Nachwe is des Unfa llhergangs und der Unfa llfolgen ,  
x be i Inva lid itä tsle istung zusätzlich der Nachwe is über den Absch luss des Heilverfahrens, sowe it es für 

d ie Be messung des Inva liditä tsgrads notwend ig ist.  

Erkennen w ir den Anspruch an oder haben w ir uns m it Ihnen über Grund und Höhe gee in igt, le isten w ir 
innerha lb von zwe i Wochen . 

Steht d ie Le istungspflicht nur de m Grunde nach fest, zah len w ir  auf Ihren Wunsch  ange messene 
Vorschüsse . Vor Absch luss des He ilverfahrens kann e ine Inva lid itä tsle istung innerha lb e ines Jahres nach 
de m Unfa ll nur bis zur Höhe e iner vere inbarten Todesfa ll-Sum me beansprucht werden .  

Die ärztlichen Gebühren , d ie zur Begründung des Leistungs-Anspruchs entstehen , übernehmen w ir bis zu 50 
Euro. 

Be i unfa llbedingt ärztlich angeordneten Medika menten übernehmen w ir nachgew iesene Kosten bis zu 100 
Euro je Unfa ll.  

Sie und w ir sind berechtigt, den Grad der Inva lid itä t jährlich , längstens bis zu dre i Jahren nach de m Unfa ll, 
erneut ärztlich be messen zu lassen . Be i Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich 
d iese Frist von dre i auf fünf Jahre . Ergibt d ie endgültige Be messung e ine höhere Inva liditä tsle istung a ls w ir 
bere its gezah lt haben , ist der Mehrbetrag m it vier Prozent jährlich zu verzinsen .  

Die Versicherungsansprüche können vor Fä lligke it ohne unsere Zustim mung weder übertragen noch 
verpfändet werden .  

Sie a ls Versicherungsnehmer können unsere Zah lung für e ine m itversicherte Person an Sie se lbst nur m it 
Zustim mung der m itversicherten Person verlangen . 
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U.5 Welche Beit räge sind zu z ahlen? W as müssen Sie bei der Beitragszahlung beacht en? 
Der Be itrag ist abhängig von der gewäh lten Vertragslaufze it. Den von Ihnen zu zah lenden Be itrag 
entnehmen Sie Ihre m Versicherungssche in . Der Erst- bzw . Einm a lbe itrag w ird sofort m it Zustandekom m en 
des Vertrags fä llig. Be i verspäteter Be itragszah lung gilt: W ird der vere inbarte Erst - bzw . Einm a lbe itrag n icht 
rechtze itig gezah lt, können w ir, solange der Be itrag unbezahlt ist, vom Vertrag zurücktreten . Unser 
Rücktrittsrecht ist ausgesch lossen , wenn Sie uns nachwe isen, dass Sie die Nichtzah lung nicht zu vertreten 
haben . Ist der Be itrag unbezah lt und der Versicherungsfa ll tritt e in , gilt: W ir sind nicht zur Le istung 
verpflichtet. Unsere Le istungspflicht besteht jedoch , wenn Sie die Nichtzah lung nachwe is lich n icht zu 
vertreten haben . 

U.6 Welche Nebenkost en f a l len zusä t zlich zum Beit rag an? 
Be im Vertragssch luss und während der Vertragslaufze it fa llen be i uns ke ine weiteren Kosten an .  

U.7 W ann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz besteht ab Zustandekom men des Vertrags, frühestens jedoch zum angegebenen 
Beginn . 

U.8 W as ist vor Ein tri t t des Versicherungsfa lls zu beacht en? 
Bitte beachten Sie vor Eintritt des Versicherungsfa lls bezüglich der Insassenversicherung folgende 
Obliegenhe iten: 

Der Fahrer darf den versicherten Pkw auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur m it der erforderlichen 
Fahrerlaubn is benutzen . Außerde m dürfen Sie das Fahrzeug n icht von e ine m Fahrer benutzen lassen , der 
n icht die erforderliche Fahrerlaubn is hat. 

Der Fahrer darf nicht fahren , wenn er infolge Genusses a lkoholischer Getränke oder anderer berauschender 
Mitte l n icht in der Lage ist, den Pkw sicher zu führen . Außerde m dürfen Sie den Pkw n icht von e ine m Fahrer 
fahren lassen , der durch a lkoholische Getränke oder andere berauschende Mitte l n icht in der Lage ist, das 
Fahrzeug sicher zu führen . 

Fo lgen e iner Pf l ichtverle tzung 

Be i vorsätzlicher Pflichtverletzung, besteht ke in Versicherungsschutz. Be i grob fahrlässiger Verletzung 
können w ir unsere Le istung kürzen . Die Kürzung erfolgt in e ine m der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhä ltn is. Die Kürzung kann bis zur vollständ igen Le istungsfre ihe it führen . We isen Sie 
nach , dass Sie d ie Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben , ble ibt der Leistungsanspruch bestehen . 
We isen Sie nach , dass die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfa lls noch für den 
Umfang unserer Le istungspflicht ursäch lich ist, le isten w ir. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig 
verletzen .  

Künd igungsre cht 

Verletzen Sie e ine Ihrer Pf lichten be i Gebrauch des Fahrzeugs, können w ir fristlos künd igen. Die Kündigung 
muss innerha lb e ines Monats, nachde m w ir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben , erfolgen . Dies gilt 
n icht, wenn Sie nachwe isen , dass die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt wurde . 

U.9 W as ist bei Ein tri t t des Versicherungsfa lls zu beacht en?  
Ihre Ob l iegenhe i t en n a ch Eintri t t des Versicherungsfa l ls:  

Ohne d ie Mithilfe des Anspruchste llers können w ir unsere Leistung n icht erbringen . Da m it w ir d ie 
Le istungsvoraussetzungen prüfen können , bestehen nach e ine m Unfa ll folgende Obliegenhe iten: 

Nach e ine m Unfa ll, der voraussichtlich zu e iner Leistung führt, müssen Sie oder d ie versicherte Person 
unverzüglich e inen Arzt hinzuziehen , se ine Anordnungen befolgen und uns unterrichten .  

Sä mt liche Angaben , um d ie w ir Sie oder d ie versicherte Person bitten (z. B. Unfa llanze ige), müssen 
wahrhe itsge m äß , vollständ ig und unverzüglich erte ilt werden .  

Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person von diesen untersuchen lassen . W ir 
tragen d ie notwend igen Kosten e insch ließ lich e ines dadurch entstandenen Verdienstausfa lls.  

Die Ärzte , die d ie versicherte Person - auch aus anderen An lässen - behande lt oder untersucht haben , 
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu erm ächtigen , a lle erforderlichen Auskünfte 
zu erte ilen . Führt der Unfa ll zum Tod der versicherten Person, ist uns d ies innerha lb von 48 Stunden zu 
me lden . Dies gilt auch wenn uns der Unfa ll schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaffen , 
gegebenenfa lls e ine Obdukt ion durch e inen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen .  

W ird e ine der genannten Obliegenhe iten , die nach de m Eintritt e ines Versicherungsfa lls zu erfüllen ist, 
vorsätzlich verletzt, geht der Le istungs-Anspruch verloren . Be i grob fahrlässiger Verletzung können w ir d ie 
Le istung in e ine m der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhä ltn is kürzen . Die Kürzung kann bis 
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zur vollständ igen Le istungsfre ihe it führen . We isen Sie nach , dass d ie Obliegenhe it n icht grob fahrlässig 
verletzt wurde , ble ibt der Le istungsanspruch bestehen . Der Le istungsanspruch ble ibt auch bestehen , wenn 
Sie nachweisen , dass d ie Verletzung der Obliegenhe it weder für den Eintritt oder d ie Festste llung des 
Versicherungsfa lls noch für die Festste llung oder den Umfang der Le istung ursäch lich war oder w ir Sie nicht 
durch e ine gesonderte Mitte ilung in Textform auf d iese Rechtsfolgen hingew iesen haben .  

Be i arglistiger Obliegenhe itsverletzung verlieren Sie den Leistungsanspruch in jede m Fa ll.  

V Zusa t zbaust ein: Auslandsschadenschutz mit Mobili t ä tsschutz 

Sie können gegen Mehrbe itrag e inen Auslandsschadenschutz e insch ließ lich Mobilitä tsschutz vere inbaren . 

V .1 Auslandsschadenschutz 
W ir entschädigen e inen Schaden a m versicherten Fahrzeug durch e inen Unfa ll im Ausland m it e ine m be i 
e ine m ausländ ischen Versicherer versicherten Kfz. Voraussetzung ist, dass der Unfa llgegner ganz oder 
te ilwe ise haftet. W ir entschädigen nur in de m Umfang, in dem der Unfa llgegner nach de m Verkehrsrecht 
des jewe iligen Unfa lllandes haftet. Das Übersenden der Bewe ism itte l zum Haftungsnachwe is obliegt Ihnen . 

Die Entschädigung richtet sich nach deutsche m Recht. W ir ersetzen den Schaden genauso, a ls hätten Sie 
gegen den ausländ ischen Unfa llgegner Ansprüche aus der Kfz-Haftpflicht. Die Entschäd igung richtet sich 
nach der Kfz-Haftpflicht der ERGO Direkt Versicherung AG m it den vere inbarten Bauste inen . Als Ausland gilt 
der Ge ltungsbere ich ge m äß E.4 AKB ohne Deutsch land . 

Se lbstbe te i l igung und Auslandssch adenschutz:  

Wenn w ir in der Vollkasko e inen Schaden durch e inen Unfa ll im Ausland m it e ine m n icht in Deutsch land 
versicherten Kfz regulieren , verzichten w ir auf d ie Se lbstbete iligung. Das gilt n icht, wenn der Unfa llgegner nur 
te ilwe ise haftet und Sie den verble ibenden Te il auch über Ihre Kaskoversicherung regulieren . 

V .2 Mobili t ä tsschutz 
Die Hilfe le istungen bieten w ir, wenn Sie den Zusatzbauste in Auslandschadenschutz vere inbart haben . W ir 
he lfen versicherten Personen in Notfä llen während e iner Auslandsre ise . 

 Wer ist versicher t? 

Unsere Hilfe le istungen ge lten für Sie und folgende Personen: 

x Ihren Ehepartner bzw . Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) 
x Ihren m it Ihnen in häuslicher Ge me inschaft lebenden nichtehe lichen Lebenspartner 
x m it Ihnen in häuslicher Ge me inschaft lebende m inderjährige Kinder 

Unser Versicherungsschutz gilt nur für Personen , d ie ihren Hauptwohnsitz in Deutsch land haben . 

W ir versichern auch Personen , d ie ihren Hauptwohnsitz aus beruflichen Gründen vorübergehend ins 
Ausland verlegt haben . Unser Versicherungsschutz besteht dann während e iner Re ise außerha lb 
Deutsch lands und außerha lb des Landes, in de m der vorübergehende Hauptwohnsitz besteht. 

 Welche Leistungen bie ten wir? 

W ir bieten nach Eintritt der folgenden Schadensere ign isse die dazu aufgeführten Be istandsle istungen . 
Außerde m ersetzen w ir die versicherten Kosten . 

Le istungen be i Krankhe i t /Unfa l l  

Auf Anfrage inform ieren w ir über die Möglichke it ärztlicher Versorgung. Sowe it möglich , benennen w ir e inen 
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. W ir ste llen jedoch nicht den Kontakt zum Arzt se lbst her. 

Ist e ine stationäre Behand lung im Krankenhaus notwendig, erbringen w ir nachstehende Le istungen: 

x W ir ste llen über e inen von uns beauftragten Arzt den Kontakt zw ischen de m Hausarzt und den 
behande lnden Krankenhausärzten her. W ährend des Krankenhausaufentha ltes sorgen w ir für d ie 
Überm ittlung von Inform ationen zw ischen den bete iligten Ärzten . Auf Wunsch sorgen w ir für d ie 
Inform ation der Angehörigen .  

x W ir garantieren de m Krankenhaus, sowe it erforderlich , d ie Kosten bis zu 15.000 Euro zu übernehmen . 
Im Na men und im Auftrag der versicherten Person rechnen w ir m it de m Krankenversicherer bzw . 
sonstigen Dritten , die zur Kostentragung der sta tionären Behand lung verpflichtet sind , ab. Sowe it von 
uns gezah lte Beträge nicht von e ine m Krankenversicherer oder Dritten übernom men werden , muss die 
versicherte Person sie binnen dre i Monaten nach Rechnungsste llung an uns zurückzah len . 
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Le istungen be i Verlust von Re isezah lungsm i t t e ln  

Be i Verlust von Re isezah lungsm itte ln aufgrund von Diebstah l, Raub oder sonstige m Abhandenkom men 
ste llen w ir be i e iner finanzie llen Notlage den Kontakt zur Bank her. Sofern erforderlich , sind w ir be i der 
Überm ittlung e ines von der Bank zur Verfügung geste llten Betrages beh ilflich . Ist e ine Kontaktaufnahme 
zur Bank n icht a m nächsten Werktag möglich , ste llen w ir e inen Betrag bis zu 2.000 Euro zur Verfügung. Er 
muss innerha lb e ines Monats nach de m Ende der Re ise in e iner Sum me zurückgezah lt werden . 

Le istungen in sonst igen Notfä l len 

Hat e ine versicherte Person e inen Unfa ll und muss deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden , 
erstatten w ir die Kosten bis zu 3.000 Euro. W ir he lfen be i der Kontaktaufnahme zu e ine m Anwa lt und 
e ine m Dolmetscher, wenn e ine versicherte Person verhaftet oder m it Haft bedroht w ird . In d iese m 
Zusa m menhang anfa llende Gerichts-, Anwa lts- und Dolmetscherkosten strecken w ir bis 3.000 Euro vor. 
Zusätzlich strecken w ir bis zu 13.000 Euro für e ine Strafkaution vor. Die versicherte Person muss d iese 
Beträge unverzüglich nach Erstattung durch d ie Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch innerha lb von 
dre i Monaten nach Auszah lung, zurückzah len . W ir he lfen be i der Ersatzbeschaffung von Re isedokumenten 
nach e ine m Diebstah l, Raub oder sonstige m Abhandenkom men . W ir übernehmen a mtliche Gebühren für 
Auswe ispapiere . 

 Bei welchen Ereignissen bie ten wir keine Hilf e leistungen? 

Erdbeben , Kriegsere ign isse , A ufruhr, innere Unruhen , Maßn ah m en der St a a tsge w a l t und Kernenerg ie  

W ir he lfen nicht be i Schäden durch: 

x Erdbeben 
x Kriegsere ign isse 
x Aufruhr 
x innere Unruhen 
x Maßnahmen der Staatsgewa lt 
x Kernenergie 

Das gilt auch für Schäden , die nur m itte lbar durch d iese Ereign isse verursacht werden . Zumutbare 
Hilfe le istungen erbringen w ir in den ersten 14 Tagen nach Ausbruch der Ere ign isse . Voraussetzung ist, dass 
d ie versicherte Person von e ine m d ieser Ere ign isse überrascht wurde . 

Sch äden be i Vorhersehbarke it  

Für d ie versicherte Person vorhersehbare Schadensere ign isse sind n icht versichert. 

Gehen Forderungen auf uns über? 

Ansprüche der versicherten Person gegen Krankenversicherer oder Dritte gehen auf uns über, sowe it w ir 
gezah lt haben . 

 


